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Kreis Bergstraße vom 03.02.2017 
 
Die Kreisverwaltung Bergstraße begrüßt es sehr, dass 
die Stadt Viernheim ein umfassendes und grundlegen-
des Einzelhandelskonzept in Auftrag gegeben hat, 
welches nunmehr Grundlage war für den Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung von „Eckpunkten 
für die Einzelhandelsentwicklung in Viernheim“ vom 
13.10.2016. Das vom Büro Junker + Kruse erstmals 
2009 gefasste und letztmals im September 2016 aktu-
alisierte Einzelhandelskonzept (im Folgenden Konzept 
genannt) wurde in derselben Sitzung zur Kenntnis ge-
nommen und ist damit nicht Bestandteil des Beschlus-
ses eines Einzelhandels- bzw. Entwicklungskonzepts 
auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. 
 
Die Stadt Viernheim hat damit einen wichtigen Schritt 
vollzogen, ihre Aufgabe als Mittelzentrum und den 
damit verbundenen Versorgungsauftrag wahrzuneh-
men und zu steuern. Auf die Relevanz einer solchen 
Steuerung des Einzelhandels hatten wir in der Ver-
gangenheit wiederholt hingewiesen, da die einzigartige 
Einzelhandelskonzentration in Viernheim und ihr Ein-
zugsbereich nicht allein Auswirkungen auf Viernheim 
selbst, sondern auch auf die betroffenen Kommunen 
des Kreises Bergstraße und benachbarte Kommunen 
in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie der südli-
chen Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main hat. Der 
Kreis Bergstraße hat daher die Aufgabe, sowohl als 
Träger öffentlicher Belange als auch als übergeord-
nete Behörde, im Sinne aller ihm angehörenden 
Kommunen darauf hinzuwirken, dass negative städte-
bauliche Auswirkungen vermieden werden und das 
System der zentralen Orte eingehalten wird. 
 

 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. Sie ist 
zutreffend, das vom Büro Junker & Kruse vorgelegte 
Gutachten (Anlage: Fortschreibung Einzelhandelskon-
zept September 2016: Bericht Büro Junker & Kruse) 
bildet eine wesentliche Planungsgrundlage für die Aus-
formulierung der Eckpunkte. Die im Weiteren zu er-
gänzende Begründung der Eckpunkte wird die Kon-
zeption vervollständigen und sollte Bestandteil der 
Beschlussfassung werden. 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. Die 
Position des Landkreises ist aus mehreren Vorgesprä-
chen bekannt, es wird jedoch seitens der Stadt Viern-
heim darauf verwiesen, dass die erwünschte kommu-
nale Steuerung eine rechtssichere Basis haben muss 
– ausschlaggebend können hier nicht die Wünsche der 
Nachbarkommunen sein.  
Bereits hier ist anzumerken, dass nach Ansicht der 
Stadt Viernheim das System der zentralen Orte als 
modellhafte Beschreibung insbesondere in Regionen 
städtischer Agglomerationen nicht ausreichend diffe-
renziert und somit nicht rechtssicher anwendbar ist. 
Der Kreis Bergstraße betont immer wieder die „Einzig-
artigkeit des Einzelhandelsbesatzes“ in Viernheim. 
Diese Aussage muss relativiert werden. Im Einzugsbe-
reich des Regionalplanes Südhessen hat die Stadt 
Viernheim bereits mehrfach auf vergleichbare Konstel-
lationen hingewiesen. In direkter Nachbarschaft zum 
Oberzentrum Darmstadt mit ca. 155.000 Einwohnern 

 
Die Anregungen werden in die Abwägung 
eingestellt, ihnen wird wie folgt entsprochen; 
 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
zeption: 
Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
- erfolgt eine kritische und standortgerechte 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben bezogen auf das Mittelzent-
rum und die konkreten räumlich definierten 
Versorgungsstandorte bezogen auf das Mittel-
zentrum und die konkreten räumlich definier-
ten Versorgungsstandorte 
- werden Aussagen zur verkehrlichen Er-
schließung der einzelnen Standorte ergänzt 
- werden Möglichkeiten der Umsetzung der 
geplanten Steuerung erörtert  
- werden die Abweichungen der Viernheimer 
Sortimentsliste zur Liste des Einzelhandelser-
lasses begründet.  
In den Grundsätzen der Eckpunkte 
- werden die Formulierungen zum Annexhan-
del vereinheitlicht 
- die Ausführungen zum Profil des Stadtzent-
rums konkretisiert  
- die begünstigenden Tatbestände beim Son-
derstandort Rhein-Neckar-Zentrum gestrichen 
In der Sortimentsliste 
- wird geprüft das Sortiment Schreibwaren 
auch als nahversorgungsrelevant aufzuneh-
men 
Die Eckpunkte mit Begründung werden in eine 
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Der Beschluss eines Entwicklungskonzepts auf der 
Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ist daher ein 
erster wichtiger und grundlegender Schritt zur Steuer-
ung des Einzelhandels. Um dessen Ergebnisse und 
Ziele verbindlich regeln, weiterverfolgen und einfordern 
zu können, ist in einem weiteren Schritt die Aufstellung 
von Bebauungsplänen erforderlich. Für deren Rechts-
sicherheit wiederum ist es entscheidend, dass das 
dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
zugrunde liegende Konzept die städtebaulich ange-
strebte Entwicklung nachvollziehbar und wider-
spruchsfrei, d. h. begründet darlegt. Dann kann für die 
Stadt einerseits und die existierenden und zukünftigen 
Investoren andererseits eine verbindliche und abwä-
gungssichere Festsetzung in der Bauleitplanung ge-
troffen werden.  
Diese notwendige Begründung und Herleitung der 
städtebaulichen Ziele und Inhalte für die Einzelhan-
delssteuerung umfassen die beschlossenen „Eck-
punkte“ nicht. Das Einzelhandelskonzept vom Sep-
tember 2016, auf dem die „Eckpunkte“ basieren, 
beinhaltet zwar die Herleitung der Ziele, ist aber nicht 
Bestandteil der Beschlussfassung vom 13.10.2016. 
Insofern bestehen rechtliche Bedenken, dass die Ver-
abschiedung des vorliegenden Entwurfs der bloßen 
„Eckpunkte“ ohne eigene Begründung und Herleitung 

(Rhein-Main-Region, Landkreis Darmstadt-Dieburg) 
befindet sich das Mittelzentrum Weiterstadt (ca. 24.400 
Einwohner) mit einer Einzelhandelsverkaufsfläche von 
159. 250m² (Ermittlung GfK 2008, zuzüglich VK Ein-
kaufszentrum Loop5). Demgegenüber steht hier dem 
Oberzentrum Mannheim mit 327.000 Einwohnern (Re-
gion-Rhein-Neckar, Landkreis Bergstraße) das Mittel-
zentrum Viernheim (ca. 33.100 Einwohner) in unmittel-
barer Nachbarschaft mit einer Einzelhandels-
verkaufsfläche von ca. 123.000m².  
 
Der Einschätzung wird zugestimmt. Die hohen rechtli-
chen Anforderungen an eine rechtssichere Einzelhan-
delskonzeption sind bekannt. Das vom Büro Junker & 
Kruse vorgelegte Gutachten (Anlage: Fortschreibung 
Einzelhandelskonzept September 2016: Bericht Büro 
Junker & Kruse) bildet eine wesentliche Planungs-
grundlage für die Ausformulierung der zu ergänzenden 
Begründung der vorliegenden Eckpunkte. Die im Wei-
teren zu ergänzende Begründung der Eckpunkte wird 
die Konzeption vervollständigen und sollte Bestandteil 
der Beschlussfassung werden. Der Anregung kann 
gefolgt werden.  
Über die Umsetzung der Zielvorgaben der als Entwurf 
beschlossenen Eckpunkte zur Einzelhandelsentwick-
lung in entsprechende Bebauungspläne entscheiden 
die politischen Gremien der Stadt Viernheim.  
Das Einzelhandelskonzept soll als Grundlage und Ori-
entierung für die Bauleitplanung dienen, den Gesamt-
rahmen für die Beurteilung von Einzelvorhaben dar-
stellen sowie Planungs- und Investitionssicherheit für 
den Einzelhandel schaffen und muss insoweit den 
rechtlichen Anforderungen entsprechen.   
 
 
 
 

Form überführt, die den rechtlichen Rahmen 
eines Einzelhandels- bzw. Entwicklungskon-
zepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB erfüllt. Das Gesamtkonzept wird den 
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt und 
kann so in die Verbindlichkeit überführt wer-
den.  



Stadt Viernheim – Einzelhandelskonzept/ Eckpunkte zur Einzelhandelsentwicklung der Stadt Viernheim / Offenlage  
& Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB ANLAGE I 
 

Seite 3 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

Zu 
1. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

der darin genannten Ziele ausreichend sein können für 
den Einzelhandel steuernde Bauleitpläne und damit für 
die Entwicklungsmöglichkeiten Viernheims.  
Wir regen daher an, die „Eckpunkte“ um eine Begrün-
dung zu ergänzen bzw. das Konzept vom September 
2016 als Basis der „Eckpunkte“ in den Beschluss eines 
Entwicklungskonzepts nach § 11 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
einzubeziehen, so dass diese eine nachvollziehbare 
und widerspruchsfreie Grundlage für die Steuerung 
des Einzelhandels in Viernheim durch die noch zu er-
folgende Bauleitplanung bilden kann. Ferner sollte 
Inhalt des Beschlusses sein, dass die „Eckpunkte“ und 
ggf. das Konzept bei den zukünftigen Bauleitplanun-
gen berücksichtigt werden. 
 
In Zusammenarbeit der Fachbereiche Raumentwick-
lung sowie Städtebau-, Bauplanungs- und Bauord-
nungsrecht nimmt der Kreis Bergstraße daher wie folgt 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Stellung mit der Bitte, diese 
im weiteren Verfahren zu berücksichtigen: 
 
Raumentwicklung 
 
Die Verabschiedung eines Einzelhandelskonzepts für 
die Stadt Viernheim wird für die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Steuerung der 
zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in der Stadt 
sehr begrüßt. 
 
Die Stadt Viernheim weist für ein Mittelzentrum hohe 
Werte im Hinblick auf die Umsätze und Zentralitäten 
auf. Der Umsatz beträgt jährlich rund 407 Mio. EUR 
bei einem auf die Einwohner (ca. 33.100) bezogenen 
Kaufkraftpotential von 184 Mio. Euro. Über alle Wa-
rengruppen verteilt liegt damit der Zentralitätsindex bei 
2,21. Der Einzelhandel in Viernheim besitzt somit eine 
starke Ausstrahlungskraft, auch über das Stadtgebiet 

 
 
 
Die entsprechende Ergänzung sollte vorgenommen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Die reinen Zahlen müssen nach Ansicht der Stadt 
Viernheim aufgrund der Lage des Mittelzentrums im 
Verdichtungsraum einer differenzierten Bewertung 
unterzogen werden. Entweder müsste man, wenn man 
die Sondersituation des Rhein-Neckar-Zentrums wür-
digt und den Verflechtungsbereich entsprechend er-
weitert, die idealtypische Zentralität insgesamt erhöhen 
- oder man dürfte die Verkaufsflächen nicht vollständig 
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hinaus. Aufgrund dessen ist eine Steuerung erforder-
lich, um die Versorgungssituation und die städtebau-
lich-funktionale Struktur zu sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einzelhandelsentwicklung in Viernheim ist nach § 
1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzu-
passen, nach § 2 Abs. 2 BauGB mit den Nachbar-
kommunen abzustimmen und muss nach § 4 Abs. 1 
ROG den raumordnerischen Vorgaben entsprechen. 
Der Regionalplan Südhessen und der Einheitliche Re-
gionalplan Rhein-Neckar legen für die Stadt Viernheim 
zentrale Versorgungsbereiche und Ergänzungsstan-
dorte fest, in denen regional bedeutsame großflächige 
Einzelhandelsvorhaben mit zentrenrelevanten bzw. 
nicht zentrenrelevanten Sortimenten angesiedelt wer-
den sollen. Es wird angeregt, dass insbesondere die 
städtebauliche Analyse und die abgeleiteten Pla-
nungsabsichten hierauf Bezug nehmen sollten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Stadt Viernheim zuordnen. Dies zeigt im Ansatz 
die Karte auf Seite 13 des Gutachtens Junker & Kruse. 
Hier wird der aus Kundenerfassungen belegte Ein-
zugsbereich des Rhein-Neckar-Zentrums dargestellt. 
Die Versorgungssituation ist insbesondere im aperiodi-
schen bzw. mittelfristigen Bedarf (Bekleidung, Schuhe) 
nicht nur in der Fläche sondern auch im Preissegment 
überdurchschnittlich und ist auf die verkehrsgünstige 
Lage im Verdichtungsraum in Nachbarschaft des 
Oberzentrums zurückzuführen. 
 
Die für den gesamten Planungsraum des Regionalpla-
nes Südhessen geltenden regionalplanerischen  
Grundlagen sind bekannt. Die Begründung sollte ins-
besondere auch die regionalplanerischen Vorgaben in 
die Bewertung einbeziehen, welche die Vorgaben des 
Landesentwicklungsplanes (LEP) konkretisieren.  
Die Darstellung des Regionalplanes nimmt den Be-
reich des Rhein-Neckar-Zentrums und die angrenzen-
de Heidelberger Straße West (Bezeichnung Gewerbe-
gebiet 3) als „Einzelhandel Bestand“ auf. Die 
rechtsverbindliche  kommunale Bauleitplanung weist 
hier im Flächennutzungsplan (17. Änderung) Sonder-
bauflächen aus. Der Bebauungsplan Nr. 217 für das 
Gebiet östlich der Bürgermeister-Neff-Straße aus dem 
Jahr 1992 legt 3/4 der Fläche als Sondergebiet für 
großflächigen Einzelhandel fest. Die zulässigen Sorti-
mente sind als „nicht zentrenrelevant“ zu charakterisie-
ren. Hier wurden in der Vergangenheit auch Befreiun-
gen von den zulässigen Sortimenten für nicht 
großflächige Fachmärkte erteilt. Die Bezeichnung 
„Gewerbegebiet“ entspricht nicht dem geltenden Pla-
nungsrecht. Es handelt sich nicht um einen Altbebau-
ungsplan, in welchem aufgrund der Anwendung der 
alten BauNVO großflächiger Einzelhandel zuzulassen 
ist, sondern um Sondergebiete. Der Bereich westlich 
der Bürgermeister-Neff-Straße ist durch die Nichtigkeit 
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Auch sollte auf die vier regionalplanerischen Gebote 
bzw. Verbote 
1. Konzentrationsgebot (Einzelhandelsgroßprojekte
    sind Orten mit bestimmter Zentralität vorbehalten), 
2. Kongruenzgebot (Einzugsbereich der Vorhaben darf 
den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der 

Standortgemeinde nicht wesentlich überschreiten), 
3. Beeinträchtigungsverbot (die verbrauchernahe  

Versorgung der Bevölkerung und die Funk-
tionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne dürfen 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden) und 

4. Integrationsgebot (Einzelhandelsgroßprojekte mit  
zentrenrelevanten Sortimenten werden den Stadt- 
und Ortskernen zugeordnet, nahversorgungsrele-
vante Sortimente auch dem Wohnungsumfeld) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des Bebauungsplanes planungsrechtlich als 34er Be-
reich zu bewerten. Als Ergänzungsstandort ist die Hei-
delberger Straße Ost dargestellt. Der rechtskräftige 
Bebauungsplan weist hier Gewerbeflächen aus und 
lässt Fachmärkte unterhalb der Vermutungsgrenze 
regionalplanerischer Auswirkungen von 800 m² Ver-
kaufsfläche ausdrücklich zu.  
 
Die regionalplanerischen Ge- und Verbote sollten diffe-
renziert auf die einzelnen Standorte in Viernheim hin 
behandelt und analysiert werden.  
Wie die relativ aktuelle Bewertung der Anwendung 
dieser regionalplanerischen Gebote bzw. Verbote bei 
der Realisierung von großflächigen Einzelhandelsvor-
haben durch das Regierungspräsidium Darmstadt 
zeigt, geschieht dies auch kritisch. In einer Vorlage für 
die Regionalversammlung Südhessen im Rahmen der 
Evaluierung und Fortschreibung des regionalen Ein-
zelhandelskonzeptes (REHK) vorgenommen (Druck-
sache Nr. VIII/76.6) wurde in den Empfehlungen u.a. 
formuliert: 
Die Ansiedlung des großflächigen Einzelhandels orien-
tiert sich gemäß REHK an den Prinzipien des Konzent-
rationsgebotes, des Kongruenzgebotes, des Integrati-
onsgebotes und des Beeinträchtigungsverbotes. Die 
Siedlungsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet führt in 
vielen Fällen jedoch dazu, dass die klar abgegrenzten 
Funktionswahrnehmungen des Zentrale-Orte-Prinzips 
immer schwieriger werden, da die Verflechtungsräume 
sich im Verdichtungsraum nicht mehr klar abgrenzen 
lassen und - auch aufgrund der hochmobilen Gesell-
schaft - vielfältige Überlagerungen stattfinden.  
Die Orientierung an den drei Gliederungsstufen des 
Zentrale-Orte-Systems entspricht oftmals nicht mehr 
der Realität und wird sich in der dynamisch wachsen-
den Region innerhalb kurzer Zeit überholen. Auf der 
anderen Seite ist das Zentrale-Orte-Prinzip als raum-
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ordnerisches Steuerungsinstrument weiterhin von Be-
deutung und wird vom Bund als auch vom Land wei-
terhin als wichtiges Strukturierungssystem angesehen. 
Auf der Grundlage dieser Überlegung sollen die raum-
ordnerischen Prinzipien Konzentrations-, Kongruenz- 
und Integrationsgebot und das Beeinträchtigungsver-
bot dahingehend überprüft werden, ob es Verbesse-
rungsmöglichkeiten bei der Umsetzung gibt, oder ob 
möglicherweise zusätzliche raumordnerische Vorga-
ben erforderlich sind. 
Dieser Einschätzung schließt sich die Stadt Viernheim 
vollumfänglich an. 
Durch das Kongruenzgebot soll geregelt werden, dass 
sich ein Einzelhandelsvorhaben in seiner Dimensionie-
rung angemessen in die Umgebung einbindet. Dies 
soll erreicht werden, indem der Einzugsbereich des 
Vorhabens sich mit dem zentralörtlichen Verflech-
tungsbereich decken soll. Die Stadt Viernheim ist im 
Regionalplan Südhessen als Mittelzentrum ausgewie-
sen. Das Mittelzentrum befindet sich in direkter Nach-
barschaft zur Stadt Mannheim in der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Die im Dreiländereck von Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz liegende 
Metropolregion Rhein-Neckar gehört mit rund 2,5 Mio. 
Einwohnern zu den größten Ballungsräumen in 
Deutschland. Mannheim ist mit rund 327.000 Einwoh-
nern das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum in einer 
aus den benachbarten Oberzentren Ludwigshafen und 
Heidelberg sowie einer Reihe von Mittelzentren gebil-
deten polyzentrischen Gebietsstruktur.   
Das System der zentralen Orte ist als modellhafte Be-
schreibung insbesondere in Regionen städtischer Ag-
glomerationen nach Ansicht der Stadt Viernheim fach-
lich nicht ausreichend fundiert und somit nicht 
rechtssicher anwendbar. So stellt auch der Regional-
plan Südhessen im Textteil fest; „Vor allem im Verdich-
tungsraum weisen viele Mittelzentren - anders als im 
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ländlichen und teilweise im Ordnungsraum - keinen 
klar abgrenzbaren übergemeindlichen Verflechtungs-
bereich auf.“  
Das nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung, des Wachstums der Ballungs-
räume, der Entwicklungen im Internethandel und der 
zunehmenden Mobilität längst überholte Zentrale-Orte-
System, also die landesweiten raumordnerischen Vor-
gaben für die Entwicklung der Raumstruktur und der 
Daseinsvorsorge und damit die für Städte und Ge-
meinden zentralsten Regelungsbereiche wurde im 
Rahmen der momentan im Verfahren befindlichen 3. 
Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 
in ein späteres landesplanerisches Verfahren verscho-
ben. Eine erste Beurteilung des Regierungspräsidiums 
im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes zum Regionalplan stellt für den vergleicbaren 
Verdichtungsraum Frankfurt fest: „Die Siedlungsent-
wicklung im Rhein-Main-Gebiet führt in vielen Fällen 
jedoch dazu, dass die klar abgrenzbaren Funktions-
wahrnehmungen des Zentrale-Orte-Prinzips immer 
schwieriger werden, da die Verflechtungsräume sich 
im Verdichtungsraum nicht mehr klar abgrenzen las-
sen und – auch aufgrund der hochmobilen Gesell-
schaft – vielfältige Überlagerungen stattfinden. Die 
Orientierung an den drei Gliederungsstufen des Zent-
rale-Orte-Prinzips entspricht oftmals nicht mehr der 
Realität und wird sich in der dynamisch wachsenden 
Region innerhalb kurzer Zeit überholen.“(Drucksache 
für die Regionalversammlung Südhessen, Nr.VIII/67.6, 
Evaluierung und Fortschreibung des Regionalen Ein-
zelhandelskonzeptes (REHK) für die Region Südhes-
sen) 
Die landesplanerischen Regelungen in Deutschland 
werden außerdem derzeit durch die EU-Kommission 
hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Vorgaben der 
EU zur garantierten Niederlassungsfreiheit geprüft. 
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Bezug genommen und die zukünftige Bevölkerungs-
entwicklung (kleinräumige Bevölkerungsprognose) 
stärker in den Blick genommen werden (in Punkt 
4.3). 
 
Die Stadt Viernheim weist innerhalb des Stadtgebietes 
Konkurrenzen zum Stadtzentrum und somit zum zent-
ralen Versorgungsbereich auf. Das RNZ stellt mit 
55.000 m² Verkaufsfläche 44,8 % der Gesamtver-
kaufsfläche Viernheims, das Gewerbegebiet 3 weist 
35.000 m² auf (28,5 % des gesamt- städtischen Ange-
bots) und das Gewerbegebiet 4 umfasst 9.000 m² (7,4 
% am gesamtstädtischen Angebotes). Auf sonstige 
städtebaulich nicht integrierte Streulagen entfallen 7,9 
% der gesamtstädtischen Verkaufsfläche. Das Stadt-
zentrum hat mit einem Anteil von 5 % (ca. 6.100 m² 
Verkaufsfläche) an der Gesamtverkaufsfläche nur eine 
geringe Bedeutung für Viernheim. Es übernimmt nach 
Angaben des Konzeptes eine Versorgungsfunktion als 
Stadtteil- und Grundversorgungszentrum. Neben den 
zentrenrelevanten Sortimenten an städtebaulich nicht 
integrierten Standorten sind es insbesondere auch die 
nahversorgungsrelevanten Warengruppen an diesen 
Standorten, die eine Beeinträchtigung für die Innen-
stadt mit sich bringen können. Dies sollte bei zukünfti-
gen Planungen verstärkt berücksichtigt werden, um die 
Versorgungsfunktion des Stadtzentrums nicht weiter 
zu verringern.  
 

Seitens der Stadt Viernheim werden die geschilderten 
Stellungnahmen zu den raumordnerischen Prinzipien 
Konzentrations-, Kongruenz- und Integrationsgebot 
und dem Beeinträchtigungsverbot so bewertet, dass 
insbesondere in den Verdichtungsräumen/Regionen 
eine Überprüfung und Anpassung, bzw. ein regional-
räumlich anwendbarer Ansatz gefunden werden muss. 
 
Der Anregung sollte gefolgt werden. 
Die aktuellste Prognose entstammt der 3. Änderung 
des Landesentwicklungsplanes Hessen. 
 
 
Nach der Auffassung der Stadt Viernheim ist es nicht 
zielführend, die reinen Gesamtverkaufsflächen zu be-
trachten. Vielmehr muss entsprechend der regional-
planerischen Zielvorgaben die Großflächigkeit der Ver-
kaufsfläche und die Art des Sortiments untersucht 
werden, d.h. in welchem Umfang werden an den 
Standorten diese regionalplanerisch kritischen zentren-
relevanten Sortimente angeboten.  
Am Beispiel des offiziell als „Gewerbegebiet 3“ be-
zeichneten Gebietes in der westlichen Heidelberger 
Straße und der differenzierten Darstellung der Ver-
kaufsflächen erfolgt dies nachfolgend unter Berück-
sichtigung der seit 2013 erfolgten Veränderungen. Im 
Bereich der Großflächigkeit überwiegen hier nicht-
zentrenrelevante Warengruppen wie Möbel und Bau-
marktsortimente, welche in dieser nicht-integrierten 
Lage und verkehrsgünstigen Erreichbarkeit aus städ-
tebaulicher Sicht ihren richtigen Standort haben. Groß-
flächig ist weiterhin der Elektrofachmarkt. Für dieses 
Sortiment wird bei einem hohen Anteil an der sog. 
„weißen Ware“ (sperrige Güter) ebenfalls ein Standort 
außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche akzep-
tiert. Der Stadt Viernheim ist kein Mittelzentrum be-
kannt, in welchem die Ansiedlung eines derartigen 
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Die im Konzept enthaltene gemeindespezifische Sor-
timentsliste soll als Steuerungsinstrument des Einzel-
handels im Rahmen von Bauleitplanverfahren einbe-
zogen werden. Der Regionalplan Südhessen enthält 
eine nicht abschließende Sortimentsliste, die im Ein-
zelfall angepasst werden kann. Die Abweichungen von 
der Sortimentsliste des Regionalplans Südhessen sind 
zu begründen. Grundlage hierfür sind eine sachkun-
dige Erhebung und eine planerische Entscheidung 
durch den Träger der verbindlichen Bauleitplanung im 
Einvernehmen mit der Regionalversammlung Südhes-
sen als Träger der Regionalplanung. 
 
Das Einzelhandelskonzept sollte gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 
11 BauGB als verbindlicher Orientierungs- und Steue-
rungsrahmen verabschiedet werden, um als Abwä-
gungsgrundlage in Bauleitplanverfahren zu fungieren. 
Die Selbstbindung der Kommune kann darüber hinaus 
den vorhandenen Gewerbetreiben und Ansiedlungs-
willigen eine verbesserte Planungs-, Investitions- und 
Rechtssicherheit bieten. Es wird angeregt, das Einzel-
handelskonzept und das Eckpunktepapier der Stadt-
verwaltung Viernheim stärker miteinander zu ver-
knüpfen. Darüber hinaus sollte im Eckpunktepapier ein 
zeitlicher Zielhorizont festgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marktes im zentralen gewachsenen Versorgungsbe-
reich gelang. In dem benachbarten Mittelzentrum 
Weinheim befindet sich der gleiche Fachmarkt z.B. im 
Fachmarktzentrum „ehemaliger Güterbahnhof“ in Ag-
glomeration mit einem Bau- und Gartenfachmarkt, ei-
nem Möbelmarkt, Betten- und Matratzenfachmarkt und 
einem Zoomarkt. Die im Gutachten aufgeführten Sor-
timente Bekleidung und Schuhe beschränken sich ins-
gesamt auf 3 nicht großflächige Anbieter. Der Bereich 
Sport und Freizeit wird nicht mehr abgedeckt. Mit der 
Verlagerung des Edeka-Marktes hat sich die Fläche 
der  nahversorgungs- und zentrenprägende Waren-
gruppe Nahrungs- und Genussmittel auf ca. 860m² 
reduziert. Bei dem großflächigen Anbieter handelt es 
sich um einen Spezialisten - einen Biofachmarkt, wel-
cher gezielt aufgesucht wird. Eine direkte Konkurrenz 
zu den Nahversorgungsmärkten vor Ort wird daher 
ausgeschlossen. 
Auch im Gewerbegebiet 4 entfallen die größten Anteile 
auf die Warengruppen Möbel und Nahrungs- und Ge-
nussmittel. Die Standorte der nahversorgungsrelevan-
ten Sortimente (Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl) 
werden von der Regionalplanung kritisch gesehen.  
Sie weisen jedoch in fußläufiger Entfernung Wohnbe-
bauung auf und haben somit eine Nahversorgungs-
funktion. Da sie jeweils der einzige Vertreter am Ort 
sind, übernehmen Sie auch eine starke gesamtstädti-
sche Versorgungsfunktion. Dies erfordert bedingt 
durch das geänderte Einkaufsverhalten der Verbrau-
cher eine gewisse Erreichbarkeit für den motorisierten 
Individualverkehr. Dies ist in Viernheim aufgrund des 
kompakten Siedlungsgefüges nur an wenigen Standor-
ten zu gewährleisten. Die regionalplanerisch konforme 
Ansiedlung in weniger verkehrsgünstige Lagen, er-
scheint in Mittelzentren betriebswirtschaftliche schwie-
rig, wie die Schließung des Lidl-Discountermarktes am 
Standort Grundelbachstraße in Weinheim vermuten 
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Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
I. 
Wie in der Vergangenheit im Rahmen von Bebau-
ungsplanverfahren (z. B. „Bürgermeister-Neff-Straße“) 
oder Bauantragsverfahren (Nachnutzung Scheck-In-
Center) wiederholt von uns angesprochen, verfügt 
Viernheim als Mittelzentrum über eine deutschlandweit 
einzigartige Einzelhandelsstruktur, vornehmlich in sei-
nem südlichen Stadtgebiet im RNZ und den Gewerbe-
gebieten 3 und 4. Entsprechend weitreichend sind die 
dadurch verursachten negativen städtebaulichen Aus-
wirkungen in Viernheim selbst, insbesondere auf das 
Stadtzentrum, und auf die Kommunen im Einzugsbe-
reich (vornehmlich) des RNZ. Zur Vermeidung weiterer 
negativer städtebaulicher Auswirkungen wurde seitens 
des Kreises Bergstraße ein Planungserfordernis nach 
§ 1 Abs. 3 BauGB gesehen und gegenüber der Stadt 
gefordert, das 2009 erstmals erstellte Einzelhandels-
konzept weiterzuverfolgen und durch die Aufstellung 
von Bebauungsplänen Einzelhandelsnutzungen zu 
steuern. Dieses Planungserfordernis wurde auch sei-
tens des Verwaltungsgerichts Darmstadt im Verwal-
tungsstreitverfahren zum Bauantrag auf Nutzungsän-
derung des Scheck-In-Centers zu einem großflächigen 
Schuhfachmarkt ausgesprochen. 
 

lässt.  
Das Einzelhandelskonzept und die Sortimentsliste sol-
len nach den Vorstellungen der Stadt standortspezifi-
sche, individuelle Lösungen ermöglichen. Insbesonde-
re zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente 
sollen gesteuert werden. Insoweit sollten die formalen 
Hinweise zur erforderlichen Begründung der Eckpunk-
te und der Sortimentsliste berücksichtigt werden. 
Ebenso der Verweis auf die erforderliche verbindliche 
Beschlussfassung. Die möglichen Ansätze zur Umset-
zung und entsprechende zeitliche Abläufe sollten ge-
prüft werden. 
 
Der Kreis Bergstraße spricht auch hier wieder im Be-
zug auf den Standort des Rhein-Neckar-Zentrums über 
eine nun sogar deutschlandweit einzigartige Einzel-
handelsstruktur obwohl, wie bereits angesprochen in 
50km nördlicher Entfernung an der A5 im Einzugsbe-
reich des Regionalplanes Südhessen eine vergleichba-
re, berücksichtigt man die Erfassung durch die GfK 
GeoMarketing GmbH 2008 in der Wirkungsanalyse für 
das „Opel Forum“ in Rüsselsheim (zuzüglich VK Ein-
kaufszentrum Loop5) sogar weitaus kritischere Kons-
tellationen in der Nähe zu finden ist. Das Mittelzentrum 
Weiterstadt hat nur ca. 24.400 Einwohner, das direkt 
angrenzende Oberzentrum Darmstadt ca. 155.000 
Einwohnern (Rhein-Main-Region, Landkreis Darm-
stadt-Dieburg) verfügt es über ca. 36.510m² Einzel-
handelsverkaufsfläche mehr als die Stadt Viernheim 
(Ermittlung GfK 2008, zuzüglich VK Einkaufszentrum 
Loop5). Der von der GfK ermittelte Einzelhandelsum-
satz lag ohne das Einkaufscenter Loop5 bereits bei 
431,1 Mio. € und somit höher als der 2013 für Viern-
heim ermittelte mit 407,1 Mio. €. Der Anteil der Ver-
kaufsfläche im Stadtzentrum liegt bei 2% (Viernheim 
5%). Ein Einzelhandelskonzept besitzt das Mittelzent-
rum nicht. Der großflächige Einzelhandelsbestand wird 
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II. 
Dieser Schritt soll nunmehr durch den Beschluss von 
„Eckpunkten“ vollzogen werden. In diesem Entwurf 
werden zu den verschiedenen Zielen und einzelnen 
Stadtgebieten Grundsätze formuliert, eine Begründung 
und Herleitung derselben erfolgt in den „Eckpunkten“ 
nicht. Ferner umfassen diese Grundsätze zahlreiche 
inhaltlich unbestimmte Formulierungen, wie beispiels-
weise 
-  Folie 7 zum Stadtzentrum: 

„Entwicklung eines eigenen Profils“ – Hierzu fehlen 
nähere Inhalte. 

-  Folie 13 zu Nahversorgungsstandorten: 
„moderate Erweiterungen oder Umstrukturie-
rungen“ – Wie umfassend ist „moderat“? Soll 
dies auch großflächige Einzelhandelsbetriebe 
der Nahversorgung umfassen? 
„Bestandsschutz“ – Soll dieser auch Erweiterungen 
umfassen oder lediglich den genehmigten Bestand? 

-  Folie 15 zum Sonderstandort RNZ: 
„zusätzlichen Veränderungen“ – Welche sind hier 
gemeint? Sind die im Folgenden genannten „be-
günstigenden Tatbestände“ abschließend oder 

nicht durch eine Bauleitplanung gesteuert. Es ist nicht 
bekannt ob ein vergleichbares Planungserfordernis 
durch die Behörden angemahnt wurde. In der derzeiti-
gen Änderung/Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes ist entsprechend dem vorhanden Bestand eine 
Überführung von vormals GE-Flächen in SO Gebiet 
vorgesehen.  
Die Stadt Viernheim erhebt den Anspruch auf eine 
regionalplanerische Gleichbehandlung, welche nicht 
von dem Verlauf administrativer Landesgrenzen ab-
hängig gemacht werden darf. Sie regt nachdrücklich  
eine ergebnisorientierte Erörterung und Suche nach 
echten Ansätzen für die Raumordnung in den Verdich-
tungsräumen an.  
 
Eine entsprechende Begründung der Eckpunkte sollte 
ergänzt werden. 
Folie 7 zu Stadtzentrum 
- in der Begründung werden hier die Ausführungen 

des Konzeptes Junker & Kruse (S. 110) aufgenom-
men, welche nicht abschließend sind … das eigene 
Profil kann darin bestehen, das Stadtzentrum (wie-
der) zum lebendigen Mittelpunkt der Stadt zu ma-
chen, der sich insbesondere auf die Grundversor-
gung der (Innenstadt-)Bevölkerung konzentriert. 
Erste Ansätze sind bereits durch die Lebensmittel-
anbieter und verschiedene ergänzende Fachge-
schäfte (Obst und Gemüse, Bioladen) vorhanden 
und auch der samstags stattfindende Wochenmarkt 
kann zur Profilierung beitragen. 

- Folie 13 Nahversorgungsstandorte 
- die Formulierung ist nicht vollständig weitergegeben 

„hier heißt es weiter… sofern keine negativen Aus-
wirkungen“ daraus entstehen. Dies ist der Rahmen 
der regionalplanerischen Vorgaben. Aus den Ent-
wicklungen der Verkaufsflächen ist zu vermuten, 
dass durch die zukunftsfähige Umgestaltung über-
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nur beispielhaft? 
„nur unter klaren Regelungen“ – Welche sind dies 
konkret? 

-  Folie 19 zum Gewerbegebiet 4: 
„Fixierung kritischer Sortimente“ – Welche sind dies?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wiegend der Rahmen der Großflächigkeit erreicht 
wird. Dann ist in jedem Fall eine Bauleitplanung mit 
einer Wirkungsanalyse und in deren Auswertung die 
Fixierung kritischer Sortimente wie Aktionswaren,  
auf max. Flächen erforderlich.  

- Beschränkung auf den reinen Bestandsschutz 
…nach der gängigen rechtlichen Beurteilung ist ein 
derart massiver Eingriff durch das Gewicht der öf-
fentlichen Steuerungsbelange nicht bzw. nur in Aus-
nahmefällen zu rechtfertigen. Eine solche Beschrän-
kung wird im Rahmen der Abwägung zum 
Bebauungsplan zu einem erweiterten Bestands-
schutz zu ändern sein.    

- Folie 15 zum Sonderstandort RNZ:  
- „zusätzlichen Veränderungen“ …es erscheint nicht 

zielführend diese Veränderungen zu beziffern oder 
mit einer konkreten Größenordnung zu versehen. 
Vielmehr sind im Rahmen einer Einzelfallprüfung die 
konkreten Beeinträchtigungen bestehender zentraler 
Versorgungsbereiche zu erfassen und zu bewerten. 
Die Ergebnisse dieser vorhabenbezogenen Verträg-
lichkeitsanalyse werden Bestandteil eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes, welcher „klare 
Regelungen“ trifft. Einer „zusätzlichen Veränderung“ 
muss ein vorhabenbezogener Bebauungsplan zu 
Grunde liegen. 

-  begünstigenden Tatbestände“; Da solche Tatbe-
stände regelmäßig in den vorhabenbezogenen Un-
tersuchungen thematisiert werden, wird empfohlen, 
diese aus den Eckpunkten zu streichen. 

- Folie 19 Ergänzungsstandort (Gewerbegebiet 4) - 
kritische Sortimente sind vordergründig die nach der 
Viernheimer Liste zentrenrelevanten Sortimen-
te…können jedoch im Ergebnis der vorhabenbezo-
genen Auswirkungsanalyse auch weitere Sortimente 
sein. 
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Zu vielen dieser Beispiele bietet das Einzelhandels-
konzept Herleitungen und Inhalte, die sich in den 
„Eckpunkten“ nicht wiederfinden. Da das Konzept je-
doch nicht Inhalt der Beschlussfassung ist, kann es 
nicht als weitere verbindliche Steuerungsgrundlage in 
Bauleitplanverfahren dienen. 
 
III. 
Zur Vermeidung von weiteren negativen städtebauli-
chen Auswirkungen wird im Konzept u. a. angeregt, 
standortbezogen im Stadtgebiet die maximale Ver-
kaufsflächengröße einzelner Sortimente festzulegen 
(S. 123). Dies ist nachvollziehbar, da etwa auch 
kleinflächige Märkte unterschiedlicher Größe sich in 
ihren Auswirkungen unterscheiden und städtebaulich 
relevant sein können (z. B. Drogeriemarkt, der bei 
einer Größe von 400-500 m² zwar kleinflächig ist, 
aber einen Einzugsbereich von 20.000 Einwohnern 
umfasst). 
 
Ferner wurde im Konzept in Abstimmung mit der 
Stadtverwaltung eine Analyse von Potenzialflächen 
vorgenommen (Kap. 13, S. 127ff.). Deren Ergebnis 
findet sich nicht in den „Eckpunkten“ wieder. Um 
die Ziele der angestrebten Einzelhandelssteuerung 
und -entwicklung im gesamten Stadtgebiet zu ver-
deutlichen und berücksichtigen zu können, sollten 
die Potenzialflächen in die „Eckpunkte“ aufgenom-
men werden. 
 
Allein der Beschluss der „Eckpunkte“ in seiner uns 
vorliegenden Entwurfsfassung ohne begründete 
Herleitung der Ziele und Grundsätze kann u. E. eine 
konkrete gutachterliche Untersuchung der städte-
baulichen Auswirkungen in der Bauleitplanung oder 
auch einem Bauantragsverfahren nicht ersetzen. 
Dies wird zu zahlreichen weiteren umfassenden 

Kenntnisnahme. Die Eckpunkte werden um eine Be-
gründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Diese Empfehlung erfolgt im Gutachten Junker & 
Kruse im Zusammenhang mit Randsortimenten bei der 
Ansiedlung großflächiger nicht zentrenrelevanter Nut-
zungen – nicht pauschal. Einzelhandelssteuerung 
kann jedoch auch bereits größere Betriebsformen > 
400 m² umfassen. Dies wird im Ergebnis des Gutach-
tens Junker & Kruse nicht gefordert, da der Ausschluss 
in den Gewerbegebieten empfohlen wird.   
 
 
 
 
Die Potentialflächen sind zwischenzeitlich anderweitig 
beplant, eine Aufnahme ist daher nicht erforderlich.  
Potentiale ergeben sich lediglich im Bereich Lebens-
mittel/Nahversorgung im Nordwesten aufgrund der 
räumlichen Verteilung und fußläufigen Abdeckung.  
 
 
 
 
 
Dies ist der Stadt Viernheim bewusst. Sie sieht das 
vorliegende Gutachten als Rahmen. Für das konkrete 
Sortiment ist ggf. eine Einzelfallbetrachtung erforder-
lich. Der Stadt Viernheim liegt im Rahmen der Beteili-
gung eine gutachterliche Stellungnahme der CIMA für 
das Rhein-Neckar-Zentrum zu den darin ermittelten 
Auswirkungen vor. Die Regionalplanung hat in ihren 
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Gutachten zur Untersuchung der städtebaulichen 
Auswirkungen und Beteiligungen im Rahmen der 
einzelnen Verfahren führen und erschwert eine ziel-
gerichtete Steuerung des Einzelhandels auch im 
Sinne der innerörtlichen verträglichen Entwicklung 
Viernheims sowie die Planungssicherheit für Inves-
toren. 
 
 
 
 
 
 
IV. 
In den „Eckpunkten“ wird bezüglich des RNZ ausge-
führt, dass bei Nichtvorliegen negativer Auswirkun- 
gen eine Betriebsverlagerung von einem anderen 
Standort Viernheims außerhalb der zentralen Ver- 
sorgungsbereiche ermöglicht werden könne. Das 
Konzept beinhaltet die weitere Forderung, dass dies 
„nur unter der Maßgabe (erfolgen solle), dass der Alt-
standort des verlagernden Betriebes nicht mehr 
durch Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- 
oder zentrenrelevanten Kernsortimenten genützt 
würde.“ Diesbezüglich weisen wir darauf hin, dass bei 
einer Verlagerung von Betrieben, die über eine bau-
rechtliche Genehmigung ihrer Nutzung verfügen, 
diese Genehmigung weiter Bestand hat mit der Fol-
ge, dass eine Einzelhandelsnachnutzung rechtlich 
nicht verhindert werden kann. Im Sinne der Formulie-
rung der „Eckpunkte“ käme es in einem solchen Fall 
also zu einer Ausweitung der Einzelhandelsnutzun-
gen bzw. einzelner Sortimentsgruppen (Verlagerung 
+ Nachnutzung) und nicht nur zu einer Verlagerung 
des vorhandenen Betriebs, was entsprechende mög-
liche negative städtebauliche Auswirkungen haben 
kann. Dies ist zu berücksichtigen und die „Eckpunkte“ 

Empfehlungen zur Fortschreibung des regionalen Ein-
zelhandelskonzeptes auch die Thematik der zahlrei-
chen Gutachten und Gegengutachten angesprochen. 
Die Stadt Viernheim kann nur in begrenztem Umfang 
die Erhebungsmethoden und verwendeten Daten-
grundlagen beurteilen. Sie begrüßt daher die Empfeh-
lung der Regionalplanung im Rahmen der Fortschrei-
bung, Methodische Anforderungen zur Vereinheit-
lichung und Vergleichbarkeit der Auswirkungsanalysen 
aufzunehmen. Es ist nach Auffassung der Stadt sogar 
eine unabdingbare Voraussetzung für die geforderte 
steuernde Überplanung und der rechtssicheren Abwä-
gung der eigentumsrechtlichen Belange.  
 
Der Hinweis ist zutreffend. Insbesondere bei einer Ver-
lagerung von Betrieben, die über eine baurechtliche 
Genehmigung ihrer Nutzung verfügen und deren Ei-
gentümer als Vermieter fungiert, ist eine vertragliche 
Regelung mit dem Vermieter durch einen städtebauli-
chen Vertrag nur bedingt zielführend. Die Bestandsge-
nehmigung hat für den Eigentümer weiterhin Bestand. 
Die Eckpunkte formulieren eher so, dass in einem sol-
chen Fall keine Auswirkungen zu erwarten wären, da 
sich im Bestand an der Gesamtverkaufsfläche keine 
Veränderung ergibt. Daher wird dies in den Eckpunk-
ten als begünstigender Tatbestand aufgeführt.  
Festzustellen ist allerdings, dass genehmigte zentren-
relevante Verkaufsflächensortimente, die für eine Ver-
lagerung in Frage kämen, nur in begrenztem Umfang 
vorhanden sind. Eine realistische Fallkonstellation ist 
schwer zu entwickeln. Im Falle des Eintretens würde 
diese Erwägung jedoch auch durch ein Verträglich-
keitsgutachten untersucht und als begünstigend er-
kannt, soweit es gelingt eine Übernahme der Be-
standsgenehmigung nachhaltig auszuschließen.  
Es wird daher empfohlen, die Anregung insofern zu 
berücksichtigen, dass diese Option aus den Eckpunk-
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sollten entsprechend umformuliert werden. 
 
V. 
Die „Eckpunkte“ treffen zwar Grundsätze zu den Ein-
zelhandelsnutzungen, schränken aber deren Um- 
fang nicht wirklich ein. Auch Neuansiedlungen in be-
stimmten Sortimentsbereichen sollen weiterhin mög-
lich bleiben. Hier stellt sich zum einen die Frage der 
negativen städtebaulichen Auswirkungen und inwie-
weit diese Grundsätze den Zielen der Raumordnung 
entsprechen, zum anderen die Frage der ausrei-
chenden gesicherten Erschließung. Bereits jetzt ist 
die Verkehrsanbindung im Bereich der Gewerbege-
biete 3 und 4 sowie des RNZ teilweise überlastet. Bei 
Ansiedlung weiterer verkehrsintensiver Vorhaben 
oder Attraktivitätssteigerung dieses Bereichs durch 
weiteren Einzelhandel kann die Erschließung in Fra-
ge gestellt sein. Aufgrund dessen scheint es u. E. 
erforderlich, den auch baurechtlich relevanten Aspekt 
der Verkehrsinfrastruktur in das Einzelhandelskon-
zept einzubeziehen (auch hinsichtlich der Vermei-
dung innerörtlicher Verkehrsströme, ausgelöst etwa 
durch die Konzentration von Nahversorgern im Sü-
den des Stadtgebiets). Anderenfalls müsste die gesi-
cherte Erschließung ggf. in Antragsverfahren gut-
achterlich für jeden Einzelfall nachgewiesen werden. 
 
VI. 
Für Viernheim wurde eine eigene Sortimentsliste er-
arbeitet, die von der des Regionalplans Südhessen 
2010 abweicht. Eine Begründung hierzu fehlt, ist aber 
erforderlich (siehe Stellungnahme des Fachbereichs 
Raumentwicklung). Nicht nachvollziehbar bleibt so z. 
B., weshalb das zentren- und nahversorgungsrele-
vante Sortiment „Schreibwaren“ und „Schulbedarf“ für 
Viernheim lediglich zentrenrelevant ist und folglich bei 
Standorten zur Sicherung der Nahversorgungsfunk-

ten gestrichen wird. 
 
 
Hiermit sind die Erweiterungsmöglichkeiten angespro-
chen, die unter Würdigung der Eigentumsrechte § 14 
GG durch den Bestandsschutz gedeckt sind. In den 
Eckpunkten zur Einzelhandelsentwicklung wird für die 
Gewerbegebiete 3 und 4 sehr wohl die Neuansiedlung 
von zentrenrelevantem Einzelhandel ausgeschlossen. 
Der Vorbehalt der Prüfung schließt aus, dass damit 
eine Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbe-
reiche im Einzugsbereich erfolgt. Dies entspricht den 
regionalplanerischen Vorgaben. Es werden 2 Ergän-
zungsstandorte benannt und räumlich abgegrenzt, 
insoweit ist auch der Umfang insgesamt begrenzt. 
Die gesicherte verkehrliche Erschließung wurde im 
Rahmen der Bauleitplanung zur Realisierung des Ki-
nopolis geprüft und nachgewiesen. Zu Spitzenzeiten 
bzw. an bestimmten Tagen kommt es zu einer erhöh-
ten Auslastung der Verkehrsinfrastruktur. Ein Unfall-
schwerpunkt ist hier jedoch nicht bekannt. Auch die 
innerörtlichen Verkehrsströme zu den Nahversorgern 
werden durch die Zubringer problemlos gelenkt. Die 
Ausrichtung der Gewerbegebiete auf nicht zentrenre-
levante Sortimente verstärkt die Frequentierung nicht.  
Im Zweifel muss gutachterlich der Nachweis erbracht 
werden.  
 
Der Anregung sollte gefolgt werden. Die Abweichun-
gen der Sortimentsliste werden enstprechend der Aus-
führungen von Junker & Kruse ergänzt. 
Das Sortiment „Schreibwaren“ und „Schulbedarf“ für 
Viernheim sollte hinsichtlich seiner Nahversorgungsre-
levanz geprüft werden. 
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tion nicht als Sortimente zulässig sind, obwohl gerade 
diese von der fußläufigen Bevölkerung (z. B. Schüler) 
benötigt werden. Wir bitten daher um Prüfung und 
Begründung aller Änderungen der Sortimentsliste. 
Zum Aspekt der Nahversorgung der Wohnstand-
orte/Fußläufigkeit bietet das Konzept an mehreren 
Stellen Erläuterungen (z. B. S. 74, 86, 88), nicht hin-
gegen die „Eckpunkte“. 
 
VII. 
Sowohl die „Eckpunkte“ als auch das Konzept geben 
Raum für Einzelhandelsentwicklungen in den beiden 
Gewerbegebieten 3 und 4. 
Darzulegen bleibt dabei, ob ein Gewerbegebiet bei 
weiteren neuen Einzelhandelsansiedlungen noch ent-
sprechend den RPS-Zielen als Gewerbegebiet beste-
hen bzw. entwickelt werden kann. Da Bebauungspläne 
den Zielen der Raumordnung anzupassen sind, ist u. 
E. im zu beschließenden Konzept hinsichtlich der be-
stehenden Einzelhandelsnutzungen zu prüfen, ob und 
ggf. inwieweit diesen städtebaulich verträglich Ent-
wicklungsoptionen inkl. Nutzungsänderungen im Ein-
zelhandel ermöglicht werden können. Hierbei wäre 
auch die Festsetzung von Sortimenten und deren ma-
ximaler Verkaufsfläche erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Diese werden als Ergänzungsstan-
dorte für nicht zentrenrelevanten Einzelhandel be-
schrieben. Für das Gewerbegebiet 4 entspricht dies 
der Darstellung im Regionalplan (Kartenteil). Für das 
Gewerbegebiet 3 entspricht dies der Darstellung des 
Bebauungsplanes als Sondergebiet großflächiger Ein-
zelhandel in etwa ¾ der Fläche und dem damit ver-
bundenen Vertrauensschutz. 
Das Gutachten Junker & Kruse weist im Bereich „Bau- 
und Gartenfachmarktsortiment Zentralitäten von 0,95 
und somit verträgliche Entwicklungsoptionen nach. 
Diese werden sich noch verstärken, da der bestehen-
de Baumarkt – bedingt durch die fehlenden Entwick-
lungsmöglichkeiten den Standort verlassen wird. Er 
wird exakt in Gegenanlage an einen nicht integrierten 
autobahnorientierten Standort nach Mannheim umsie-
deln.  
Die Festsetzung von Sortimenten und deren maxima-
ler Verkaufsfläche kann nach Ansicht der Stadt Viern-
heim erst für ein konkretes Vorhaben und dessen Sor-
timentszusammensetzung geprüft werden. 
Anzumerken ist weiterhin, dass die ermittelten Zentrali-
täten nicht den tatsächlichen Einzugsbereich der Ver-
kaufsflächen am Sonderstandort RNZ berücksichtigen. 
Ohne die Berücksichtigung der besonderen Lage des 
Mittelzentrums im Verdichtungsraum ist eine rechtlich 
belastbare Ermittlung von Verkaufsflächenpotentialen 
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VIII. 
In den Übersichtskarten sind nicht alle Einzelhandels-
nutzungen erfasst. So fehlt z. B. der Edeka-Markt in 
der Heidelberger Straße. Wir bitten um Ergänzung und 
entsprechende Änderung der Textstellen. 
 
 
 
IX. 
In das Konzept sollte eine zeitliche Perspektive aufge-
nommen werden, um die Ziele verbindlich in der Bau-
leitplanung umzusetzen. Erst dann werden die gesetz-
lichen Forderungen des § 1 Abs. 3-6 BauGB erfüllt und 
es wird Planungssicherheit für alle Beteiligten (Viern-
heim selbst, Investoren, Eigentümer, betroffene Kom-
munen) geschaffen. 
 
 

nicht möglich. Nach Ansicht der Stadt würde dies auch 
den Rahmen des Konzeptes übersteigen.   
  
Die Erfassung/Aktualisierung der Verkaufsflächen er-
folgte 2013. Zu diesem Zeitpunkt war die Verlagerung 
des Edeka-Fachmarktes noch nicht abgeschlossen. 
Daher ist die Darstellung des Check-In in der westli-
chen Heidelberger Straße zutreffend. Es wird empfoh-
len, eine Ergänzung der Kartendarstellung GE3 und 4 
anhand der erfolgten Genehmigungen zu prüfen. 
 
Der Anregung kann nur bedingt gefolgt werden. Die 
Ableitung einer zeitlichen Perspektive aus § 1 Abs. 3-6 
BauGB wird seitens der Stadt Viernheim nicht gese-
hen. Hinsichtlich der Umsetzung der formulierten Eck-
punkte wie dem formulierten Ausschlusses von zen-
trenrelevantem Einzelhandel bzw. einer sortiments-
bezogenen Maximalvorgabe sollten jedoch Strategien 
aufgezeigt werden. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Stellungnahme vom 28.02.2017 
 
In dem Entwurf des KEHK wird lediglich auf den Lan-
desentwicklungsplan Hessen 2000 Bezug genommen 
ohne auf den Regionalplan Südhessen 2010 einzuge-
hen, der die landesplanerischen Zielsetzungen für die 
Städte und Gemeinden noch weiter konkretisiert. Die 
Auseinandersetzung mit den regionalplanerischen 
Zielaussagen und Grundsätzen ist somit noch in den 
Entwurf aufzunehmen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen.  
Eingangs wird darauf hingewiesen, dass das vom Büro 
Junker & Kruse vorgelegte Gutachten (Anlage der Be-
teiligung: Fortschreibung Einzelhandelskonzept Sep-
tember 2016: Bericht Büro Junker & Kruse) durch die 
politischen Gremien zur Kenntnis genommen wurde 
und somit nicht vollumfänglich Bestandteil der be-
schlossenen Eckpunkte ist. Es bildet eine wesentliche 
Planungsgrundlage für die Ausformulierung der Eck-
punkte. Die im Weiteren zu ergänzende Begründung 
wird die Konzeption vervollständigen und sollte Be-
standteil der Beschlussfassung werden.  
Der Landesentwicklungsplan gibt den Rahmen vor, 
welcher im Regionalplan Südhessen konkretisiert wird. 

Die Anregungen werden in die Abwägung 
eingestellt, ihnen wird wie folgt entsprochen; 
 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
zeption: 
Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
- erfolgt eine kritische und standortgerechte 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben bezogen auf das Mittelzent-
rum und die konkreten räumlich definierten 
Versorgungsstandorte 
- werden Aussagen zur verkehrlichen Er-
schließung der einzelnen Standorte ergänzt 
- werden Möglichkeiten der Umsetzung der 
geplanten Steuerung erörtert  
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Die regionalplanerischen Ge- und Verbote sollten diffe-
renziert bezogen auf die einzelnen Standorte in Viern-
heim hin behandelt und analysiert werden.  
Wie die relativ aktuelle Bewertung der Anwendung 
dieser regionalplanerischen Gebote bzw. Verbote bei 
der Realisierung von großflächigen Einzelhandelsvor-
haben durch das Regierungspräsidium Darmstadt 
zeigt, geschieht dies auch kritisch. In einer Vorlage für 
die Regionalversammlung Südhessen im Rahmen der 
Evaluierung und Fortschreibung des regionalen Ein-
zelhandelskonzeptes (REHK) (Drucksache Nr. 
VIII/76.6) wurde in den Empfehlungen u.a. formuliert: 
Die Ansiedlung des großflächigen Einzelhandels orien-
tiert sich gemäß REHK an den Prinzipien des Konzent-
rationsgebotes, des Kongruenzgebotes, des Integrati-
onsgebotes und des Beeinträchtigungsverbotes. Die 
Siedlungsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet führt in 
vielen Fällen jedoch dazu, dass die klar abgegrenzten 
Funktionswahrnehmungen des Zentrale-Orte-Prinzips 
immer schwieriger werden, da die Verflechtungsräume 
sich im Verdichtungsraum nicht mehr klar abgrenzen 
lassen und - auch aufgrund der hochmobilen Gesell-
schaft - vielfältige Überlagerungen stattfinden.  
Die Orientierung an den drei Gliederungsstufen des 
Zentrale-Orte-Systems entspricht oftmals nicht mehr 
der Realität und wird sich in der dynamisch wachsen-
den Region innerhalb kurzer Zeit überholen. Auf der 
anderen Seite ist das Zentrale-Orte-Prinzip als raum-
ordnerisches Steuerungsinstrument weiterhin von Be-
deutung und wird vom Bund als auch vom Land wei-
terhin als wichtiges Strukturierungssystem angesehen. 
Auf der Grundlage dieser Überlegung sollen die raum-
ordnerischen Prinzipien Konzentrations-, Kongruenz- 
und Integrationsgebot und das Beeinträchtigungsver-
bot dahingehend überprüft werden, ob es Verbesse-
rungsmöglichkeiten bei der Umsetzung gibt, oder ob 
möglicherweise zusätzliche raumordnerische Vorga-

- werden die Abweichungen der Viernheimer 
Sortimentsliste zur Liste des Einzelhandelser-
lasses begründet.  
In den Grundsätzen der Eckpunkte 
- werden die Formulierungen zum Annexhan-
del vereinheitlicht 
- die Ausführungen zum Profil des Stadtzent-
rums konkretisiert  
- die begünstigenden Tatbestände beim Son-
derstandort Rhein-Neckar-Zentrum gestrichen 
In der Sortimentsliste 
- wird geprüft das, Sortiment Schreibwaren 
auch als nahversorgungsrelevant aufzuneh-
men 
Die Eckpunkte mit Begründung werden in eine 
Form überführt, die den rechtlichen Rahmen 
eines Einzelhandels- bzw. Entwicklungskon-
zepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB erfüllt. Das Gesamtkonzept wird den 
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt und 
kann so in die Verbindlichkeit überführt wer-
den.  
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ben erforderlich sind. 
 
Durch das Kongruenzgebot soll geregelt werden, dass 
sich ein Einzelhandelsvorhaben in seiner Dimensionie-
rung angemessen in die Umgebung einbindet. Dies 
soll erreicht werden, indem der Einzugsbereich des 
Vorhabens sich mit dem zentralörtlichen Verflech-
tungsbereich decken soll. Die Stadt Viernheim ist im 
Regionalplan Südhessen als Mittelzentrum ausgewie-
sen. Das Mittelzentrum befindet sich in direkter Nach-
barschaft zur Stadt Mannheim in der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Die im Dreiländereck von Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz liegende 
Metropolregion Rhein-Neckar gehört mit rund 2,5 Mio. 
Einwohnern zu den größten Ballungsräumen in 
Deutschland. Mannheim ist mit rund 327.000 Einwoh-
nern das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum in einer 
aus den benachbarten Oberzentren Ludwigshafen und 
Heidelberg sowie einer Reihe von Mittelzentren gebil-
deten polyzentrischen Gebietsstruktur.   
Das System der zentralen Orte ist als modellhafte Be-
schreibung insbesondere in Regionen städtischer Ag-
glomerationen nach Ansicht der Stadt Viernheim fach-
lich nicht ausreichend fundiert und somit nicht 
rechtssicher anwendbar. So stellt auch der Regional-
plan im Textteil fest: „Vor allem im Verdichtungsraum 
weisen viele Mittelzentren - anders als im ländlichen 
und teilweise im Ordnungsraum - keinen klar abgrenz-
baren übergemeindlichen Verflechtungsbereich auf.“  
Das nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung, des Wachstums der Ballungs-
räume, der Entwicklungen im Internethandel und der 
zunehmenden Mobilität längst überholte Zentrale-Orte-
System, also die landesweiten raumordnerischen Vor-
gaben für die Entwicklung der Raumstruktur und der 
Daseinsvorsorge und damit die für Städte und Ge-
meinden zentralsten Regelungsbereiche wurde im 
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Rahmen der momentan im Verfahren befindlichen 3. 
Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 
in ein späteres landesplanerisches Verfahren verscho-
ben. Eine erste Beurteilung des Regierungspräsidiums 
im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes zum Regionalplan stellt für den Raum Frankfurt 
fest: „Die Siedlungsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet  
Führt in vielen Fällen jedoch dazu, dass die klar ab-
grenzbaren Funktionswahrnehmungen des Zentrale-
Orte-Prinzips immer schwieriger werden, da die Ver-
flechtungsräume sich im Verdichtungsraum nicht mehr 
klar abgrenzen lassen und – auch aufgrund der hoch-
mobilen Gesellschaft – vielfältige Überlagerungen 
stattfinden. Die Orientierung an den drei Gliederungs-
stufen des Zentrale-Orte-Prinzips entspricht oftmals 
nicht mehr der Realität und wird sich in der dynamisch 
wachsenden Region innerhalb kurzer Zeit überho-
len.“(Drucksache für die Regionalversammlung Süd-
hessen, Nr.VIII/67.6, Evaluierung und Fortschreibung 
des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK) für 
die Region Südhessen) 
Die landesplanerischen Regelungen in Deutschland 
werden außerdem derzeit durch die EU-Kommission 
hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Vorgaben der 
EU zur garantierten Niederlassungsfreiheit geprüft. 
Seitens der Stadt Viernheim werden die geschilderten 
Stellungnahmen zu den raumordnerischen Prinzipien 
Konzentrations-, Kongruenz- und Integrationsgebot 
und dem Beeinträchtigungsverbot so bewertet, dass 
insbesondere in den Verdichtungsräumen/Regionen 
eine Überprüfung und Anpassung bzw. ein regional-
räumlich anwendbarer Ansatz gefunden werden muss. 
 
Abschließend möchte die Stadt Viernheim zu der ge-
forderten Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Zielaussagen und Grundsätzen und deren An-
wendung folgendes feststellen:  
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In 50km nördlicher Entfernung an der A5 im Geltungs-
bereich des Regionalplanes Südhessen befindet sich 
eine vergleichbare Einzelhandelskonstellation. Im 
Rahmen der Wirkungsanalyse für das „Opel Forum“ in 
Rüsselsheim wurden durch die GfK GeoMarketing 
GmbH 2008 die Verkaufsflächen der betroffenen Mit-
telzentren erfasst. Berücksichtigt man das zwischen-
zeitlich entstandene Einkaufszentrum Loop5, ist diese 
Agglomeration aus regionalplanerischer Sicht weitaus 
kritischer zu bewerten als der Bestand in Viernheim. 
Das Mittelzentrum Weiterstadt hat nur ca. 24.400 Ein-
wohner, das direkt angrenzende Oberzentrum Darm-
stadt ca. 155.000 Einwohner (Rhein-Main-Region, 
Landkreis Darmstadt-Dieburg). Das Mittelzentrum Wei-
terstadt verfügt über ca. 159.250m² Einzelhandelsver-
kaufsfläche. Das sind ca. 36.510m² mehr als die Stadt 
Viernheim (im Vergleich 33.500 Einwohner, angren-
zendes Oberzentrum Mannheim ca. 327.00 Einwoh-
ner, Region-Rhein-Neckar, Landkreis Bergstrasse) 
ermittelt wurden. Der von der GfK ermittelte Einzel-
handelsumsatz lag ohne das Einkaufscenter Loop5 
bereits bei 431,1 Mio. € und somit höher als der 2013 
für Viernheim ermittelte mit 407,1 Mio. €. Der Anteil der 
Verkaufsfläche im Stadtzentrum liegt bei 2% (Viern-
heim 5%). Ein Einzelhandelskonzept besitzt das Mit-
telzentrum nicht. Der großflächige Einzelhandelsbe-
stand wird nicht durch eine Bauleitplanung gesteuert. 
Es ist nicht bekannt, ob vergleichbar zur Stadt Viern-
heim ein Planungserfordernis durch die Behörden an-
gemahnt wurde. In der derzeitigen Ände-
rung/Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist 
entsprechend dem vorhanden Bestand eine Überfüh-
rung von vormals GE-Flächen in SO Flächen mit der 
Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ vorge-
sehen.  
Die Stadt Viernheim erhebt den Anspruch auf eine 
regionalplanerische Gleichbehandlung, welche nicht 
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Abweichungen von der regionalplanerischen Sorti-
mentsliste sind zu begründen.  
 
 
Insofern stehen die Inhalte des Entwurfes des KEHK 
insbesondere dem regionalplanerisch festgelegten 
Einzelhandelsausschluss in Industrie- und Gewerbe-
gebieten entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter dieser Einschränkung nehme ich zu den einzel-
nen Kapiteln wie folgt Stellung:  
 

von dem Verlauf administrativer Landesgrenzen ab-
hängig gemacht werden darf. Sie regt nachdrücklich  
eine ergebnisorientierte Erörterung und Suche nach 
echten Ansätzen für die Raumordnung in den Verdich-
tungsräumen an. 
 
Der Anregung sollte gefolgt werden. Abweichungen 
von der regionalplanerischen Sortimentsliste sollten 
begründet werden. 
  
Die Stadt Viernheim verweist diesbezüglich ergänzend 
auf die aktuelle planungsrechtliche Situation. Die als 
Gewerbegebiet 3 & 4 benannten Bereiche werden in 
den Eckpunkten als Ergänzungsstandorte für nicht 
zentrenrelevanten Einzelhandel beschrieben. Für das 
Gewerbegebiet 4 entspricht dies der Darstellung im 
Regionalplan (Kartenteil). Für das Gewerbegebiet 3 
entspricht dies der Darstellung des Bebauungsplanes 
als Sondergebiet großflächiger Einzelhandel in etwa 
3/4 der Fläche und dem damit verbundenen Vertrau-
ensschutz. Die Bezeichnung „Gewerbegebiet“ ent-
spricht nicht dem geltenden Planungsrecht. Es handelt 
sich nicht um einen Altbebauungsplan, in welchem 
aufgrund der Anwendung der alten BauNVO großflä-
chiger Einzelhandel zuzulassen ist, sondern um Son-
dergebiete. Der Bereich westlich der Bürgermeister-
Neff-Straße ist durch die Nichtigkeit des Bebauungs-
planes planungsrechtlich als 34er Bereich zu bewer-
ten. Es erscheint schwer nachvollziehbar, dass am 
Ergänzungsstandort und im rechtskräftigen Sonderge-
biet der pauschale Ausschluss von Einzelhandel durch 
das Gewicht der öffentlichen Steuerungsbelange die-
sen massiven Eingriff in die Eigentumsbelange  recht-
fertigt. Im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan 
würde der Ausschluss vermutlich zu einem erweiterten 
Bestandsschutz zu ändern sein. 
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Zu Kap. 2: 
Die Trends im Einzelhandel darzustellen macht nur 
Sinn, wenn ein entsprechender Bezug zur Stadt Viern-
heim hergestellt wird. 
 
Zu Kap.3: 
Die letzte Vollerhebung erfolgte 2013, so dass in 2016 
nochmals eine Aktualisierung hätte erfolgen sollen. 
 
 
 
 
Die nicht-integrierte Lage wird definiert und sogar loka-
lisiert in den Gewerbegebieten 4 und 3. Leider wird in 
den folgenden Kapiteln auf diese Aussage keinerlei 
Bezug mehr genommen und bleibt ohne jegliche Kon-
sequenz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Kap. 4: 
Die Aussagen zur verkehrlichen Erreichbarkeit sind 
angesichts der eingangs dargestellten steigenden Mo-
bilitätsbereitschaft und den demographischen Entwick-
lungen wenig aussagekräftig dargestellt. Aussagen zu 
Taktfrequenzen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
des ÖPNV wären hier hilfreich, ebenfalls eine aussa-
gekräftige Kartendarstellung. 
 
 
 
 

 
In der zu ergänzenden Begründung wird ein Bezug zur 
Stadt Viernheim dargestellt. 
 
 
 
Die Aktualisierung/Fortschreibung bereits vergleichba-
rer Konzepte erfolgt in 5-10 Jahresschritten. Eine Auf-
nahme der Veränderungen in den vergangenen Jahren  
anhand der erfolgten Genehmigungen und Ergänzung 
der Darstellung sollte geprüft werden. 
 
Die Stadt Viernheim teilt die Einschätzung des Gutach-
ters bezüglich der beiden Gebiete 3 & 4 nicht. Einzel-
handelsbetriebe in integrierten Lagen befinden sich 
innerhalb des Siedlungsgefüges und besitzen die Nä-
he zu Wohnsiedlungsbereichen. Beide Kriterien treffen 
auf das Gewerbegebiet 4 zu. Aufgrund des kompakten 
Siedlungsgefüges der Stadt ist auch für das Gewerbe-
gebiet 3 eine Nähe zur Wohnbebauung gegeben. Eine 
fußläufige Anbindung durch den Bahnübergang am 
Kapellenberg besteht. Als typische nicht-integrierte 
Lage, z. B. Einzelhandelsbetriebe an Hauptausfall- 
bzw. Bundesstraßen kann man sie nicht charakterisie-
ren.  
 
Die Standorte sind verkehrsgünstig gelegen, dies trifft 
aber auch auf die ÖPNV Anbindung zu. Über die direkt 
nördlich in fußläufiger Entfernung angrenzende Regio-
nalbahn des RNV ist in der Spitzenzeit (6-9 und 15-20 
Uhr) ein 10-Minutentakt in Richtung Weinheim oder 
Mannheim gegeben. Innerhalb von 6 Minuten ist die 
östlichste Haltestelle Eishalle erreicht. Zu den restli-
chen Tageszeiten fährt die Bahn im 20min-Takt. Eine 
entsprechende Übersicht sollte in der Begründung 
ergänzt werden. 
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Angaben zur Bevölkerungsstruktur sowie eine stadt-
teilbezogene Betrachtung fehlen.  
 
Zu Kap. 5: 
Zum Gewerbegebiet 4 (Ost) findet sich die Aussage, 
dass der Anteil der zentrenrelevanten Sortimente (AL-
DI und LIDL) aufgrund der sehr geringen Nahversor-
gungsfunktion sehr kritisch zu sehen sind. Auch diese 
gutachterliche Feststellung bleibt im weiteren Verlauf 
des KEHK ohne jegliche Konsequenz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter 5.2.2 wird die Nahversorgungsausstattung gut 
dargestellt und ins Verhältnis zur vorhandenen Wohn-
bevölkerung gesetzt. Dabei wird der Handlungsbedarf 
in der Nordweststadt sehr deutlich formuliert, in den 
weiteren Ausführungen und in den Eckpunkten jedoch 
nicht entsprechend formuliert. Gerade dafür soll das 
Instrument eines KEHK jedoch dienen und steuern. 
 
Karte 4 zeigt, dass manche Stadtgebiete bzgl. der fuß-
läufigen Erreichbarkeit unterversorgt sind und wo Ge-
fährdungen vorliegen. Auch wird die starke Ausstat-

Die Begründung sollte um Aussagen zur Bevölke-
rungsstruktur, möglichst stadtteilbezogen, ergänzt 
werden.  
 
Die Standorte der nahversorgungsrelevanten Sorti-
mente (Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl) werden 
im Gutachten (Junker & Kruse) kritisch gesehen. Sie 
weisen jedoch in fußläufiger Entfernung Wohnbebau-
ung auf und haben somit eine Nahversorgungsfunkti-
on. Da sie jeweils der einzige Vertreter am Ort sind, 
übernehmen Sie auch eine starke gesamtstädtische 
Versorgungsfunktion. Dies erfordert bedingt durch das 
geänderte Einkaufsverhalten der Verbraucher eine 
gewisse Erreichbarkeit für den motorisierten Individu-
alverkehr. Dies ist in Viernheim aufgrund des kompak-
ten Siedlungsgefüges nur an wenigen Standorten zu 
gewährleisten. Die regionalplanerisch konforme An-
siedlung in weniger verkehrsgünstige Lagen erscheint 
in Mittelzentren betriebswirtschaftlich schwierig, wie 
die Schließung des Lidl-Discountermarktes am Stand-
ort Grundelbachstraße in Weinheim vermuten lässt.  
Die Eckpunkte formulieren eine Konsequenz. Be-
standserweiterungen im Zuge zukunftsfähiger Ausge-
staltung erfordern einen Bebauungsplan und fixieren 
die Randsortimente bzw. frieren diese auf den Bestand 
ein. 
Potentiale ergeben sich lediglich im Bereich Lebens-
mittel/Nahversorgung im Nordwesten aufgrund der 
räumlichen Verteilung und fußläufigen Abdeckung. Sie 
sollten ergänzend im Konzept thematisiert werden. Der 
Anregung kann so gefolgt werden. 
 
 
 
Der Treff-Lebensmittelmarkt wurde zwischenzeitlich 
geschlossen. Auschlaggebend ist die geringe und nicht 
zeitgemäße Verkaufsfläche. Eine quantitative und qua-
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tung in den nicht- integrierten Lagen benannt, die die 
notwendige quantitative und qualitative Angebotsaus- 
weitung im Stadtzentrum verhindern. 
Aufgrund dieser Aussagen ist die LIDL-Erweiterung 
kritisch zu sehen.  
 
 
Zu Kap. 7: 
Es zeigen sich nur marginale Erweiterungsspielräume 
in lediglich folgenden Warengruppen 
Blumen (Indoor)/Zoo, Spielwaren/Hobbyartikel sowie 
Gartenmarktsortimente. Allerdings ist zu beachten, 
dass die Erhebung 2013 erfolgte. 
 
Zu Kap. 8: 
Unter Hinweis auf die Ergebnisse aus Kap. 7 werden 
dennoch Entwicklungsperspektiven entwickelt. Diese 
stehen im Widerspruch zu den aufgezeigten Ist-
Beständen und den gutachterlichen Empfehlungen zur 
Nahversorgung. Diese überzeichneten Szenarien sind 
für mich nicht schlüssig. 
 
 
 
Zu Kap. 10: 
Das Ablaufschema in Abb. 3 zeigt die Schritte bei der 
Ermittlung der Zentrenrelevanz der Sortimente. Diese 
werden jedoch in dem Entwurf nicht aufgezeigt und es 
wird die fertige Sortimentsliste benannt, die somit nicht 
nachvollziehbar ist. Auch erfolgt keine Begründung zu 
abweichenden Zuordnungen gegenüber der regional-
planerischen Sortimentsliste 
 
Zu Kap. 11: 
Für die Gewerbegebiete 3 und 4 erfolgt die gutachter-
liche Empfehlung, dass zum Schutz zentraler Versor-
gungsbereiche und Nahversorgungszentren keine An-

litative Angebotsausweitung setzt entsprechende 
Räumlichkeiten bzw. Flächenpotential im Stadtzentrum  
voraus. Der Zusammenhang mit der Erweiterung des 
LIDL-Marktes wird bei einer Fixierung der kritischen 
Bestandteile (Randsortimente und Aktionswaren) auf 
den Status quo nicht gesehen. 
 
Zu Kap. 7 & 8 
Das Gutachten Junker & Kruse weist im Bereich „Bau- 
und Gartenfachmarktsortiment Zentralitäten von 0,95 
und somit verträgliche Entwicklungsoptionen nach. 
Diese werden sich noch verstärken, da der bestehen-
de Baumarkt – bedingt durch die fehlenden Entwick-
lungsmöglichkeiten - den Standort verlassen wird. Er 
wird exakt in Gegenlage an einen nicht integrierten 
autobahnorientierten Standort nach Mannheim umsie-
deln. Ähnliches lässt sich für die Warengruppen Spiel-
waren/Hobbyartikel feststellen, da seit der Erhebung 
der Spielwarenanbieter Toys R us aus dem RNZ eben-
falls nach Mannheim an den nicht integrierten Standort 
im Kurpfalzcenter direkt gegenüber der A6 verzogen 
ist. Die Entwicklungsspielräume haben sich somit seit 
der Erhebung 2013 noch vergrößert. 
 
Die Begründung der Sortimentsliste sollte ergänzt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eckpunkte nehmen das Verbot von Neuansiedlun-
gen auf. Bezogen auf den genehmigten Bestand wer-
den jedoch Erweiterungen im Zuge einer zukunftsfähi-
gen räumlichen Ausgestaltung (Gangbreiten, 
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siedlung noch Verkaufsflächenerweiterungen vorhan-
dener Betriebe mit nahversorgungs- und zentrenrele-
vanten Sortimenten möglich sein sollen. 
 
 
Zu Kap. 12: 
In 12.1 werden zwar die Zielaussagen des Regional-
plans Südhessen 2010 nicht aufgeführt, sondern statt-
dessen erneut die Aussagen des Landesentwick-
lungsplanes 2000. Aber in Grundsatz 1 ist formuliert, 
dass Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsor-
timenten nicht in Gewerbe- und Industriegebieten an-
gesiedelt werden sollen. Die dann folgenden Ausnah-
men, ebenso in 12.2, sind nicht einheitlich. 
 
Kap. 13: 
Die Analyse von Potenzialflächen macht m. E. nur in 
den Bereichen Sinn, in denen Bedarf gesehen wird. 
Die Fläche Rübelmann im Gewerbegebiet ist somit 
nicht nachvollziehbar und auch nicht zielführend zu 
den übrigen Aussagen im Konzept. 
 
Die Eckpunkte vom August 2016 sollten als Ziel eben-
falls den Ausschluss von Einzelhandel im Gewerbege-
biet entsprechend des KEHK-Entwurfes enthalten. 
Ansonsten ist eine Steuerung durch das KEHK nicht 
gegeben. 
 
 

Regalhöhen, energetische Verbesserungen) bei 
gleichzeitiger Fixierung  der Randsortimente zur Erhal-
tung des Standortes und damit der qualitativen Ge-
samtabdeckung für vertretbar gehalten. 
 
Die Ausnahmen 1 und 3 betreffen den sog. Annexhan-
del und wurden in den Eckpunkten zusammengefasst. 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
  
Die Potentialflächen wurden zwischenzeitlich ander-
weitig überplant und entfallen daher. 
 
 
 
 
In den Grundsätzen sind die echten Gewerbegebiete 1 
& 2 als Tabubereiche mit dem Ziel des Ausschlusses 
von Einzelhandel aufgenommen. Für die Ergänzungs-
bereiche wurde der Ausschluss auf die zentrenrelevan-
ten Sortimente begrenzt. Hierdurch ist eine Steuerung 
möglich. Die regionalplanerischen Vorgaben decken 
nach Ansicht der Stadt nicht die Pflicht der Gemeinde, 
städtebaulich nicht integrierte Altstandorte mir zentren-
relevanten Hauptsortimenten zu überplanen, dabei 
zukünftigen zentrenrelevanten Einzelhandel auszu-
schließen und die bestehenden Einzelhandelsbetriebe 
generell nur auf den passiven Bestandsschutz zu be-
schränken. Ein derart massiver Eingriff ist durch das 
Gewicht der öffentlichen Steuerungsbelange nicht zu 
rechtfertigen. 
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Verband Region Rhein-Neckar vom 09.01.2017 
Aufgrund der sehr heterogenen planungsrechtlichen 
Voraussetzungen in der Einzelhandelslandschaft im 
Stadtgebiet Viernheim hat die Entwicklung in der Ver-
gangenheit häufig dazu geführt, dass Einzelhandels-
vorhaben kontrovers diskutiert und bis hin zur gerichtli-
chen Überprüfung gebracht worden sind. Der Mangel 
an Steuerung des Einzelhandels hat bekanntermaßen 
oft negative Konsequenzen für die Versorgung, die 
städtebaulich-funktionale Struktur sowie für die wirt-
schaftliche und ökologische Situation in den Kommu-
nen als auch in den Nachbarkommunen.  
 
 
 
 
 
 
Wir sehen aus diesem Grunde ein hohes Erfordernis 
darin, dass ein Einzelhandelskonzept für Viernheim 
verabschiedet wird, das zielgerichtet Planungs- und 
Zeithorizonte aufzeigt, damit die weitere Einzelhan-
delsentwicklung den rechtlichen Erfordernissen mit 
Blick auf das Baugesetzbuch § 1 (4) (Anpassungsge-
bot an die Ziele der Raumordnung), § 2 (2) (Abstim-
mung der Bauleitpläne mit benachbarten Kommunen) 
und den raumordnerischen Vorgaben nach § 4 (1) 
ROG angepasst wird und künftig entspricht. Grund-
sätzlich fällt auf, dass die Ebene der Regionalplanung 
im vorliegenden Konzept zunächst nicht im Fokus 
steht. So sollte unter „3.3 Städtebauliche Analyse“ der 
Bezug zu dem im Regionalplan Südhessen und Ein-
heitlichen Regionalplan Rhein-Neckar festgelegten 
zentralen Versorgungsbereich und den Ergänzungs-
standorten hergestellt werden. Die Querbeziehungen 
zwischen regionalen Vorgaben und den städtebauli-
chen Planungsansätzen müßten hier viel stärker sicht-

 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. In den 
zahlreichen Vorgesprächen ist deutlich geworden, 
dass insbesondere auch Behörden der Regionalpla-
nung und die Bauaufsicht eine grundsätzliche Rege-
lung und Konzeption zum Einzelhandel in Viernheim 
begrüßen würden.  
Eingangs wird darauf hingewiesen, dass das vom Büro 
Junker & Kruse vorgelegte Gutachten (Anlage der Be-
teiligung: Fortschreibung Einzelhandelskonzept Sep-
tember 2016: Bericht Büro Junker & Kruse) durch die 
politischen Gremien zur Kenntnis genommen wurde 
und somit nicht vollumfänglich Bestandteil der be-
schlossenen Eckpunkte ist. Es bildet eine wesentliche 
Planungsgrundlage für die Ausformulierung der Eck-
punkte. Die im Weiteren zu ergänzende Begründung 
wird die Konzeption vervollständigen und sollte Be-
standteil der Beschlussfassung werden.  
Die für den gesamten Planungsraum des Regionalpla-
nes Südhessen geltenden regionalplanerischen  
Grundlagen sind bekannt. Die Begründung sollte ins-
besondere auch die regionalplanerischen Vorgaben in 
die Bewertung einbeziehen, welche die Vorgaben des 
Landesentwicklungsplanes (LEP) konkretisieren.  
Die Darstellung des Regionalplanes nimmt den Be-
reich des Rhein-Neckar-Zentrums und die angrenzen-
de Heidelberger Straße West (Bezeichnung Gewerbe-
gebiet 3) als „Einzelhandel Bestand“ auf. Die rechts-
verbindliche kommunale Bauleitplanung weist hier im 
Flächennutzungsplan (17. Änderung) Sonderbauflä-
chen aus. Der Bebauungsplan Nr. 217 für das Gebiet 
östlich der Bürgermeister-Neff-Straße aus dem Jahr 
1992 legt 3/4 der Fläche als Sondergebiet für großflä-
chigen Einzelhandel fest. Die zulässigen Sortimente 
sind als „nicht zentrenrelevant“ zu charakterisieren. 
Hier wurden in der Vergangenheit auch Befreiungen 
von den zulässigen Sortimenten für nicht großflächige 

 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
zeption: 
Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
- erfolgt eine kritische und standortgerechte 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben bezogen auf das Mittelzent-
rum und die konkreten räumlich definierten 
Versorgungsstandorte 
- werden Aussagen zur verkehrlichen Er-
schließung der einzelnen Standorte ergänzt 
- werden Möglichkeiten der Umsetzung der 
geplanten Steuerung erörtert  
- werden die Abweichungen der Viernheimer 
Sortimentsliste zur Liste des Einzelhandelser-
lasses begründet.  
In den Grundsätzen der Eckpunkte 
- werden die Formulierungen zum Annexhan-
del vereinheitlicht 
- die Ausführungen zum Profil des Stadtzent-
rums konkretisiert  
- die begünstigenden Tatbestände beim Son-
derstandort Rhein-Neckar-Zentrum gestrichen 
In der Sortimentsliste 
- wird geprüft, das Sortiment Schreibwaren 
auch als nahversorgungsrelevant aufzuneh-
men. 
Die Eckpunkte mit Begründung werden in eine 
Form überführt, die den rechtlichen Rahmen 
eines Einzelhandels- bzw. Entwicklungskon-
zepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB erfüllt. Das Gesamtkonzept wird den 
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt und 
kann so in die Verbindlichkeit überführt wer-
den. 
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bar werden. Erst im Kapitel 8 auf S. 82 wird erstmalig 
der Bezug zur Landesplanung (LEP Hessen 2002 bzw. 
zu den hessischen Hinweisen und Erläuterungen aus 
dem Jahr 2005 zu großflächigen Einzelhandelsvorha-
ben im Bau- und Landesplanungsrecht) hergestellt. 
Die Vorgaben der Regionalplanung zur Steuerung von 
Einzelhandelsgroßprojekten mit den vier maßgeblichen 
Geboten/Verboten sollten dementsprechend im Kapitel 
1, spätestens jedoch unter „4.1. Rolle in der Region 
und verkehrliche Anbindung“ genannt werden.  
 
 
 
 
Die folgenden Verweise sind im Einzelhandelskonzept 
aufzunehmen:      
 Konzentrationsgebot  
(Einzelhandelsgroßprojekte werden Orten bestimmter 
Zentralität vorbehalten), 
 Kongruenzgebot  
(Einzugsbereich der Vorhaben darf den zentralörtli-
chen Verflechtungsbereich der Standortgemeinde 
nicht wesentlich überschreiten) 
 Beeinträchtigungsverbot  
(die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung 
und die Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne 
darf nicht wesentlich beeinträchtigt werden, 
 Integrationsgebot  
(Einzelhandelsgroßprojekte mit zentren-relevanten 
Sortimenten werden den Stadt- und Ortskernen zu-
geordnet, nahversorgungsrelevante Sortimente auch 
dem Wohnungsumfeld.) 

 
 
 
 
 

Fachmärkte erteilt. Die Bezeichnung „Gewerbegebiet“ 
entspricht nicht dem geltenden Planungsrecht. Es 
handelt sich nicht um einen Altbebauungsplan, in wel-
chem aufgrund der Anwendung der alten BauNVO 
großflächiger Einzelhandel zuzulassen ist, sondern um 
Sondergebiete. Der Bereich westlich der Bürgermeis-
ter-Neff-Straße ist durch die Nichtigkeit des Bebau-
ungsplanes planungsrechtlich als 34er Bereich zu be-
werten. Als Ergänzungsstandort ist die Heidelberger 
Straße Ost dargestellt. Der rechtskräftige Bebauungs-
plan weist hier Gewerbeflächen aus und lässt Fach-
märkte unterhalb der Vermutungsgrenze regionalpla-
nerischer Auswirkungen von 800 m² Verkaufsfläche 
ausdrücklich zu.  
Die regionalplanerischen Ge- und Verbote sollten diffe-
renziert auf die einzelnen Standorte in Viernheim hin 
behandelt und analysiert werden. Die Stadt Viernheim 
weist hierbei nachdrücklich auf die zu berücksichtigen-
de Lage im Verdichtungsraum Rhein-Neckar hin. Sie 
verweist weiterhin inhaltlich auf die nachfolgende zitier-
te relativ aktuelle Bewertung der Anwendung dieser 
regionalplanerischen Gebote bzw. Verbote bei der 
Realisierung von großflächigen Einzelhandelsvorha-
ben durch das Regierungspräsidium Darmstadt. In 
einer Vorlage für die Regionalversammlung Südhes-
sen im Rahmen der Evaluierung und Fortschreibung 
des regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK) 
(Drucksache Nr. VIII/76.6) wurde in den Empfehlungen 
u.a. formuliert: 
Die Ansiedlung des großflächigen Einzelhandels orien-
tiert sich gemäß REHK an den Prinzipien des Konzent-
rationsgebotes, des Kongruenzgebotes, des Integrati-
onsgebotes und des Beeinträchtigungsverbotes. Die 
Siedlungsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet führt in 
vielen Fällen jedoch dazu, dass die klar abgegrenzten 
Funktionswahrnehmungen des Zentrale-Orte-Prinzips 
immer schwieriger werden, da die Verflechtungsräume 
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sich im Verdichtungsraum nicht mehr klar abgrenzen 
lassen und - auch aufgrund der hochmobilen Gesell-
schaft - vielfältige Überlagerungen stattfinden.  
Die Orientierung an den drei Gliederungsstufen des 
Zentrale-Orte-Systems entspricht oftmals nicht mehr 
der Realität und wird sich in der dynamisch wachsen-
den Region innerhalb kurzer Zeit überholen. Auf der 
anderen Seite ist das Zentrale-Orte-Prinzip als raum-
ordnerisches Steuerungsinstrument weiterhin von Be-
deutung und wird vom Bund als auch vom Land wei-
terhin als wichtiges Strukturierungssystem angesehen. 
Auf der Grundlage dieser Überlegung sollen die raum-
ordnerischen Prinzipien Konzentrations-, Kongruenz- 
und Integrationsgebot und das Beeinträchtigungsver-
bot dahingehend überprüft werden, ob es Verbesse-
rungsmöglichkeiten bei der Umsetzung gibt, oder ob 
möglicherweise zusätzliche raumordnerische Vorga-
ben erforderlich sind. 
Dieser Einschätzung schließt sich die Stadt Viernheim 
an. 
 
Durch das Kongruenzgebot soll geregelt werden, dass 
sich ein Einzelhandelsvorhaben in seiner Dimensionie-
rung angemessen in die Umgebung einbindet. Dies 
soll erreicht werden, indem der Einzugsbereich des 
Vorhabens sich mit dem zentralörtlichen Verflech-
tungsbereich decken soll. Die Stadt Viernheim ist im 
Regionalplan Südhessen als Mittelzentrum ausgewie-
sen. Das Mittelzentrum befindet sich in direkter Nach-
barschaft zur Stadt Mannheim, Oberzentrum in der 
Metropolregion Rhein-Neckar. Die im Dreiländereck 
von Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 
liegende Metropolregion Rhein-Neckar gehört mit rund 
2,5 Mio. Einwohnern zu den größten Ballungsräumen 
in Deutschland. Mannheim ist mit rund 327.000 Ein-
wohnern das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum in 
einer aus den benachbarten Oberzentren Ludwigsha-
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fen und Heidelberg sowie einer Reihe von Mittelzen-
tren gebildeten polyzentrischen Gebietsstruktur.   
Das System der zentralen Orte ist als modellhafte Be-
schreibung insbesondere in Regionen städtischer Ag-
glomerationen nach Ansicht der Stadt Viernheim fach-
lich nicht ausreichend fundiert und somit nicht 
rechtssicher anwendbar. So stellt auch der Regional-
plan im Textteil fest: „Vor allem im Verdichtungsraum 
weisen viele Mittelzentren - anders als im ländlichen 
und teilweise im Ordnungsraum - keinen klar abgrenz-
baren übergemeindlichen Verflechtungsbereich auf.“  
Das nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung, des Wachstums der Ballungs-
räume, der Entwicklungen im Internethandel und der 
zunehmenden Mobilität längst überholte Zentrale-Orte-
System, also die landesweiten raumordnerischen Vor-
gaben für die Entwicklung der Raumstruktur und der 
Daseinsvorsorge und damit die für Städte und Ge-
meinden zentralsten Regelungsbereiche wurde im 
Rahmen der momentan im Verfahren befindlichen 3. 
Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 
in ein späteres landesplanerisches Verfahren verscho-
ben. Eine erste Beurteilung des Regierungspräsidiums 
im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes zum Regionalplan stellt für den Raum Frankfurt 
fest: „Die Siedlungsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet  
Führt in vielen Fällen jedoch dazu, dass die klar ab-
grenzbaren Funktionswahrnehmungen des Zentrale-
Orte-Prinzips immer schwieriger werden, da die Ver-
flechtungsräume sich im Verdichtungsraum nicht mehr 
klar abgrenzen lassen und – auch aufgrund der hoch-
mobilen Gesellschaft – vielfältige Überlagerungen 
stattfinden. Die Orientierung an den drei Gliederungs-
stufen des Zentrale-Orte-Prinzips entspricht oftmals 
nicht mehr der Realität und wird sich in der dynamisch 
wachsenden Region innerhalb kurzer Zeit überho-
len.“(Drucksache für die Regionalversammlung Süd-
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1. Anmerkungen zur Bestandsaufnahme und Ana-

lyse  
Allein die Ergebnisse der Datenerhebung (Basis 2009, 
Aktualisierung 2013) machen deutlich, dass konse-
quent verfolgte öffentliche Planungsziele notwendig 
sind, um weitere Fehlentwicklungen in der Einzelhan-
delsstrukur Viernheims zu unterbinden.  
Die Ausweitung zentrenrelevanter Sortimente an städ-
tebaulich nicht-integrierten Standorten hat dazu ge-
führt, dass sich die Nachfrage nach Standorten außer-
halb des Innenstadtkontextes weiter verschärft hat.  
Neben den zentrenrelevanten sind es dort auch die 
insbesondere nahversorgungsrelevanten Warengrup-
pen, die für die Innenstadt Beeinträchtigungen mit sich 
bringen. Die Funktionsverluste der Innenstadt sind als 
Ergebnis der Analyse deutlich erkannt. Die Gesamt-
verkaufsfläche in den städtebaulich integrierten Lagen 
hat nur noch einen Anteil von 6% an der Gesamtver-
kaufsfläche in der Stadt Viernheim (bei Lebensmittel 
liegt der Anteil bei 22%, bei Gesundheit/Körperpflege 

hessen, Nr.VIII/67.6, Evaluierung und Fortschreibung 
des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK) für 
die Region Südhessen) 
Die landesplanerischen Regelungen in Deutschland 
werden außerdem derzeit durch die EU-Kommission 
hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Vorgaben der 
EU zur garantierten Niederlassungsfreiheit geprüft. 
Seitens der Stadt Viernheim werden die geschilderten 
Stellungnahmen zu den raumordnerischen Prinzipien 
Konzentrations-, Kongruenz- und Integrationsgebot 
und dem Beeinträchtigungsverbot so bewertet, dass 
insbesondere in den Verdichtungsräumen/Regionen 
eine Überprüfung und Anpassung bzw. ein regional-
räumlich anwendbarer Ansatz gefunden werden muss. 
Unter Würdigung dieser kritischen Grundhaltung wer-
den die teilweise sehr idealtypischen Einschätzungen 
des Verbandes Region Rhein-Neckar nur bedingt ge-
teilt.  
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
In Bezug auf das Stadtzentrum wird der Herleitung nur 
bedingt gefolgt. Die Probleme der Viernheimer Innen-
stadt sind auch historisch städtebaulich bedingt. Auf-
grund der prognostizierten Einwohnerzuwächse wur-
den Großstrukturen im Stadtzentrum geschaffen und 
Atmosphäre schaffende Baukultur wurde vernichtet. 
Die vorhandenen Geschäfte konzentrieren sich nur 
bedingt im Zentrum. Im Bereich der Nahversorgung ist 
die vor kurzem erfolgte Aufgabe des Treff-Marktes auf 
die aus heutiger Sicht nicht mehr betriebswirtschaftli-
che Verkaufsflächengröße zurückzuführen. Die Anzahl 
der Einzelhandelsbetriebe in der Viernheimer Innen-
stadt ist seit Jahren rückläufig. Durch die bestehende 
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bei 19%). Das Stadtzentrum und damit der gesetzlich 
geschützte zentrale Versorgungsbereich (vgl. §1 (6) 4 
BauGB) hat als Einzelhandelsstandort mit einem Anteil 
von lediglich 5 % (ca. 6100 m² Verkaufsfläche) an der 
Gesamtverkaufsfläche nur noch eine sehr geringe Be-
deutung für Viernheim (davon 10% Anteil in den Berei-
chen Nahrungs- und Genussmittel, 2% Anteil an Ge-
samtverkaufsfläche im Bereich Bekleidung). Es 
übernimmt damit laut Gutachten nur noch eine Versor-
gungsfunktion als sog. Stadtteil- und Grundversor-
gungszentrum. Auf Grund der innerkommunalen Kon-
kurrenzen durch das Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) 
und den Einzelhandelsbeständen in den Gewerbege-
bieten 3 und 4 sind die Entwicklungsspielräume für die 
Innenstadt deutlich eingeschränkt.  
 
 
Besonders in diesen zuletzt genannten drei großen 
Standortbereichen entfallen auf das RNZ mit 55.000 
m² Verkaufsfläche 45 % der Gesamtverkaufsfläche 
Viernheims, auf das östlich angrenzende Gewerbege-
biet 3 entfallen 35.000 m² (entsprechend 29% des ge-
samtstädtischen Angebots). Die Verkaufsflächen im 
Gewerbegebiet 4 belaufen sich auf 9.000 m² und stel-
len damit einen Anteil von 7% am gesamtstädtischen 
Angebot dar. Auf sonstige städtebaulich nicht integrier-
te Streulagen entfallen 8% der gesamtstädtischen Ver-
kaufsfläche.  
 
2. Anmerkungen zur Nachfrageanalyse  
Neben den Erkenntnissen aus der städtebaulichen 
Angebotsanalyse spiegeln sich bei der Nachfrageana-
lyse weitere Auffälligkeiten wider, die deutlich machen, 
wie wichtig eine zukünftige gezielte und den Vorgaben 
der Regionalplanung angepasste Steuerung der Ein-
zelhandelsentwicklung ist.  
Die Analyse zeigt, dass die einwohnerbezogene Ver-

ungünstige sehr lineare und lückenhafte Aufreihung 
entstehen kaum die erforderlichen wirtschaftlichen 
Synergieeffekte. Gründe für den weiteren Rückgang 
sind vielfältig, häufig Nachfolgeprobleme inhaberge-
führter Fachgeschäfte, die zunehmenden Filialisierung 
und Konzentration in einigen Branchen, wie z.B. im 
Bereich der Drogeriefachmärkte. Bestehende schwie-
rige Eigentumsverhältnisse, so dass Leerstände teil-
weise am Markt nicht verfügbar sind. Die ungünstigen 
Voraussetzungen werden komplettiert durch eine 
komplizierte Erschließung über schmale Straßen und 
ein fehlendes verfügbares Flächenpotential um den 
wirtschaftliche Anforderungen entsprechende Ver-
kaufsflächengrößen zu aktivieren. Der gesetzlich ge-
schützte Versorgungsbereich nimmt eine Funktion als 
sog. Stadtteil- und Grundversorgungszentrum war.  
 
Nach der Auffassung der Stadt Viernheim ist es nicht 
zielführend die reinen Gesamtverkaufsflächen zu be-
trachten. Vielmehr muss entsprechend der regional-
planerischen Zielvorgaben die Großflächigkeit der Ver-
kaufsfläche und die Art des Sortiments untersucht 
werden, d.h. in welchem Umfang werden an den 
Standorten diese regionalplanerisch kritischen zentren-
relevanten Sortimente angeboten.  
 
 
 
 
Die Anmerkungen zur Nachfrageanalyse werden zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Die Versorgungssituation ist insbesondere im aperiodi-
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kaufsflächenausstattung bei etwa 3,8 m² / Einwohner 
liegt. Unabhängig von branchenbezogenen Betrach-
tungen liegt dieser Wert sehr deutlich über dem 
Durchschnittswert vergleichbarer Kommunen (ca. 2,0 
m² /Ew). Der Viernheimer Einzelhandel bietet auf 
56.000 m² (45 % der Gesamtverkaufsfläche) Hauptwa-
rengruppen des mittelfristigen Bedarfs, davon entfallen 
39.000 m² auf Bekleidung. Für den langfristigen Bedarf 
werden 40.000 m² VF genutzt (davon entfällt ein Drittel 
auf Möbel). Bezogen auf den kurzfristigen Bedarf wird 
die Verkaufsfläche auf 26.000 m² beziffert. Auch hier 
liegt die Verkaufsflächenausstattung / Einwohner in der 
Hauptbranche Nahrungs- und Genussmittel mit 0.5 m² 
deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Kom-
munen (bundesweiter Referenzwert: 0.35 – 0.40 m²). 
Diese Fakten verweisen einerseits auf die sehr gute 
Versorgungssituation, sind gleichzeitig aber auch Indi-
zien für eine angespannte Wettbewerbssituation. Der 
Blick auf die Umsätze und Zentralitäten (2013) zeigt 
einen Umsatz in Viernheim von jährlich 407 Mio. Euro 
bei einem auf die Einwohner (ca. 33.100) bezogenen 
Kaufkraftpotential von 184 Mio. Euro. Über alle Wa-
rengruppen verteilt liegt damit der Zentralitätsindex bei 
2.21. Für das RNZ gelten für die Warengruppe Beklei-
dung ein Zentralitätsfaktor von 7.3, für Schu-
he/Lederwaren 5.9. Für ein Mittelzentrum sind dieses 
absolut untypische Werte. 
 
Auch im langfristigen Bedarfsbereich sind für ein Mit-
telzentrum insgesamt leicht erhöhte Zentralitätswerte 
festzustellen. Die großflächigen Anbieter wie Bauhaus, 
MediaMarkt oder Möbelanbieter in den Gewerbegebie-
ten haben eine deutlich über Viernheim hinausgehen-
de Ausstrahlungskraft.  
 
Mit Blick auf die Ergebnisse der Angebots- und Nach-
frageanalyse wird deutlich, in welche Richtung die 

schen bzw. mittelfristigen Bedarf (Bekleidung, Schuhe) 
nicht nur in der Fläche sondern auch im Preissegment 
überdurchschnittlich und ist auf die verkehrsgünstige 
Lage im Verdichtungsraum in Nachbarschaft des 
Oberzentrums Mannheim zurückzuführen. Entweder 
müsste man, wenn man die Sondersituation des 
Rhein-Neckar-Zentrums würdigt und den Verflech-
tungsbereich entsprechend erweitert, die idealtypische 
Zentralität insgesamt erhöhen - oder man dürfte die 
Verkaufsflächen nicht vollständig der Stadt Viernheim 
zuordnen. Dies zeigt im Ansatz die Karte auf Seite 13 
des Gutachtens Junker & Kruse. Hier wird der aus 
Kundenerfassungen belegte Einzugsbereich des 
Rhein-Neckar-Zentrums dargestellt. Die Ergebnisse 
der Analyse bezüglich des Rhein-Neckar-Zentrums 
überraschen nicht. Es erscheint nicht zielführend die 
Auswertung nur auf das Mittelzentrum zu beziehen. Im 
Rahmen der Beteiligung zur Einzelhandelskonzeption 
liegt der Stadt Viernheim eine gutachterliche Stellung-
nahme der CIMA für das Rhein-Neckar-Zentrum zu 
den darin ermittelten Auswirkungen vor. Die Regional-
planung hat in ihren Empfehlungen zur Fortschreibung 
des regionalen Einzelhandelskonzeptes auch die 
Thematik der zahlreichen Gutachten und Gegengut-
achten angesprochen. Die Stadt Viernheim kann nur in 
begrenztem Umfang die Erhebungsmethoden und 
verwendeten Datengrundlagen beurteilen. Sie begrüßt 
daher die Empfehlung der Regionalplanung im Rah-
men der Fortschreibung methodische Anforderungen 
zur Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit der Auswir-
kungsanalysen aufzunehmen. Es ist nach Auffassung 
der Stadt sogar eine unabdingbare Voraussetzung für 
die geforderte steuernde Überplanung und der rechts-
sicheren Abwägung der eigentumsrechtlichen Belan-
ge.  
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und in die 
Abwägung eingestellt. Die hier dargestellte Auswer-
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städtebaulichen Handlungsempfehlungen insbesonde-
re für die Versorgungszentren der Stadt gehen müs-
sen. Die Bestandserhebung verdeutlicht noch einmal, 
zu welcher Polarisierung die Einzelhandelsentwicklung 
in Viernheim bezogen auf die städtebauliche und sied-
lungsstrukturelle Lage der Betriebe geführt hat und in 
welchem Maße diese Entwicklung der regionalplaneri-
schen Steuerung und ihrer rechtlich bindenden Vorga-
ben zuwiderläuft.  
 
3. Aussagen zur weiteren Einzelhandelsentwick-

lung der identifizierten Angebotsstandorte 
 
Stadtzentrum / zentraler Versorgungsbereich 
Das Gutachten bestätigt die mittlerweile sehr geringe 
Bedeutung des Stadtzentrums als Einzelhandels-
standort. Die innerkommunale Konkurrenz durch das 
RNZ und den Gewerbegebieten 3 und 4 haben die 
Entwicklungsspielräume in den letzten Jahren deutlich 
eingeschränkt. Den großflächigen Einzelhandelsbe-
trieben kommt in Viernheim eine prägende Rolle zu. 
70% aller Einzelhandelsnutzungen (85.000 m² VF) 
sind großflächig (Verteilung Karte 5, S. 42). Die Ein-
zelhandelsnutzung wird zunehmend aus dem Innen-
stadtbereich verdrängt (Karte 7 zeigt die verbliebenen 
Anbieter im Stadtzentrum). Der Einzelhandelsbesatz 
hat sich gegenüber der ersten Erhebung 2008 im Ver-
gleich zum Aktualisierungsjahr 2013 weiter ausge-
dünnt und tritt zunehmend hinter weiteren innerstädti-
schen Funktionen zurück.  
 
Einschätzung der Handlungserfordernisse / Eckpunkte 
für die Einzelhandelsentwicklung  
Wir unterstützen das im Gutachten formulierte Ziel, 
eine zentrenverträgliche Steuerung der zukünftigen 
Einzelhandelsentwicklung zu verfolgen. Die Gutachter 
sehen grundsätzlich für Viernheim in fast allen Waren-

tung der Erhebungen ohne die entsprechende Würdi-
gung der Lage im Verdichtungsraum und der besonde-
ren siedlungsstrukturellen Gegebenheiten wird seitens 
der Stadt Viernheim kritisch gesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits dargelegt, wird in Bezug auf das Stadtzent-
rum der Herleitung rein aus der innerkommunalen 
Konkurrenz nur bedingt gefolgt. Die Probleme der 
Viernheimer Innenstadt sind auch historisch und städ-
tebaulich bedingt. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Eckpunkte formulieren die entsprechenden Ziel-
setzungen. 
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gruppen nur noch marginale oder gar keine weiteren 
Entwicklungspotentiale. Dementsprechend sollten Er-
weiterungs- bzw. Ansiedlungsmöglichkeiten von Ein-
zelhandelsbetrieben nur unter klaren Ziel- und Rah-
menbedingungen (quantitativ und räumlich) ermöglicht 
werden. Hierzu bedarf es eindeutiger politischer und 
planerischer Aussagen der Stadt Viernheim.   
 
Das formulierte Ziel der Funktionssicherung des Stadt-
zentrums (wenn auch nur noch als Grundversorgungs- 
und Stadtteilzentrum) bedarf nach unserer Auffassung 
mehr als nur der Entwicklung eines eigenen Profils 
(Nische) als Abgrenzung zum Angebot außerhalb der 
Innenstadt. Wichtig ist hier die Korrelation mit klaren 
Restriktionen an anderen Standorten. Deshalb stim-
men wir der Aussage zu, dass großflächige Einzelhan-
delsstandorte bzw. –standortgemeinschaften wie im 
RNZ oder den Gewerbegebieten 3 und 4 ausschließ-
lich als funktionale Ergänzungsstandorte für den nicht-
zentrenrelevanten Einzelhandel zu behandeln sind (S. 
86). Viele der aufgeführten qualitativen Aufwertungs-
empfehlungen und Leitbildformulierungen für das 
Stadtzentrum (S. 102 ff) lassen sich ohne diese klaren 
Grundvoraussetzungen nicht nachhaltig realisieren. 
Förderprogramme wie „Aktive Kernbereiche“ zur Revi-
talisierung der Zentren entfalten dementsprechend 
keine Wirkung. Wichtig ist auch, dass der kleinflächige 
Einzelhandel nur noch dann außerhalb des zentralen 
Versorgungsbereichs angesiedelt werden kann, wenn 
keine negativen Auswirkungen auf die Versorgungs-
struktur und auf den zentralen Versorgungsbereich zu 
erwarten sind. Im Rahmen der Einzelfallprüfung muss 
nachgewiesen werden, dass zentrenrelevante 
Hauptsortimente lediglich der ergänzenden Versor-
gung im unmittelbaren Einzugs- und Nahbereich die-
nen (Nah- und Gebietsversorgung).  
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Restriktionen sind in den Eckpunkten formuliert, 
für den kleinflächigen Einzelhandel außerhalb des 
zentralen Versorgungsbereichs sollte ggf. eine Unter-
grenze (z.B. 50m²) für die Einzelfallprüfung geprüft 
werden. 
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Auch die zentrenrelevanten Randsortimente führen 
nach wie vor zu Problemen. Es muss darauf geachtet 
werden, dass über eine bauplanungsrechtliche Vorga-
be die Randsortimentsfläche insgesamt bzw. bezogen 
auf das einzelne Sortiment begrenzt wird. Die Rand-
sortimente sollen einen direkten funktionalen Bezug 
zum Hauptsortiment haben und sie sollten nicht nur 
von einem einzigen Sortiment belegt sein (vgl. S. 123). 
Nur so kann unserer Meinung nach eine zentrenver-
trägliche Einzelhandelsentwicklung garantiert werden.  
  
Nahversorgungszentren Theodor-Heuss-Allee und 
Bannholzgraben 
 
Mit diesen beiden Nahversorgungszentren wird eine 
bedarfsgerechte Versorgung für die umliegende 
Wohnbevölkerung erreicht (Bannholzgraben mit 0.9 m² 
VF gute Verkaufsflächenausstattung, Theodor-Heuss-
Allee im Nordwesten mit ca. 5500 Ew. schwächere 
Versorgungssituation im Lebensmittelsegment).  
 
Einschätzung der Handlungserfordernisse / Eckpunkte 
für die Einzelhandelsentwicklung  
Zur Sicherung der Nah- und Gebietsversorgung muss 
die unter den Eckpunkten angesprochene Ergänzung 
mit kleinflächigen zentrenrelevanten Kernsortimenten 
im Einzelfall geprüft werden. Das gilt auch für die an-
gesprochenen bestandssichernden Ausbau- und An-
passungen der Betriebsgrößen. Richtig ist, dass auf-
grund der guten Versorgung im Bereich 
Bannholzgraben keine weitere Ansiedlung von zen-
trenrelevanten Einzelhandel stattfinden darf.  
 
Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) 
Das große Angebot von kurzfristigen Bedarfsgütern 
(7.100 m² VF) und mittelfristigen Bedarfsgütern 
(44.200 m² VF) ist kritisch zu bewerten, da insbeson-

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Im kon-
kreten Planungsfall sollte eine entsprechen sorti-
mentsbezogene Festsetzung der Randsortimente ge-
prüft werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Entwicklung des Baugebietes Bannholz-
graben bestand die Möglichkeit, Flächen in geeigneter 
und verkehrsgünstiger Lage und Größe als Nahver-
sorgungsstandort zu entwickeln.   
 
 
 
 
 
Die Einschätzung entspricht der Darstellung der Eck-
punkte. 
Für die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsflächen ste-
hen nach Kenntnisstand der Stadt keine Flächen zur 
Verfügung.  
 
 
 
 
 
 
Das RNZ besitzt im Rahmen seiner Genehmigungen 
einen Bestandsschutz. Nach der gängigen Rechtsauf-
fassung ist auch bei einer Überplanung das Gewicht 
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dere die Angebote eine unmittelbare Konkurrenz zum 
kleinteilig strukturierten Stadtzentrum darstellen. Im 
Gutachten wird eine Stellungnahme der GfK geomar-
keting GmbH zur Einzelhandelsentwicklung Viernheim 
(Juni 2015, S. 7) zitiert, wonach von einem Einzugsbe-
reich des RNZ auszugehen sei, das ein Einwohnerpo-
tential von rd. 1,6 Millionen erreicht (vgl. Karte 13). 
Nach Angaben des ECE Centermanagements stam-
men 97% der Kunden des RNZ aus dem Umland und 
nicht aus der Stadt Viernheim (vgl. Fußnote S. 62). 
Damit stellt das Gutachten klar, dass der mittelzentrale 
Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Viernheim 
deutlich überschritten ist.  
 
Einschätzung der Handlungserfordernisse / Eckpunkte 
für die Einzelhandelsentwicklung  
 
Das RNZ steht mit seinen überwiegenden nahversor-
gungs- und zentrenrelevanten Angeboten in deutliche 
Konkurrenz zum Stadtzentrum mit seinen Nachteilen in 
Bezug auf verkehrliche Erreichbarkeit, Parkplatzsitua-
tion, Flächenpotential. Darüber hinaus hat das RNZ 
Auswirkungen auf die Versorgungsstrukturen im Ein-
zelhandel der Nachbarkommunen (Überschreitung des 
mittelzentralen Verflechtungsbereichs Viernheims). 
 
Wir teilen die Forderung, dass das RNZ zukünftig le-
diglich in seinem Bestand gesichert werden soll. Es 
dürfen keine Verkaufsflächenerweiterungen von Be-
trieben mit nahversorgungs- und zentren-relevanten 
Kernsortimenten stattfinden.  
 
Die auf S. 122 formulierte Ausnahme 4, dass Betriebs-
verlagerungen von Standorten außerhalb des zentra-
len Versorgungsbereichs bei Einzelprüfung und mit der 
Maßgabe, dass der Altstandort nicht als Einzelhan-
delsstandort weitergenutzt bzw. mit nicht zentrenrele-

der öffentlichen Steuerungsbelange der Raumplanung 
nicht so hoch zu gewichten, dass eine Reduzierung 
auf den reinen Bestandsschutz rechtssicher haltbar 
wäre. Im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan 
würde ein vollständiger Ausschluss wahrscheinlich in 
einen erweiterten Bestandsschutz zu ändern sein. 
 
Wie bereits vorab angesprochen, ist dieser Sachver-
halt in einem Verdichtungsraum durchaus nachvoll-
ziehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
Die direkte Konkurrenz besteht hinsichtlich der zen-
trenrelevanten Sortimente, jedoch nicht im Preisseg-
ment. Es ist davon auszugehen, dass die hoch- und 
mittelpreisigen Geschäfte sich nicht alternativ im 
Stadtzentrum Viernheim ansiedeln würden.  
 
 
 
 
Das RNZ  besitzt im Rahmen seiner Genehmigungen 
einen Bestandsschutz. 
 
 
 
 
Der Hinweis ist zutreffend. Insbesondere bei einer Ver-
lagerung von Betrieben, die über eine baurechtliche 
Genehmigung ihrer Nutzung verfügen und deren Ei-
gentümer als Vermieter fungiert, ist eine vertragliche 
Regelung mit dem Vermieter durch einen städtebauli-
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vanten Sortimenten nachgenutzt wird, sehen wir kri-
tisch. Vielmehr muss erreicht werden, dass die bau-
planungsrechtliche Ausrichtung für die in den Gewer-
begebieten liegenden Einzelhandelsnutzungen so 
formuliert wird, dass Einzelhandelsnachnutzung dort 
grundsätzlich nicht mehr möglich ist. Hierzu sind die 
jeweiligen Bebauungspläne zu ändern bzw. für die 
nach § 34 BauGB entstandenen Standorte  Bebau-
ungspläne aufgestellt werden. Nur so würde die Verla-
gerungsoption aus den Gewerbegebieten 3 und 4 
städtebaulich Sinn machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Entwicklungsperspektive stimmen wir der Zielrich-
tung zu, nur noch Betriebe mit nicht-zentrenrelevanten 
Kernsortimenten zuzulassen. Um dieses Ziel zu errei-
chen sehen wir ebenfalls die dringende Notwendigkeit, 
einen Bebauungsplan für das RNZ aufzustellen (S. 
110). Er muss die max. zulässige Gesamtverkaufsflä-
che und eine max. sortimentsspezifische Verkaufsflä-
chengröße beinhalten. Die im Gutachten diskutierte 
Viernheimer Sortimentsliste (S. 97) soll hier als Grund-
lage im Bauleitplanverfahren einbezogen werden. Die 
Abweichungen von der Sortimentsliste des Regional-
plans Südhessen sind zu begründen. In der Karte 21 
(S. 111) sollte die Abgrenzung des Standortbereichs 
RNZ enger gefasst werden, um dem Eindruck entge-
genzuwirken, dass ein weiteres Bauflächenpotential 
bestünde.   
 

chen Vertrag nur bedingt zielführend. Die Bestandsge-
nehmigung hat für den Eigentümer weiterhin Bestand. 
Die Eckpunkte formulieren eher so, dass in einem sol-
chen Fall keine Auswirkungen zu erwarten wären, da 
sich im Bestand an der Gesamtverkaufsfläche keine 
Veränderung ergibt. Daher wird dies in den Eckpunk-
ten als begünstigender Tatbestand aufgeführt. Festzu-
stellen ist allerdings, dass genehmigte zentrenrelevan-
te Verkaufsflächensortimente, die für eine Verlagerung 
in Frage kommen, nur in begrenztem Umfang vorhan-
den sind. Eine realistische Fallkonstellation ist schwer 
zu entwickeln. Im Falle des Eintretens würde diese 
Erwägung jedoch auch durch ein Verträglichkeitsgut-
achten untersucht und als begünstigend erkannt, so-
weit es gelingt eine Übernahme der Bestandsgeneh-
migung nachhaltig auszuschließen.  
Es wird daher empfohlen, die Anregung insofern zu 
berücksichtigen, dass diese Option aus den Eckpunk-
ten gestrichen wird. 
 
Nach der gängigen Rechtsauffassung ist auch bei ei-
ner Überplanung das Gewicht der öffentlichen Steue-
rungsbelange der Raumplanung nicht so hoch zu ge-
wichten, dass eine Reduzierung auf den reinen 
Bestandsschutz rechtssicher haltbar wäre. Im Rahmen 
der Abwägung zum Bebauungsplan würde ein voll-
ständiger Ausschluss wahrscheinlich in einen erweiter-
ten Bestandsschutz zu ändern sein.  
Der Stadt Viernheim liegt im Rahmen der Beteiligung 
eine gutachterliche Stellungnahme der CIMA für das 
Rhein-Neckar-Zentrum zu den darin ermittelten Aus-
wirkungen vor. Die Regionalplanung hat in ihren Emp-
fehlungen zur Fortschreibung des regionalen Einzel-
handelskonzeptes auch die Thematik der zahlreichen 
Gutachten und Gegengutachten angesprochen. Die 
Stadt Viernheim kann nur in begrenztem Umfang die 
Erhebungsmethoden und verwendeten Datengrundla-
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Gewerbegebiet 3  
Bei diesem zweitgrößten Angebotsstandort in Viern-
heim (35.000 m² VF / gesamtstädtischer Anteil von 
29%) nehmen besonders die nahversorgungs- und 
zentrenrelevanten Warengruppe eine maßgebliche 
Rolle ein (Anteil von 58% Elektronik/Multimedia, 24% 
Nahrungs- und Genußmittel jeweils an der gesamt-
städtischen Verkaufsfläche in diesem Segment). Auch 
hier kommt das Gutachten zur richtigen Erkenntnis, 
dass die hohen Anteile an zentrenrelevanten Sortimen-
ten an diesem städtebaulich nicht integrierten Standort 
auf Grund der innerkommunalen Konkurrenz zum 
Stadtzentrum und dessen geringen Nahversorgungs-
funktion als sehr kritisch einzustufen ist (S. 32). Hinzu 
kommen noch die nicht-zentrenrelevanten Warengrup-
pen der Möbel- und Baumarkthäuser, die wiederum 
häufig zentrenrelevante Randsortimente anbieten.  
 
Einschätzung der Handlungserfordernisse gem. Eck-
punkte für die Einzelhandelsentwicklung  
Der zentrenrelevante Einzelhandel ist definitiv auszu-
schließen. Die angeführte Ausnahme über einen sog. 
Handwerkerprivileg oder Fabrikverkauf muss ganz eng 
gefasst werden (nur in Verbindung mit Produktions- 
oder Vertriebsstandorten). Über die Aufstellung von 
Bebauungsplänen muss gewährleistet werden, dass 

gen beurteilen. Sie begrüßt daher die Empfehlung der 
Regionalplanung im Rahmen der Fortschreibung, Me-
thodische Anforderungen zur Vereinheitlichung und 
Vergleichbarkeit der Auswirkungsanalysen aufzuneh-
men. Es ist nach Auffassung der Stadt sogar eine un-
abdingbare Voraussetzung für die geforderte steuern-
de Überplanung und der rechtssicheren Abwägung der 
eigentumsrechtlichen Belange. 
Die Einschätzung der Notwendigkeit, einen Bebau-
ungsplan aufzustellen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Nach der Auffassung der Stadt Viernheim ist es nicht 
zielführend, die reinen Gesamtverkaufsflächen zu be-
trachten. Vielmehr muss entsprechend der regional-
planerischen Zielvorgaben die Großflächigkeit der Ver-
kaufsfläche und die Art des Sortimentes untersucht 
werden, d.h. in welchem Umfang werden an den 
Standorten diese regionalplanerisch kritischen zentren-
relevanten Sortimente angeboten.  
Darstellung der Verkaufsflächen erfolgt dies nachfol-
gend. Im Bereich der Großflächigkeit überwiegen hier 
auch unter Berücksichtigung der seit 2013 erfolgten 
Veränderungen nicht-zentrenrelevante Warengruppen 
wie Möbel und Baumarktsortimente. Diese haben in 
dieser nicht-integrierten Lage und verkehrsgünstigen 
Erreichbarkeit aus städtebaulicher Sicht ihren richtigen 
Standort. Hervorzuheben ist weiterhin, dass der 
Standort in fußläufiger Entfernung über die Regional-
bahn des RNV an den ÖPNV angeschlossen ist, wel-
che durch ihren Verlauf die Grenze zur Wohnbebau-
ung markiert. Großflächig ist weiterhin der 
Elektrofachmarkt. Für dieses Sortiment wird bei einem 
hohen Anteil an der sog. „weißen Ware“ (sperrige Gü-
ter) ebenfalls ein Standort außerhalb der zentralen 
Versorgungsbereiche akzeptiert. Der Stadt Viernheim 
ist kein Mittelzentrum bekannt, in welchem die Ansied-
lung eines derartigen Marktes im zentralen gewachse-
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nur noch die nicht-zentrenrelevanten Kernsortimente 
zulässig sind. Besonders die hier weitgehend nach § 
34 genehmigten Einzelhandelsnutzungen sind als 
Hauptproblem für die im Gutachten vorgeschlagenen 
Entwicklungsperspektiven der „Viernheimer Systema-
tik“ anzusehen (vgl. laufendes Verfahren zur Nachnut-
zung des Edeka-Scheck-Inn Marktes durch einen 
Schuhhandel). Nur mit der konsequenten Überplanung 
der Gewerbegebiete 3 und 4 können die im Gutachten 
verfassten öffentlichen Planungsziele umgesetzt wer-
den (klare Regelung, Fixierung kritischer Sortimente).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nen Versorgungsbereich gelang. In dem benachbarten 
Mittelzentrum Weinheim befindet sich der gleiche 
Fachmarkt z.B. im Fachmarktzentrum „ehemaliger 
Güterbahnhof“ in Agglomeration mit einem Bau- und 
Gartenfachmarkt, einem Möbelmarkt, Betten- und Mat-
ratzenfachmarkt und einem Zoomarkt. Die im Gutach-
ten aufgeführten Sortimente Bekleidung und Schuhe 
beschränken sich insgesamt auf 3 nicht großflächige 
Anbieter. Der Bereich Sport und Freizeit wird nicht 
mehr abgedeckt. Mit der Verlagerung des Edeka-
Marktes hat sich die Fläche der  nahversorgungs- und 
zentrenprägende Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel auf ca. 860m² reduziert. Bei dem großflä-
chigen Anbieter handelt es sich um einen Spezialisten 
- einen Biofachmarkt, welcher gezielt aufgesucht wird. 
Eine direkte Konkurrenz zu den Nahversorgungsmärk-
ten vor Ort wird daher ausgeschlossen. 
Die rechtsverbindliche  kommunale Bauleitplanung 
weist hier im Flächennutzungsplan (17. Änderung) 
Sonderbauflächen aus. Der Bebauungsplan Nr. 217 für 
das Gebiet östlich der Bürgermeister-Neff-Straße aus 
dem Jahr 1992 legt 3/4 der Fläche als Sondergebiet 
für großflächigen Einzelhandel fest. Die zulässigen 
Sortimente sind als „nicht zentrenrelevant“ zu charak-
terisieren. Hier wurden in der Vergangenheit auch Be-
freiungen von den zulässigen Sortimenten für nicht 
großflächige Fachmärkte erteilt. Die Bezeichnung 
„Gewerbegebiet“ entspricht nicht dem geltenden Pla-
nungsrecht. Es handelt sich nicht um einen Altbebau-
ungsplan, in welchem aufgrund der Anwendung der 
alten BauNVO großflächiger Einzelhandel zuzulassen 
ist, sondern um Sondergebiete. Der Bereich westlich 
der Bürgermeister-Neff-Straße ist durch die Nichtigkeit 
des Bebauungsplanes planungsrechtlich als 34er Be-
reich zu bewerten. Die Eckpunkte formulieren als 
Grundsatz den Ausschluss zentrenrelevanten Einzel-
handels für das Gebiet. Unter Würdigung der Rechte 
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Gewerbegebiet 4  
Das Gewerbegebiet 4 (7000 m² / gesamtstädtischer 
Anteil von 7%) weist zwar eine deutlich geringe Ein-
zelhandelsverkaufsfläche auf, allerdings konstatiert 
auch hier das Gutachten, dass der Anteil der zentren-
relevanten Sortimente, insbesondere der Anteil der 
nahversorgungsrelevanten Angebote (z. B. Lebensmit-
teldiscounter) auf Grund der sehr geringen Nahversor-
gungsfunktion als sehr kritisch anzusehen sei.  
 
Einschätzung der Handlungserfordernisse / Eckpunkte 
für die Einzelhandelsentwicklung  
Grundsätzlich muss hier die gleiche Entwicklung ver-
folgt werden wie im Gewerbegebiet 3. Besonders die 
zentrenrelevanten Sortimente müssen ausgeschlossen 
werden. Wir stimmen dem Entwicklungsziel der räumli-
chen Konzentration von Betrieben mit nicht zentrenre-
levanten Einzelhandel in Ergänzung durch Dienstleis-
tungen zu (z.B. Hotel). Grundsätzlich muss allerdings 
gelten, dass das Gewerbegebiet nach seiner eigentli-
chen Zweckbestimmung „Gewerbe“ weiterzuentwickeln 
ist. Die vorgeschlagene Möglichkeit der „moderaten 
Erweiterungen oder Umstrukturierung“ bei Betrieben 
sollte unterbunden werden. Erst vor kurzem hatten wir 
uns gegen eine aus baulichen Gründen argumentierte 
Aldi-Erweiterung zur Großflächigkeit kritisch geäußert. 
An diesen Fällen erkennt man, dass nur eine klare 
bauleitplanerische Positionierung tatsächlich hilft, der 
an vielen Stellen bemängelten und im Gutachten expli-
zit belegten Fehlentwicklung entgegenzutreten.  
   
 
 
 

des genehmigten Bestandes sollte dies über eine Bau-
leitplanung umgesetzt werden. 
 
Auch im Gewerbegebiet 4 entfallen die größten Anteile 
auf die Warengruppen Möbel und Nahrungs- und Ge-
nussmittel. Die Standorte der nahversorgungsrelevan-
ten Sortimente (Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl) 
werden von der Regionalplanung kritisch gesehen.  
Sie weisen jedoch in fußläufiger Entfernung Wohnbe-
bauung auf und haben somit eine Nahversorgungs-
funktion. Da sie jeweils der einzige Vertreter am Ort 
sind, übernehmen Sie auch eine starke gesamtstädti-
sche Versorgungsfunktion. Dies erfordert bedingt 
durch das geänderte Einkaufsverhalten der Verbrau-
cher eine gewisse Erreichbarkeit für den motorisierten 
Individualverkehr. Dies ist in Viernheim aufgrund des 
kompakten Siedlungsgefüges nur an wenigen Standor-
ten zu gewährleisten. Die regionalplanerisch konforme 
Ansiedlung in weniger verkehrsgünstige Lagen er-
scheint in Mittelzentren betriebswirtschaftliche schwie-
rig, wie z.B. die Schließung des Lidl-Discountmarktes 
am Standort Grundelbachstraße in Weinheim, vermu-
ten lässt.  
Seitens der Stadt wurde bereits auf die Besonderheit 
der Lebensmittelstandorte an der Heidelberger Straße 
Ost hingewiesen. Die Einschätzung, dass diese 
Standorte als „nicht integrierten Lagen“ zu beurteilen 
sind wird nur bedingt geteilt. Die Nahversorgungsfunk-
tion für die angrenzende Wohnbebauung in und um die 
Schwetzinger Straße soll durch die Verbesserung der 
Einbindung für den Fuß- und Radverkehr bestärkt 
werden. Die Stadt ist weiterhin der Ansicht, dass eine 
moderate Erweiterung bedingt durch die Vergrößerung 
der Gangbreiten, Verringerung der Regalhöhen bei 
gleichbleibendem Sortiment und Einfrieren der Flächen 
der kritischen Sortimente gesamtstädtisch verträglich 
ist.  
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Sonstige integrierte und nicht integrierte Streula-
gen  
Von den sechs Anbietern befinden sich drei in inte-
grierten Lagen. Im westlichen Siedlungsbereich Sch-
mittsberg / Heinrich-Lanz-Ring übernehmen einzelne 
Lebensmittelmärkte die Versorgung, in allen anderen 
Siedlungsbereichen bezeichnet das Gutachten die 
Versorgungssituation mit einer einwohnerbezogenen 
Verkaufsausstattung zwischen 0.03 und 0.09 m² als 
deutlich unterdurchschnittlich. In diesem Zusammen-
hang gibt die in der aktualisierten Fassung des Einzel-
handelskonzepts aufgenommene Isochronen-
Darstellung (Karte 4, S. 40) einen guten Überblick über 
die Defiziträume der Nahversorgung in der Stadt. Mit 
Blick auf die starke Konkurrenzsituation durch Le-
bensmittelangebote vor allem in den städtebaulich 
nicht integrierten Lagen ist eine Angebotsverbesse-
rung laut Gutachten nicht realistisch.  
Hierzu zählen auch die drei Anbieter in der Nähe des 
RNZ, die hauptsächlich auf den autokundenorientier-
ten Versorgungseinkauf ausgerichtet sind und dessen 
Beitrag zur Nahversorgungsfunktion gem. Gutachten 
als marginal bezeichnet wird.   
 
Einschätzung der Handlungserfordernisse / Eckpunkte 
für die Einzelhandelsentwicklung  
 Die Nahversorgungfunktion soll gesichert werden. Es 
sollen keine weiteren Betriebe mit zentrenrelevantem 
Einzelhandel entstehen. Nur wenn keine negativen 
Auswirkungen nachgewiesen werden können, kann 
eine „moderate“ Erweiterung oder Umstrukturierung 
möglich sein. Hier verweisen wir auf die besondere 
Bedeutung einer jeweils spezifischen Einzelfallprüfung.  
 
 
 
4. Zusammenfassendes Fazit  

 
Die Einschätzung wird seitens der Stadt nicht geteilt. 
Die angesprochene Darstellung der Isochronendar-
stellung zeigt deutlich ein Standortpotential im Westen 
Nordwesten der Stadt. Entgegen der Rückschlüsse 
des Anregungsträgers ist hier die Neuansiedlung ei-
nes Nahversorgungsstandortes bei entsprechend wirt-
schaftlicher Verkaufsflächengröße durchaus realisier-
bar, dies zeigen verschiedene Anfragen und 
Gespräche. Eine solche Ansiedlung würde vor allem 
zu Lasten des Standortes in der Nordweststadt gehen, 
welcher aufgrund seiner geringen Verkaufsfläche als 
wenig zukunftsfähig zu betrachten ist. Die Planungen 
in diesem Bereich sind daher eng auf die weitere bau-
liche Entwicklung und den Bestand der Nordweststadt 
abzustimmen. 
 
Aktuell ist ein Anbieter im RNZ (Aldi), der nicht groß-
flächig ist, anzusprechen und der Biofachmarkt „Alna-
tura“ ein Spezialmarkt, der aufgrund seines Sortiments 
nicht als typischer Nahversorger zu bewerten ist. 
 
 
 
 
Die Einschätzung entspricht den Eckpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Fazit wird zur Kenntnis genommen. Die Einschät-
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Während wir die Herleitung und Analyseergebnisse 
inhaltlich zustimmend nachvollziehen können, bleiben 
die letztendlich vorgeschlagenen Handlungsnotwen-
digkeiten deutlich hinter dem notwendigen Erfordernis 
zurück, wenn den Fehlentwicklungen erfolgsverspre-
chend im Sinne der im Gutachten formulierten öffentli-
chen Planungsziele begegnet werden soll. Es muss 
deutlicher dargestellt werden, dass die angestrebten 
Ziele für die Zentrenentwicklung nur durch entspre-
chende Reduzierung bzw. Umlenkung des Angebots 
aus den nicht-integrierten Lagen realisiert werden kön-
nen. Ein weiterer Zuwachs von Einzelhandelsflächen 
ist grundsätzlich zu verhindern.  
 
Wie schon bei verschiedenen Einzelfällen immer wie-
der gefordert, sehen wir die Notwendigkeit, dass das 
Einzelhandelskonzept gem. § 1 (6) 11 BauGB als ver-
bindlicher Orientierungs- und Steuerungsrahmen für 
die notwendigen zukünftigen Bauleitplanverfahren ver-
bindlich verabschiedet werden muss (Abwägungs-
grundlage). Die Rahmenbedingungen wie Bevölke-
rungsentwicklung und –verteilung, siedlungs-
strukturelle und verkehrliche Situation, Lage-
beziehungen und Auswirkungen auf die Nachbarkom-
munen und die aufgezeigten Herausforderungen für 
die zukünftige Versorgungssituation müssen stets her-
angezogen werden. Wichtig ist auch, dass der Prozess 
nun zügig vorangebracht wird, da sich weitere Verzö-
gerungen negativ auswirken (das Konzept wurde be-
reits einmal aktualisiert, um die Datenlage zu erneu-
ern). Neben der Selbstbindung der Kommune, sollte 
damit auch nach außen das Signal für vorhandene 
Gewerbetreibende und potentielle Investoren gesetzt 
werden mit dem Ziel der verbesserten Planungs-, In-
vestitions- und Rechtssicherheit. Verschiedene Klagen 
und auch die Notwendigkeit, dass die übergeordneten 
Ziele der Landes- und Regionalplanung zu beachten 

zung, dass die vorgeschlagenen Handlungsnotwen-
digkeiten hinter dem notwendigen Erfordernis zurück-
bleiben um den Fehlentwicklungen zu begegnen, wird 
nicht geteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einschätzung wird zugestimmt. Die hohen rechtli-
chen Anforderungen an eine rechtssichere Einzelhan-
delskonzeption sind bekannt. Das vom Büro Junker & 
Kruse vorgelegte Gutachten (Anlage: Fortschreibung 
Einzelhandelskonzept September 2016: Bericht Büro 
Junker & Kruse) bildet eine wesentliche Planungs-
grundlage für die Ausformulierung der zu ergänzenden 
Begründung der vorliegenden Eckpunkte. Die im Wei-
teren zu ergänzende Begründung der Eckpunkte wird 
die Konzeption vervollständigen und sollte Bestandteil 
der Beschlussfassung werden. Der Anregung kann 
gefolgt werden. 
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sind, sind eindeutige Zeichen zum Handeln.  
 
In der fehlenden Anpassung älterer Bebauungspläne 
oder Überplanung unbeplanter Innenbereiche mit dem 
Ziel der Anpassung an Ziele der Raumordnung liegt 
maßgeblich die Ursache für die Fehlentwicklungen in 
der Viernheimer Einzelhandelslandschaft. Deshalb 
muss das Einzelhandelskonzept auch so beschlossen 
werden, dass explizit daran die bauleitplanerische 
Neuordnung der identifizierten Problemlagen geknüpft 
wird.    
 
 
Die Anpassung insbesondere älteren Baurechts an die 
Ziele der Landes- und Regionalplanung wird oftmals 
wegen des sehr hohen Komplexitätsgrades solcher 
Bebauungspläne, wegen befürchteter Planungsschä-
den und dem Erhalt von Entwicklungsspielräumen 
nicht oder nur unzureichend durchgeführt. Allerdings 
sei darauf verwiesen, dass die Befürchtung von Pla-
nungsschäden oftmals unbegründet ist. Sie sind durch 
die erweiterten Festsetzungsmöglichkeiten in B-Plänen 
lösbar, wenn der planerische Eingriff in das Eigentum 
durch Einzelhandels- oder Gewerbesicherungskonzep-
te legitimiert wird. Unterstützungsmöglichkeiten der 
Kommune für als schwierig einzustufende Plananpas-
sungen sollten gemeinsam mit dem Kreis Bergstraße, 
RP Darmstadt und VRRN geprüft werden.  
 
Abschließend empfehlen wir, das Einzelhandelskon-
zept von Junker und Kruse und das sog. begleitende 
Eckpunktepapier der Stadtverwaltung Viernheim bes-
ser zu verknüpfen. Um die Nachvollziehbarkeit für die 
politischen Entscheidungsträger zu erleichtern, sollte 
immer eindeutig dargelegt sein, wie die Umsetzung der 
Entwicklungsziele des Eckpunktepapiers über bauord-
nungsrechtliche Maßnahmen erfolgen muss. Die regi-

  
Über die Umsetzung der Zielvorgaben der als Entwurf 
beschlossenen Eckpunkte zur Einzelhandelsentwick-
lung in entsprechende Bebauungspläne entscheiden 
die politischen Gremien der Stadt Viernheim.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung der Anregungsträgers wird zur 
Kenntnis genommen, sie wird nur sehr bedingt geteilt. 
Die Stadt verweist dazu auf ihre Ausführungen zum 
planungsrechtlichen Bestand, zur Vergleichbarkeit von 
Gutachten und den zu Grunde zu legenden Datener-
hebungen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vom Büro Junker & Kruse vorgelegte Gutachten 
(Anlage: Fortschreibung Einzelhandelskonzept Sep-
tember 2016: Bericht Büro Junker & Kruse) bildet eine 
wesentliche Planungsgrundlage für die Ausformulie-
rung der zu ergänzenden Begründung der vorliegen-
den Eckpunkte. Die im Weiteren zu ergänzende Be-
gründung der Eckpunkte wird die Konzeption 
vervollständigen und sollte Bestandteil der Beschluss-
fassung werden. Der Anregung kann gefolgt werden. 
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onalplanerischen Vorgaben sollten in diesem Zusam-
menhang deutlich kommuniziert werden.  
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrie- und Handelskammer 
Stellungnahme vom 13.01.2017 
 
ln Viernheim sind schon seit vielen Jahren strukturelle
Veränderungen in der Innenstadt zu beobachten. Der 
Einzelhandel suchte die peripheren Lagen auf, wo er 
den Anforderungen der Kunden nach größerer Fläche 
und größerer Angebotsvielfallt nachkommen konnte. 
Das Ergebnis für die Innenstadt ist Leerstand und 
eine verloren gegangene Attraktivität. Ein Trend der 
nur schwer aufzuhalten ist. Die Stadt Viernheim hat 
sich dieser Aufgabe gestellt und ein Einzelhandels-
konzept in Auftrag gegeben, welches langfristige posi-
tive Veränderungen für die Innenstadt mit sich bringen 
soll. Dies begrüßen wir sehr und möchten die Stadt 
Viernheim durch unsere Anregungen unterstützen 
und ermutigen diesen richtigen und wichtigen Schritt 
bis hin zum Beschluss durch die Stadtverordnetenver-
sammlung zu gehen. 
Die Stadt Viernheim setzt dadurch ein wichtiges Sig-
nal, um Planungssicherheit für Unternehmer, Investo-
ren und auch für die Umlandkommunen zu erreichen . 
Jedoch nur, wenn das Konzept durch die Stadtver-
ordnetenversammlung  als städtebauliches Entwick-
lungskonzept (im Sinne von§ 1 Abs . 6 (11) BauGB) 
beschlossen wird. 
Das vorliegende Einzelhandelskonzept von Junker 
und Kruse gibt in Teilen eine gute Übersicht auf die 
Einzelhandelslandschaft von Viernheim. Den genann-
ten Zielen 

 Stärkung und Wiederbelebung des zentralen 
Versorgungsbereichs Stadtzentrum 

 Sicherung der Nahversorgungsstandorte The-
odor-Heuss-AIIee" und Bannholzgraben"  

 
 
 
Kenntnisnahme. Diese Entwicklungen entsprechen 
dem allgemeinen Trend im Einzelhandel. Je nach vor-
handener Kaufkraft und baukulturellem Charakter der 
Innenstadt spiegeln sich dessen Auswirkungen in den 
Zentren wieder. 
Anzumerken ist bezüglich der Stadt Viernheim, dass 
die bestehenden Leerstände von derzeit drei Geschäf-
ten nicht auf dem Markt sind. Die Eigentümer sind der-
zeit an einer Vermietung nicht interessiert. Die zwi-
schenzeitlich erfolgte Aufgabe des TIP-Marktes wurde 
seitens des Mieters mit der unwirtschaftlichen Größe 
und der mangelnden Entwicklungsfähigkeit begründet. 
 
 
 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. Sie ist 
zutreffend, das vom Büro Junker & Kruse vorgelegte 
Gutachten (Anlage: Fortschreibung Einzelhandelskon-
zept September 2016: Bericht Büro Junker & Kruse) 
bildet eine wesentliche Planungsgrundlage für die Aus-
formulierung der Eckpunkte. Die im Weiteren zu er-
gänzende Begründung der Eckpunkte wird die Kon-
zeption vervollständigen und sollte Bestandteil der 
Beschlussfassung werden. 
 
 
 
 
 
 

Die Anregungen werden in die Abwägung 
eingestellt, ihnen wird wie folgt entsprochen: 
 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
zeption: 
Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
- erfolgt eine kritische und standortgerechte 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben bezogen auf das Mittelzent-
rum und die konkreten räumlich definierten 
Versorgungsstandorte 
- werden Aussagen zur verkehrlichen Er-
schließung der einzelnen Standorte ergänzt 
- werden Möglichkeiten der Umsetzung der 
geplanten Steuerung erörtert  
- werden die Abweichungen der Viernheimer 
Sortimentsliste zur Liste des Einzelhandelser-
lasses begründet.  
In den Grundsätzen der Eckpunkte 
- werden die Formulierungen zum Annexhan-
del vereinheitlicht 
- die Ausführungen zum Profil des Stadtzent-
rums konkretisiert  
- die begünstigenden Tatbestände beim Son-
derstandort Rhein-Neckar-Zentrum gestrichen 
In der Sortimentsliste 
- wird geprüft, das Sortiment Schreibwaren 
auch als nahversorgungsrelevant aufzuneh-
men 
Die Eckpunkte mit Begründung werden in eine 
Form überführt, die den rechtlichen Rahmen 
eines Einzelhandels- bzw. Entwicklungskon-
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 Sicherung des Rhein-Neckar-Zentrums durch 
Aufstellung eines Bebauungsplans 

 Ausschluss von zentrenrelevantem  Einzel-
handel in den Gewerbegebieten 

stimmen wir zu. 
 
Handwerklich weist das vorliegende Konzept aller-
dings Lücken auf. Zum Beispiel werden bei der Un-
tersuchung der wohnungsnahen Grundversorgung
die Lebensmittel-Handwerksbetriebe nicht berücksich-
tigt. Außerdem weicht vorgeschlagene Sortimentslis-
te von der Sortimentsliste des Regionalplans ab. Die 
erforderliche Begründung fehlt. 
Allgemein sind die Handlungsempfehlungen nicht 
konkret genug. 

 
Zu einigen Punkten möchten wir gerne die folgenden
konkreteren Anmerkungen geben : 
 
Aus anderen Kommunen zeigt die Erfahrung, dass es 
mittlerweile nicht mehr nur damit getan ist, nur ein 
gutes Konzept zu haben, sondern  es muss schon 
während der Bearbeitung des Konzeptes an die spä-
tere Umsetzung gedacht werden. Hier mangelt es 
dem Konzept teilweise an konkreten Handlungsem-
pfehlungen. 
 
Viernheim in seiner Funktion als Mittelzentrum 
Viernheim ist im Landes-Entwicklungsplan  (LEP) und 
somit auch im Regionalplan Südhessen als Mittel-
zentrum ausgewiesen. Hieraus ergeben sich  vielfäl-
tige Versorgungsaufträge und entsprechend einzuhal-
tende Ziele. Die Vorgaben des Regionalplans 
Südhessen speziell im Hinblick auf die Steuerung
von großflächigem Einzelhandel wurden in der Ver-
gangenheit zu wenig beachtet. Auf eine baurechtliche 
Steuerung des Einzelhandels wurde größtenteils ver-

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Die Lebensmittelhandwerksbetriebe zählen aufgrund 
der Ausübung in Verbindung mit dem Handwerk nicht 
zu den Einzelhandelbetrieben die im Rahmen der 
Thematik erfasst werden. 
Die Sortimentsliste wird eine Begründung erhalten. 
Eine standortspezifische Anpassung der Sortimentslis-
te ist im Einzelhandelserlass vorgesehen, wenn die 
Abweichungen begründet sind. 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung kann dadurch berücksichtigt werden, 
dass in der zu ergänzenden Begründung Handlungs-
ansätze diskutiert und Empfehlungen ausgesprochen 
werden. 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung des Anregungsträgers wird zur 
Kenntnis genommen.  
Die für den gesamten Planungsraum des Regionalpla-
nes Südhessen geltenden regionalplanerischen  
Grundlagen sind bekannt. Die Begründung sollte ins-
besondere auch die regionalplanerischen Vorgaben in 
die Bewertung einbeziehen, welche die Vorgaben des 
Landesentwicklungsplanes (LEP) konkretisieren.  
Die Darstellung des Regionalplanes nimmt den Be-

zepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB erfüllt. Das Gesamtkonzept wird den 
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt und 
kann so in die Verbindlichkeit überführt wer-
den. 
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Zu 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zichtet, was zweifellos als Ursache der Fehlentwick-
lung zu benennen ist. Der Bezug zum Regionalplan 
Südhessen und zum Einheitlichen Regionalplan
Rhein-Neckar kommt unseres Erachtens auch in vor-
liegendem Gutachten zu kurz. 
Der Einzelhandel von Viernheim hat nicht nur Auswir-
kungen auf die eigene Innenstadt,  sondern auch auf 
die Nachbarkommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem kann insbesondere der großflächige Ein-
zelhandel in Nichtinnenstadtlagen negative Auswir-
kungen auf andere Wirtschaftsbereiche haben. So 
könnte es z.B. an Flächen für produzierendes Ge-
werbe mangeln. Ob dies auch für Viernheim gilt wur-
de im Gutachten nicht  untersucht. Dazu zählt auch 
mittelbar die verkehrliche Situation rund um das 
Viernheimer Kreuz, die hätte mitbetrachtet werden
müssen. 
 

reich des Rhein-Neckar-Zentrums und die angrenzen-
de Heidelberger Straße West (Bezeichnung Gewerbe-
gebiet 3) als „Einzelhandel Bestand“ auf. Die rechts-
verbindliche  kommunale Bauleitplanung weist hier im 
Flächennutzungsplan (17. Änderung) Sonderbauflä-
chen aus. Der Bebauungsplan Nr. 217 für das Gebiet 
östlich der Bürgermeister-Neff-Straße aus dem Jahr 
1992 legt 3/4 der Fläche als Sondergebiet für großflä-
chigen Einzelhandel fest. Die zulässigen Sortimente 
sind als „nicht zentrenrelevant“ zu charakterisieren. 
Hier wurden in der Vergangenheit auch Befreiungen 
von den zulässigen Sortimenten für nicht großflächige 
Fachmärkte erteilt. Die Bezeichnung „Gewerbegebiet“ 
entspricht nicht dem geltenden Planungsrecht. Es 
handelt sich nicht um einen Altbebauungsplan, in wel-
chem aufgrund der Anwendung der alten BauNVO 
großflächiger Einzelhandel zuzulassen ist, sondern um 
Sondergebiete. Der Bereich westlich der Bürgermeis-
ter-Neff-Straße ist durch die Nichtigkeit des Bebau-
ungsplanes planungsrechtlich als 34er-Bereich zu be-
werten. Als Ergänzungsstandort ist die Heidelberger 
Straße Ost dargestellt. Der rechtskräftige Bebauungs-
plan weist hier Gewerbeflächen aus und lässt Fach-
märkte unterhalb der Vermutungsgrenze regionalpla-
nerischer Auswirkungen von 800 m² Verkaufsfläche 
ausdrücklich zu. 
 
Hinsichtlich des Flächenmangels für produzierendes 
Gewerbe wird auf die bereits beschriebene planungs-
rechtliche Situation verwiesen. Die Flächen sind im 
„Gewerbegebiet 3“ nur teilweise für Gewerbe vorgese-
hen gewesen und von den Zuschnitten begrenzt ge-
eignet. Im Gewerbegebiet 4 wurde produzierendes 
Gewerbe aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung ex-
plizit ausgeschlossen. Das im Auftrag der Stadt Viern-
heim erstellte „Gewerbe- und Wohnbauflächenkon-
zept“ stellt einen Bedarf an Gewerbeflächen fest, 
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Entwicklung des Stadtzentrums 
Eine attraktive Innenstadt ist ohne vielfältigen Einzel-
handelsbesatz schlicht undenkbar. Die Handelsun-
ternehmen wirken als zentrale Frequenzbringer und 
sind damit Garanten für eine lebendige Stadt. Gast-
ronomie, Dienstleistungen, Verwaltungs-, Freizeit- und 
Kultureinrichtungen gehören ebenso zu einer funkti-
onierenden Innenstadt, doch ohne den Handel kön-
nen sie alle zusammen die Multifunktionalität einer 
City nicht gewährleisten . Wer Viernheim eine Iebens- 
und erlebenswerte Innenstadt zurückgeben möchte, 
muss deshalb den innerstädtischen Handel stärken.
Eine innenstadtorientierte Einzelhandelspolitik bedeu-
tet nicht, Wettbewerb im Einzelhandel auszuschlie-
ßen, sondern ein städtebaulich wichtiges Ziel von 
übergeordnetem Interesse zu realisieren, indem Ein-
zelhandelsansiedlungen in dafür geeignete Flächen 
gelenkt werden. Ungebremstes und unkontrolliertes
Flächenwachstum im Rhein-Neckar-Zentrum sowie in 
den Gewerbegebieten West und Ost konterkariert
das Ziel die Innenstadt zu stärken. 
Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche  
Theodor-Heuss-AIIee und Bannholzgraben 
 

allerdings an verfügbaren Gewerbeflächen und größe-
ren Einheiten. Diese Nachfrage kann in den gegen-
ständlichen Flächen nicht gedeckt werden. 
Die verkehrliche Situation rund um das Viernheimer 
Kreuz wurde im Rahmen der Planungen für das Kino-
polis geprüft. Die verkehrliche Erschließung wurde 
gutachterlich untersucht und als ausreichend beurteilt. 
Es ist bekannt, dass es an Tagen mit hoher Besucher-
frequenz zu Überlastungen kommt. Ein Unfallschwer-
punkt ist hier nicht bekannt. Da die Eckpunkte keine 
Erweiterungen der Einzelhandelsflächen vorsehen, 
wird eine vertiefende Betrachtung nicht als erforderlich 
angesehen. 
 
Die Anregung wird zustimmend zur Kenntnis genom-
men.  
Diesbezüglich ist anzumerken, dass eine Lenkung des 
Einzelhandels in die Stadt geeignete und verfügbare, 
wirtschaftlich betreibbare Flächen voraussetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eckpunkte zur Einzelhandelsentwicklung formulie-
ren entsprechende Grundsätze. 
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Wir haben hier keine Einwände und unterstützen den 
Schutz der beiden Versorgungsbereiche. Erweite-
rungen oder Neuansiedlungen sollten jedoch immer 
einer Prüfung der Verträglichkeit hinsichtlich des vor-
liegenden Gesamtkonzeptes unterzogen werden. 
 
Entwicklung des Rhein-Neckar -Zentrums 
 
Das Rhein-Neckar-Zentrum ist ein etablierter Einzel-
handelsstandort mit Versorgungsfunktion vor allem 
mit Gütern des mittelfristigen Bedarfs. Der derzeitige 
Bestand ist planungsrechtlich nicht abgesichert - eine 
regionalplanerische sowie baurechtliche Steuerung 
fehlt. Wir empfehlen dringend die Aufstellung eines 
Bebauungsplans mit detaillierten Angaben zur ma-
ximal zulässigen Gesamtverkaufsfläche und maxima-
ler sortimentsspezifischer Verkaufsfläche. Einer Flä-
chenerweiterung stehen wir kritisch gegenüber- vor 
allem, wenn es um zusätzliche Verkaufsflächen für 
zentrenrelevante Sortimente geht.  
Die in Viernheim als marginal erweiterungsfähig ge-
nannten Sortimente wie Blumen und Spielwaren etc. 
sollten unseres Erachtens in der Innenstadt etabliert 
werden und nicht im Rhein-Neckar-Zentrum. 
 
 
 
Die Verlagerung von Betrieben mit nahversorgungs-
oder zentrenrelevanten  Kernsortimenten aus den 
Gewerbegebieten 3 oder 4 sehen wir grundsätzlich
positiv. Allerdings sollte zuallererst eine Ansiedlung
im Stadtzentrum angestrebt werden. Eine Betriebs-
verlagerung aus den Gewerbegebieten in freiwerden-
de Flächen des Rhein-Neckar-Zentrums kann nach 
Überprüfung der Übereinstimmung mit den gesetzten 
Zielen vertretbar sein. 
 

Zustimmende Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Rhein-Neckar-Zentrum genießt Bestandsschutz 
im Rahmen seiner Genehmigungen. Hierüber besteht 
auch eine gewisse Steuerung. Aufgrund der Vielzahl 
der vorhandenen und schwer zuzuordnenden Einzel-
genehmigungen wurde in den Vorgesprächen bereits 
deutlich, dass die Genehmigungsbehörden auf eine 
Bauleitplanung mit der Festsetzung der Obergrenzen 
für die einzelnen Sortimente drängen. Die Entschei-
dung hierüber obliegt den politischen Gremien der 
Stadt Viernheim. Zusätzliche Verkaufsflächen zentren-
relevanter Sortimente sind in den Grundsätzen zur 
Einzelhandelsentwicklung nicht vorgesehen.  
Dieser Auffassung wird zugestimmt. In diesem Zu-
sammenhang wird bedauert, dass der Vertreter des 
Sortimentes Spielwaren aus dem Rhein-Neckar-
Zentrum in den nicht integrierten Standort „Mannheim 
Kurpfalzcenter“ in direkter Gegenlage der Autobahn A6 
verzogen ist. 
 
Der Ansatz wurde nochmals überprüft. Insbesondere 
bei einer Verlagerung von Betrieben, die über eine 
baurechtliche Genehmigung ihrer Nutzung verfügen 
und deren Eigentümer als Vermieter fungiert, ist eine 
vertragliche Regelung mit dem Vermieter durch einen 
städtebaulichen Vertrag nur bedingt zielführend. Die 
Bestandsgenehmigung hat für den Eigentümer weiter-
hin Bestand. 
Die Eckpunkte formulieren eher so, dass in einem sol-
chen Fall keine Auswirkungen zu erwarten wären, da 
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Wir empfehlen das Rhein-Neckar-Zentrum als Er-
gänzungsstandort festzuschreiben, mit der Entwick-
lungsperspektive, nur noch Betriebe mit nicht-
zentrenrelevanten Kernsortimenten und begrenzten
Randsortimenten zuzulassen, sofern sie die zentralen
Versorgungsbereiche nicht beeinträchtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sich im Bestand an der Gesamtverkaufsfläche keine 
Veränderung ergibt. Daher wird dies in den Eckpunk-
ten als begünstigender Tatbestand aufgeführt.  
Festzustellen ist allerdings, dass genehmigte zentren-
relevante Verkaufsflächensortimente, die für eine Ver-
lagerung in Frage kämen, nur in begrenztem Umfang 
vorhanden sind. Eine realistische Fallkonstellation ist 
schwer zu entwickeln. Im Falle des Eintretens würde 
diese Erwägung jedoch auch durch ein Verträglich-
keitsgutachten untersucht und als begünstigend er-
kannt, soweit es gelingt eine Übernahme der Be-
standsgenehmigung nachhaltig auszuschließen.  
Diese Option sollte daher aus den Eckpunkten gestri-
chen und in die Einzelfallprüfung verlagert werden. 
 
In der Stellungnahme des betroffenen und im Rahmen 
der Offenlage befragten Einzelhandelsbetriebes heißt 
es hierzu u.a. wörtlich: Um die marktseitigen Realitä-
ten in diesem Zusammenhang ganz deutlich zu ma-
chen: Wenn Junker & Kruse z.B. rät, Erweiterungen 
im zentrenrelevanten Bereich, also etwa Mode, im 
RNV auszuschließen, heißt dies praktisch, dass eine 
Ansiedlung attraktiver neuer Konzepte im RNV aus-
scheidet, sofern nicht gleichzeitig ein anderes, zufälli-
gerweise ähnlich großes Konzept aus dem Center 
weicht. Während Mannheim und der Großraum Frank-
furt I Darmstadt immer weiter aufrüsten und damit 
natürlich Kunden aus Viernheim und Umgebung ab-
ziehen, würde der Handel in Viernheim bestenfalls 
stagnieren, zumal man in der Regel ausschließen 
kann, dass sich moderne internationale Modehändler, 
wie sie im RNV völlig üblich sind, alternativ in der 
Viernheimer  Innenstadt ansiedeln werden…. 
Junker & Kruse betrachten das RNV als Konkurrenz 
zur Innenstadt. Nach dem Prinzip der kommunizieren-
den Röhren sehen die Gutachter offenbar einen direk-
ten Zusammenhang zwischen dem Zustand der In-
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Gewerbegebiete West (3) und Ost (4) 
 
Gewerbegebiete dienen vorrangig der Ansiedlung 
von Industrie und Gewerbe sowie von gewerblich 
orientierten Dienstleistungseinrichtungen. ln den Vor-
ranggebieten Industrie und Gewerbe widerspricht 
auch die Ansiedlung von nicht großflächigen zentren-
relevanten Einzelhandelsbetrieben den Zielen der 
Raumordnung. Die Einrichtung von Verkaufsflächen 
in diesem Gebieten ist nur für die Selbstvermarktung 
der in diesen Gebieten produzierenden und weiter-
verarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufs-
fläche einen untergeordneten Teil der durch das Be-
triebsgebäude einnimmt und zu keinen negativen 
Auswirkungen führt. 
Dies sind die Vorgaben des Regionalplans und sind 
unseres Erachtens genau die Ziele, die verfolgt wer-
den sollten. Um dies baurechtlich abzusichern ist die 
Aufstellung von Bebauungsplänen unerlässlich. Wir 
möchten auch hier noch einmal die Stadt Viernheim 

nenstadt und dem des RNV - je stärker das RNV, des-
to schwächer die Innenstadt und umgekehrt. 
Einen solchen Zusammenhang gibt es aber nicht. 
Während die Viernheimer Innenstadt weitgehend auf 
preisgünstige Produkte sowie Nischen- und Nahver-
sorgungsangebote ausgerichtet ist, deckt das RNV 
vor allem den mittel- und langfristigen Bedarf im mitt-
leren bis gehobenen Qualitäts- und Preissegment ab. 
Mit dieser Positionierung richtet sich das RNV primär 
an Kunden aus dem Umland, während die Innenstadt 
in erster Linie die Einwohner Viernheims anspricht.  
Die Stadt Viernheim teilt diese Einschätzung des Be-
treibers insoweit, dass eine zeitgemäße Bewirtschaf-
tung des Centers, das beinhaltet z.B. die regelmäßig 
anstehenden Mieterwechsel, möglich sein muss und 
dass bei einer Betrachtung möglicher Beeinträchti-
gungen nicht nur dass Sortiment, sondern auch das 
Preissegment herangezogen werden muss.  
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. In 
den Grundsätzen zur Einzelhandelsentwicklung ist der 
Ausschluss zentrenrelevanten Einzelhandels für beide 
Bereiche vorgesehen. Entsprechende Planungen wur-
den teilweise bereits eingeleitet und können nach Be-
schluss des Einzelhandelskonzeptes fortgeführt wer-
den. 
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ermutigen diesen Schritt zu gehen und Bebauungs-
pläne aufzustellen und zentrenrelevanten Einzelhan-
del komplett auszuschließen. Lediglich als Randsor-
timente, sofern eine Verträglichkeit nachgewiesen 
wird, sowie zur Selbstvermarktung, sollten diese Sor-
timente noch zulässig sein. 
 
Fazit 
 
Mit dem Entwurf des Einzelhandelskonzeptes hat sich 
Viernheim aus unserer Sicht auf einen guten Weg
begeben. Es kann den Grundstein für eine strategi-
sche Steuerung der Einzelhandelsentwicklung für die 
Gemeinde bilden. Hierzu bedarf es allerdings (mehr) 
noch 

 der Existenz klarer Ziele und Handlungsem-
pfehlungen I Projekte mit wirtschaftlichem Mehr-
wert 

 des Einbezugs aller wichtigen Akteursgruppen (z.B. 
wurde keine Befragung der Kunden und Betriebe 
gemacht; die Handwerkskammer ist als TÖB nicht 
eingebunden) 

 eines Beschlusses der Stadtverordnetenversamm-
lung zum Konzept (nach § 1 Abs. 6 (11) BauGB) 

 schließlich auch der baurechtlichen Steuerung in 
Form von Bebauungsplänen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Ziele sind in den Eckpunkten klar formuliert. Hand-
lungsempfehlungen sollten in der Begründung ergän-
zend erörtert werden. 
 
Der Einschätzung kann nur bedingt gefolgt werden. 
Die TÖB und die örtlichen Einzelhandelsbetriebe wur-
den im Rahmen der Offenlage informiert und beteiligt. 
 
Die ergänzten Unterlagen sollen den politischen Gre-
mien als Gesamtkonzept zur Beschlussfassung vorge-
legt werden. 
Kenntnisnahme. 
 
 

5 

 
 

 

 
 

Stadt Weinheim vom 15.11.2016 
 
Die Stadt Weinheim hatte in der Vergangenheit be-
reits mehrfach gefordert, dass die Einzelhandelsent-
wicklung der Stadt Viernheim eine Steuerung erfährt. 
Insofern begrüßen wir ausdrücklich die Aufstellung 
eines Einzelhandelskonzepts bzw. der Eckpunkte für  
eine Einzelhandelsentwicklung als einen ersten, drin-
gend notwendigen Schritt. Gleichzeitig möchten wir 

 
Die Stellungnahme der Stadt Weinheim wird zur 
Kenntnis genommen, bereits in ähnlichen Verfahren 
der Vergangenheit hat die Stadt zu der Thematik des 
Einzelhandels kritisch Stellung genommen. Die Anre-
gungen werden in die Abwägung eingestellt, ihnen 
kann nur bedingt gefolgt werden. 
Über die Umsetzung der Zielvorgaben der als Entwurf 
beschlossenen Eckpunkte zur Einzelhandelsentwick-

 
Die Anregungen werden in die Abwägung 
eingestellt, ihnen wird wie folgt entsprochen; 
 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
zeption: 
Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
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erneut hervorheben, dass unabhängig von der kon-
zeptionellen Befassung mit dem Einzelhandel eine 
verbindliche bauleitplanerische Steuerung der Einzel-
handelsentwicklung in Viernheim zwingend erforder-
lich ist, um weitere schädliche Auswirkungen auf zent-
rale Versorgungsbereiche, z.B. in Weinheim, zu 
vermeiden. Nach der Rechtsprechung des BVerwG 
ergibt sich aus § 1 Abs. 3 BauGB eine Planungs-
pflicht, wenn andernfalls eine weitere Schädigung der 
Nachbargemeinden in Kauf genommen wird (BVerwG 
U. v. 17.09.2003 – 4 C 14/01). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lung in entsprechende Bebauungspläne entscheiden 
die politischen Gremien der Stadt Viernheim.  
Die seitens der Stadt Weinheim zitierte Rechtspre-
chung aus dem Jahr 2003 ist aufgrund der geänderten 
Rahmenbedingungen nicht übertragbar. Denn zwi-
schenzeitlich hat der Gesetzgeber den Handlungsbe-
darf erkannt und mit der Baugesetzbuch (BauGB)-
Novelle 2004 den § 34 Abs. 3 BauGB zur Sicherung 
zentraler Versorgungsbereiche im nicht beplanten 
Innenbereich eingeführt. Hierdurch wurde eine ergän-
zende Zulässigkeitsvoraussetzung geschaffen, in der 
Form, dass von dem Vorhaben keine schädlichen 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in 
der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwar-
ten sein dürfen. 
Mit dem § 2 (2) BauGB der Novelle von 2004 wurde 
das interkommunale Abstimmungsgebot gestärkt. Den 
Nachbargemeinden wurde eine Klagebefugnis bei der 
Abwehr eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs 
eröffnet.  
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben hat jede An-
siedlung bzw. Nutzungsänderung im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens (Bauantrag/Antrag auf Nut-
zungsänderung) einen entsprechenden gutachterli-
chen Nachweis zu erbringen. Die seitens der Anre-
gungsträgerin geschilderte, befürchtete weitere 
Schädigung der zentralen Versorgungsbereiche in 
Weinheim zu verhindern bedarf es nach der Einfüh-
rung des § 34(3) BauGB somit nicht zwingend einer 
kommunalen Planung. Unter Berücksichtigung der 
zentralen Versorgungsbereiche in Viernheim, welche 
auch durch nicht großflächige Ansiedlungen zentren-
relevanter Sortimente gefährdet werden können, er-
scheint ein entsprechender Ausschluss zentrenrenre-
levanter Sortimente in den Gewerbegebieten durch 
einen Bebauungsplan sinnvoll. Entsprechende Pla-
nungen wurden begonnen und durch Veränderungs-

- erfolgt eine kritische und standortgerechte 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben bezogen auf das Mittelzent-
rum und die konkreten räumlich definierten 
Versorgungsstandorte 
- werden Aussagen zur verkehrlichen Er-
schließung der einzelnen Standorte ergänzt 
- werden Möglichkeiten der Umsetzung der 
geplanten Steuerung erörtert  
- werden die Abweichungen der Viernheimer 
Sortimentsliste zur Liste des Einzelhandelser-
lasses begründet.  
In den Grundsätzen der Eckpunkte 
- werden die Formulierungen zum Annexhan-
del vereinheitlicht 
- die Ausführungen zum Profil des Stadtzent-
rums konkretisiert  
- die begünstigenden Tatbestände beim Son-
derstandort Rhein-Neckar-Zentrum gestrichen 
In der Sortimentsliste 
- wird geprüft, das Sortiment Schreibwaren 
auch als nahversorgungsrelevant aufzuneh-
men 
Die Eckpunkte mit Begründung werden in eine 
Form überführt, die den rechtlichen Rahmen 
eines Einzelhandels- bzw. Entwicklungskon-
zepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB erfüllt. Das Gesamtkonzept wird den 
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt und 
kann so in die Verbindlichkeit überführt wer-
den. 
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sperren gesichert.  
Ergänzend ist anzumerken, dass die in dem zitierten 
Urteil behandelte Kommune um ein regionalplanerisch 
festgelegtes „Unterzentrum“ handelte, welches eine 
offensive Strategie im Bezug auf den Ausbau und die 
Neuansiedlung des großflächigen Einzelhandels be-
trieb. In Viernheim erfolgen bereits derzeit die Bera-
tungen zu möglichen Nachnutzungen und den Nach-
fragen zu den wenigen noch freien Grundstücken im 
Sinne der vorgelegten Eckpunkte zur Einzelhandels-
entwicklung. Entgegen den Darstellungen der Stadt 
Weinheim wird keine aktive Ansiedlungsstrategie be-
trieben.  
 
Eingangs sei weiterhin darauf verwiesen, dass das 
vom Büro Junker + Kruse erstmals 2009 gefasste und 
letztmals im September 2016 aktualisierte Einzelhan-
delskonzept in den Gremien beraten wurde. Im Ergeb-
nis der Beratungen erfolgte der Beschluss der „Eck-
punkten für die Einzelhandelsentwicklung in 
Viernheim“ durch die Stadtverordnetenversammlung 
am 13.10.2016. Die Stellungnahme der Stadt Wein-
heim setzt sich weitgehend nur mit dem Konzept aus-
einander. Dessen Inhalte wurden in derselben Sitzung 
zur Kenntnis genommen und sind damit nicht Bestand-
teil des Beschlusses eines Einzelhandels- bzw. Ent-
wicklungskonzepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 
Nr. 11 BauGB. Die Begründung der Eckpunkte, deren 
Bestandteil auch Ergebnisse des Einzelhandelskon-
zeptes sind, wird im Nachgang zur Beteiligung er-
gänzt. 
 
 

Zu 
5. 
 
 

1. Analyse und Bewertung des Status-Quo 
Aus unserer Sicht bedauerlich ist der Umstand, dass 
die maßgeblichen Grundlagendaten des vorgelegten 
Einzelhandelskonzepts bereits aus dem Jahr 2013 

 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die 
Vollerhebung, welche seitens der Stadt Viernheim 2x 
beauftragt wurde ist sehr aufwendig. Der Einzelhandel 
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stammen, sodass die Analyse des Status quo auf 
nicht mehr ganz aktuellen Zahlen basiert. Die verhält-
nismäßig lange Zeitspanne seit der erneuten Be-
standserhebung ist für uns vor allem deshalb nicht 
nachvollziehbar, weil spätestens seit 2009 an dem 
Einzelhandelskonzept gearbeitet wurde. Zudem hatte 
bereits Ende 2012 das von Ihnen begonnene Be-
bauungsplanverfahren  für den Bereich „Bürgermeis-
ter-Neff-Straße“ sowie die Bauvoranfrage für einen 
Schuh-Einzelhandelsfachmarkt im Jahr 2014 das 
dringende Bedürfnis nach einer konzeptionellen 
Grundlage zur überfälligen Steuerung des Einzelhan-
dels mit konkreten Bauleitplanungen nochmals offen-
kundig werden lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein grundsätzliches und erhebliches Manko des Kon-
zept-Entwurfs ist der Umstand, dass ein systemati-
scher Abgleich des Status quo mit den Zielen der 
Raumordnung nicht stattfindet. Für die fachliche und 
rechtliche Einordnung der Bestandssituation ist dies 
aber eine unabdingbare Voraussetzung. Es ist wohl 
auf das Fehlen einer solchen Auseinandersetzung 
zurückzuführen, wenn im Konzeptentwurf an mehre-
ren Stellen Aussagen getroffen werden, die im Wider-

und die bestehenden rechtlichen Regelungen sind 
eine komplexes Thema, welches nicht kurz abgehan-
delt werden kann. Es dürfte nachvollziehbar sein, 
dass die gewählten Gremien in ihre Überlegungen 
Punkte wie die Zufriedenheit der Bürger, einen hohen 
Anteil an Beschäftigten im Einzelhandel, die Interes-
sen der ansässigen Betriebe, zu befürchtende dauer-
hafte Leerstände und ggf. zu erwartende rechtliche 
Auseinandersetzungen einbeziehen.  
Hinsichtlich der Daten wurde bereits im Gutachten 
festgestellt, dass es nur geringfügige Veränderungen 
gab. Ausgehend von der Ersterfassung 2009 gab es 
bis 2013 eine Abnahme der Gesamtverkaufsfläche.  
Die angeführte Bauvoranfrage für einen Schuh-
Einzelhandelsfachmarkt im Jahr 2014 zeigt geradezu 
beispielhaft, wie bereits ohne Bebauungsplan die Re-
gelungen des Baugesetzbuches im § 34 (3) greifen. 
Die beantragte Verkaufsfläche im Bereich Schuhe 
wurde im Rahmen der Prüfung durch die Bauaufsicht 
für unverträglich befunden, das vorgelegte Gutachten 
als inhaltlich nicht nachvollziehbar eingestuft. Wün-
schenswert wäre sicher in diesem Kontext, dass es 
allgemein verbindliche Vorgaben zu den Inhalten und 
Berechnungsmethoden dieser Gutachten gäbe. Der 
Antrag wurde abgelehnt. In der nachträglich erfolgten 
gerichtlichen Prüfung wurde diese Einschätzung be-
stätigt. 
 
Der Anregung sollte gefolgt werden, allerdings wird 
dies nicht als erhebliches Manko angesehen, da die 
Bewertung aus diesem Kontext erfolgt ist. Die Ziele 
der Raumordnung sollten ergänzend dargestellt wer-
den.  
Anzumerken ist jedoch, dass aus Sicht der Stadt 
Viernheim diese sehr modellhafte Zuordnung nach 
dem Modell der zentralen Orte im Verdichtungsraum 
Rhein-Neckar, direkt angrenzend an das Oberzentrum 
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spruch zu den zwingend zu beachtenden Zielen der 
Raumordnung stehen. Die bestehenden Einzelhan-
delsbetriebe im Rhein-Neckar-Zentrum sowie den 
Gewerbegebieten 3 und 4, mit einem Umfang von 
insgesamt fast 90.000 m² Verkaufsfläche widerspre-
chen gleich mehreren verbindlichen Vorgaben des 
Regionalplans sowie den gesetzlichen Anforderungen 
des Baugesetzbuchs und stellen somit einen eindeutig 
rechtswidrigen Zustand dar. 
Der Bestandsanalyse des Einzelhandelskonzepts 
können wir in Teilen folgen. Hervorzuheben ist aus 
unserer Sicht die in dem Konzept belegte, für ein Mit-
telzentrum als „absolut untypisch“ bezeichnete Aus-
stattung mit Einzelhandelsangeboten, insbesondere in 
den Warengruppen des mittelfristigen Bedarfs. Die als 
idealtypische Zielstellung angegebene Zentralität von 
1,2 im mittelfristigen Bedarf wird durch den Bestand in 
Viernheim in fast allen Sortimenten überschritten, 
teilweise um ein Vielfaches (z.B. Schuhe/Lederwaren 
5,90; Bekleidung 7,31). Dies spiegelt sich nicht zuletzt 
in dem auf Seite 64 als Karte 13 des Konzept-
Entwurfs dargestellten Einzugsbereich wider, der ein-
drucksvoll belegt, wie weit der vorhandene Einzelhan-
delsbesatz über den zentralörtlichen Verflechtungsbe-
reich Viernheims hinaus reicht. Unklar ist allerdings, 
ob diese Karte 13 des Konzeptentwurfs, bezeichnet 
mit „Einzugsbereich des Rhein-Neckar-Zentrums“ 
tatsächlich nur den Einzugsbereich des Rhein-Neckar-
Zentrums darstellt oder des gesamten Einzelhandels-
angebots in Viernheim, wie der einleitende Satz ver-
muten lässt („Nimmt man den Wirkungsbereich des 
Rhein-Neckar-Zentrums hinzu...“). In jedem Fall ist es 
notwendig, den Einzugsbereich des gesamten Einzel-
handelsangebots zu ermitteln und darzustellen. Sollte 
dies bislang nicht erfolgt sein, ist es unbedingt zu er-
gänzen. 
 

Mannheim keine fundierte fachlich zutreffende Be-
schreibung liefert. So stellt auch der Regionalplan im 
Textteil fest: Vor allem im Verdichtungsraum weisen 
viele Mittelzentren - anders als im ländlichen und teil-
weise im Ordnungsraum - keinen klar abgrenzbaren 
übergemeindlichen Verflechtungsbereich auf.  
Die landesplanerischen Regelungen in Deutschland 
wurden in einem Mahnschreiben der EU-Kommission 
im Vorgriff auf ein mögliches Vertragsverletzungsver-
fahren durch die EU aus dem Jahr 2011 thematisiert. 
Dort wird derzeit geprüft, ob die Regelungen der ver-
einbarten Ansiedlungsfreiheit entsprechen, bzw. ob die 
Einschränkungen ausreichend begründet sind.  
Aus den regionalplanerischen Zielen kann eine diffe-
renziertere Betrachtung der Verkaufsflächen hinsicht-
lich der einzelnen Sortimente begründet werden, die 
pauschale Addition die seitens des Anregungsträgers 
vollzogen wird, wirkt wenig sachlich.  
Der Regionalplan Südhessen trifft folgende Aussagen 
zur Stadt Viernheim: 
2.2.-6 Als Mittelzentren in der Planungsregion Süd-
hessen sind im LEP ausgewiesen: u.a. Viernheim 
2.2.-4 Mittelzentren sind Standorte für großflächige 
Einzelhandelsvorhaben. 
Die Berechnung nach den einzelnen Warengruppen 
und ihre Bewertung erfordert nach Ansicht der Stadt 
Viernheim eine differenziertere Betrachtung. Auch 
unter Berücksichtigung der Entstehungszeit des 
Rhein-Neckar-Zentrums, welches in der Stellungnah-
me der Stadt Weinheim besonders kritisch gewürdigt 
wird. Die ursprüngliche Genehmigung geht auf das 
Jahr 1972 zurück, in verkehrsgünstiger Lage  wurde 
ein Fachmarktzentrum erstellt. Die Lage entsprach 
dem neuen Einkaufsverhalten im Einzugsbereich und 
insbesondere dem der in Mannheim stationierten US-
Streitkräfte. Mit dem wirtschaftlichen Erfolg wurde der 
Standort nach und nach ausgebaut. Regionalplaneri-
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Die Feststellungen des Konzept-Entwurfs bestätigen 
eindrucksvoll, dass die derzeitige Einzelhandelsaus-
stattung der Stadt Viernheim eindeutig zu Lasten des 
benachbarten Mittelzentrums Weinheim geht. Der 
Verflechtungsbereich von Viernheim deckt den im 
LEP Baden-Württemberg ausgewiesenen Mittelbe-
reich von Weinheim vollständig ab und geht deutlich 
darüber hinaus. Dies stellt sowohl einen Widerspruch 
zu den Regelungen des BauGB (Erstplanungspflicht, 
Abstimmungsgebot, gerechte Abwägung) als auch zu 
den Zielen der Raumordnung (u.a. Kongruenzgebot, 
Beeinträchtigungsverbot) dar. 
 
Es liegt auf der Hand, dass gerade bei dieser Aus-
gangslage die Anforderungen an die Leitlinien und 
Eckpunkte für die zukünftige Entwicklung sehr hoch 
sind. Dabei muss das übergeordnete Ziel sein, eine 
noch weitergehende Überschreitung der zustehenden 
Spielräume unter allen Umständen zu verhindern und 
die bestehende Fehlentwicklung zu korrigieren. 
in den nicht integrierten Lagen stattfindet. 
 

sche Einwände bestanden erst gegen den 1990 ge-
wünschten Ausbau.  
Entweder müsste man, wenn man die Sondersituation 
des Rhein-Neckar-Zentrums würdigt und den Verflech-
tungsbereich entsprechend erweitert, die idealtypische 
Zentralität insgesamt erhöhen - oder man dürfte die 
Verkaufsflächen nicht vollständig der Stadt Viernheim 
zuordnen. Dann wäre die Überschreitung nicht so 
groß. Dies zeigt im Ansatz die Karte auf Seite 13. Hier 
wird der aus Kundenerfassungen belegte Einzugsbe-
reich des Rhein-Neckar-Zentrums dargestellt. Daraus 
lässt sich die Größe der zu berücksichtigenden Kauf-
kaft für das Sortiment bestimmen und resultiert bereits 
gutachterlich ermittelt, eine wesentlich geringere Be-
einträchtigung einzelner Versorgungszentren im Ein-
zugsbereich. Diese Daten liegen der Stadt Viernheim 
vor, denn auch das Rhein-Neckar-Zentrum hat gut-
achterlich unterstützt zu den vorliegenden Eckpunkten 
Stellung genommen. Die Regionalplanung hat in ihren 
Empfehlungen zur Fortschreibung des regionalen Ein-
zelhandelskonzeptes auch die Thematik der zahlrei-
chen Gutachten und Gegengutachten angesprochen. 
Die Stadt Viernheim kann nur in begrenztem Umfang 
die Erhebungsmethoden und verwendeten Daten-
grundlagen beurteilen. Sie begrüßt daher die Empfeh-
lung der Regionalplanung im Rahmen der Fortschrei-
bung, Methodische Anforderungen zur Vereinheit-
lichung und Vergleichbarkeit der Auswirkungsanalysen 
aufzunehmen. Es ist nach Auffassung der Stadt sogar 
eine unabdingbare Voraussetzung für die geforderte 
steuernde Überplanung und der rechtssicheren Abwä-
gung der eigentumsrechtlichen Belange.   
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2. Szenarien der Einzelhandels- und Stadtentwick-
lung 
 
Es ist für uns nicht erkennbar, welchen inhaltlichen 
Mehrwert die Szenarien im Kapitel 8 des Konzept-
Entwurfs bringen sollen. Im Einzelnen ist festzustel-
len: 

Die Szenarien „Freies Spiel der Kräfte“, „Steuerung 
mit Ausnahmen“ und „Neues Zentrum“ sind nicht nur 
planerisch – wie im Konzeptentwurf zutreffend darge-
stellt – völlig untauglich, sondern auch rechtswidrig. 
Denn das Rhein-Neckar-Zentrums und die Gewerbe-
gebiete 3 und 4 stellen bereits heute einen Zustand 
dar, der den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben 
(u.a. Beachtenspflicht der Ziele der Raumordnung (§ 4 
Abs. 1 ROG), Planungspflicht zur Vermeidung schäd-
licher Auswirkungen (§ 1 Abs. BauGB)) widerspricht. 
Eine zusätzliche Verstärkung oder Verfestigung die-
ses Zustands, wie sie mehr oder weniger Gegen- 
stand der drei Szenarien ist, kann daher keine auch 
nur dem Ansatz nach denkbare Variante darstellen. 
Eine Behandlung innerhalb des Einzelhandelskon-
zepts ist daher entbehrlich. 
 
Das Szenario „Bewahrung“ stellt als einziges eine 
grundsätzlich sinnvolle und potentiell rechtskonforme 
Entwicklungsrichtung dar. Die pauschal negative Be-
wertung dieses Szenarios ist in der Sache nicht be-
gründet. Zunächst ist festzustellen, dass die Konzent-
ration der Einzelhandelsentwicklung auf zentrale 
Versorgungsbereiche, durchaus den planerischen 
Leitbildern und gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die 
Tatsache, dass die städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen Schwierigkeiten mit sich bringen (z.B. kleintei-
lige Strukturen), trifft im Grunde auf jede Stadt zu und 
ist daher kein tragfähiges Argument gegen eine Stär-
kung der Innenstadtlagen als zentrale Versorgungsbe-

 
 
 
Die Szenarien wurden aufgenommen, um den Ent-
scheidungsträgern intern die Situation zu verdeutli-
chen. Sie waren nicht Bestandteil der Beschlussfas-
sung und werden auch in der Begründung zu den 
Eckpunkten entfallen. Insoweit wird diese Anregung 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Einschätzung der Stadt Weinheim wird nicht 
geteilt. Die städtebaulichen Rahmenbedingungen und 
lokalen Besonderheiten treffen vom Grunde her nicht 
auf jede Stadt gleich zu. Insbesondere Mittelstädte, 
ohne historische Zentren oder baulichen Charakter, mit 
geringer Kaufkraft und Lage in Verdichtungsräumen 
entwickeln zu wenig Anziehungskraft, um bestimmte 
mittelfristige Waren im mittel- und hochpreisigen Seg-
ment anzusiedeln. Die allgemeine Entwicklung im Ein-
zelhandel, der Rückgang inhabergeführter Geschäfte 
und die fortschreitende Filialisierung verringern die 
Ansiedlungsoptionen zusätzlich. Die Stadt Weinheim 
kann auf ein historisch gewachsenes Zentrum verwei-
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reiche. Die Stadt Weinheim hat in den letzten Jahren 
selbst erhebliche Anstrengungen in diesem Sinne 
unternommen und kann daher sehr gut einschätzen, 
welcher Aufwand erforderlich ist, um eine Stärkung 
der Innenstadt als Einzelhandelsstandort vorzuneh-
men. 
 
 
 
Völlig unverständlich ist die Aussage, die Schwierig-
keiten bei der Innenstadtentwicklung könnten dazu 
führen, dass „andere Standorte und Nachbarkommu-
nen [...] noch mehr an Attraktivität gewinnen [würden], 
was wiederum zu stärkeren Kaufkraftverlusten führte.“ 
Mit dieser Argumentation werden die tatsächlichen 
Verhältnisse völlig auf den Kopf gestellt. Schließlich 
verursacht die Stadt Viernheim enorme Kaufkraftab-
flüsse in anderen Kommunen, weit über ihren mittel-
zentralen Verflechtungsbereich hinaus. Angesichts 
der um ein Vielfaches zu hoch liegenden Zentralitäts-
kennziffern müssen Einbußen an anderer Stelle des 
Stadtgebiets hingenommen werden, insbesondere 
dann, wenn es zur Stärkung der eigenen Innenstadt 
dient, deren schlechter Zustand eine direkte Folge der 
jahrzehntelangen, selbst verursachten Fehlentwick-
lungen ist. Angesichts der viel zu hohen Einzelhan- 
delsausstattung müssten zur konsequenten Vermei-
dung weiterer negativer Auswirkungen zunächst die 
Spielräume für die Innenstadt gewonnen werden, in 
dem zuvor eine entsprechende Reduzierung des An-
gebots. 
 

sen, welches in der Örtlichkeit lokalisierbar ist.  
Auch die hier erwähnten Anstrengungen in Weinheim 
berücksichtigen marktwirtschaftliche Gesichtspunkte 
insoweit, dass die integrierten Standorte der Nahver-
sorgung (3Glockencenter und Grundelbachstraße) 
über eine sehr gute verkehrliche Erschließung verfü-
gen und dem allgemeinen Trend folgend ausreichend 
großflächige Verkaufsflächen zur Verfügung stellen. 
 
Diese Auffassung ist eine Aussage des Gutachtens 
von Junker & Kruse. Diese wird seitens der Stadt 
Viernheim nicht geteilt.  
 
 
 
Die geschilderten Kaufkraftabflüsse sind auf den Son-
derstandort des Rhein-Neckar-Zentrums zurückzufüh-
ren. Hierzu ist ergänzend anzumerken, dass das RNZ 
vor allem den mittel- und langfristigen Bedarf im mitt-
leren bis gehobenen Qualitäts- und Preissegment 
abdeckt. Sortimente in diesem Preissegment werden 
überwiegend von Oberzentren vorgehalten. Aufgrund 
der Nähe des Oberzentrums Mannheims ist zu vermu-
ten, dass dieser Kaufkraftabfluss sonst durch das 
Oberzentrum Mannheim abgeschöpft würde, von wel-
chem keine Stellungnahme vorliegt. 
 Die Stadt Viernheim die Einschätzung des Anre-
gungsträgers zur Innenstadt nicht vollumfänglich. Die 
Probleme der Viernheimer Innenstadt sind auch histo-
risch städtebaulich bedingt. Aufgrund der prognosti-
zierten Einwohnerzuwächse wurden Großstrukturen im 
Stadtzentrum geschaffen und Atmosphäre schaffende 
Baukultur wurde vernichtet. Die vorhandenen Geschäf-
te konzentrieren sich nur bedingt im Zentrum. Durch 
die bestehende ungünstige sehr lineare und lückenhaf-
te Aufreihung entstehen kaum die erforderlichen wirt-
schaftlichen Synergieeffekte. Gründe für den weiteren 
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Rückgang sind vielfältig, häufig Nachfolgeprobleme 
inhabergeführter Fachgeschäfte, die zunehmenden 
Filialisierung und Konzentration in einigen Branchen, 
wie z.B. im Bereich der Drogeriefachmärkte. Beste-
hende schwierige Eigentumsverhältnisse, so dass 
Leerstände teilweise am Markt nicht verfügbar sind. 
Die ungünstigen Voraussetzungen werden komplettiert 
durch eine komplizierte Erschließung über schmale 
Straßen und ein fehlendes verfügbares Flächenpoten-
tial um den wirtschaftliche Anforderungen entspre-
chende Verkaufsflächengrößen zu aktivieren.  
 

 
 
 
 
 

3. Übergeordnete Zielstellungen 
 
Aus den übergeordneten Zielstellungen geht eindeutig 
hervor, dass die Stärkung der zentralen Versorgungs-
bereiche und der Nahversorgungslagen durch eine 
quantitative und qualitative Ausweitung des Angebots 
angestrebt wird. Eine gleichzeitige Reduzierung oder 
zumindest ein „Einfrieren“ des äußerst umfassenden 
Bestands in den nicht integrierten Lagen wird hinge-
gen nicht explizit vorgesehen. Vielmehr werden Erwei-
terungsvorhaben bestehender Betriebe auch im 
Rhein-Neckar-Zentrum bzw. den Gewerbegebieten 3 
und 4 als grundsätzlich möglich, wenn auch unter dem 
Vorbehalt einer entsprechenden Prüfung, beschrieben 
(s.u.). 
Eine weitergehende Vergrößerung der Einzelhandels-
ausstattung in Viernheim ist mit Blick auf die in vielen 
Sortimenten bereits weit über ein angemessenes An-
gebot hinausgehende Ausstattung nicht hinnehmbar. 
Aus der Tabelle auf Seite 69 des Konzept-Entwurfs 
geht eindeutig hervor, dass in fast allen zentrenrele-
vanten Sortimenten die Zentralität über 2,0 liegt, bei 
für Mittelzentren idealtypischen Zielwerten von 1,0 
(kurzfristiger Bedarf) bzw. 1,2 (mittelfristiger Bedarf). 

 
 
Hiermit sind die Erweiterungsmöglichkeiten angespro-
chen die unter Würdigung der Eigentumsrechte § 14 
GG durch den Bestandsschutz gedeckt sind. In den 
Eckpunkten zur Einzelhandelsentwicklung wird für die 
Gewerbegebiete 3 und 4 sehr wohl die Neuansiedlung 
von zentrenrelevantem Einzelhandel ausgeschlossen. 
Der Vorbehalt der Prüfung schließt aus, dass damit 
eine Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbe-
reiche im Einzugsbereich erfolgt. Dies entspricht den 
regionalplanerischen Vorgaben. 
 
 
 
Die hohe Zentralität errechnet sich, wenn sämtliche 
Verkaufsflächen dem mittelzentralen Verflechtungsbe-
reich Viernheims zugeordnet werden. Nachweislich, 
dies zeigen die Erhebungen des Rhein-Neckar-
Zentrums, ist dessen Einzugsbereich jedoch größer. 
Betrachtet man den Sonderstandort des Rhein-
Neckar-Zentrums separat und bezieht nur die Ver-
kaufsflächen, die allein durch die Kaufkraft der der 
Stadt generiert werden in die Berechnung, wird eine 
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Auch wenn das Bemühen um die Stärkung der zentra-
len Versorgungsbereiche verständlich ist, dürfen der-
artige Maßnahmen nicht zu Lasten anderer Kommu-
nen gehen. Eine Ausweitung von  Einzelhandels-
angeboten muss daher im Regelfall mit einer 
gleichzeitigen Reduzierung an anderer Stelle im 
Viernheimer Stadtgebiet einhergehen. Dies muss be- 
reits in den übergeordneten Zielstellungen verankert 
sein. 
 

deutliche geringere Zentralität erreicht.  
Die Stadt Viernheim verweist hier auf die erforderliche 
Einzelfallprüfung. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zu 
5. 

4. Räumliches Leitbild 
Zunächst ist es bedauerlich und nicht nachvollziehbar, 
dass eine Umsetzung des räumlichen Leitbilds durch 
geeignete planungsrechtliche Instrumente zwar emp-
fohlen wird, aber die zwingende Notwendigkeit sowohl 
zur verbindlichen Umsetzung und Durchsetzung des 
Konzepts als auch aufgrund der kommunalen Erstpla-
nungspflicht (§ 1 Abs. 3 BauGB) nicht formuliert wird. 
Die diesbezügliche Zurückhaltung drückt sich auch in 
der Karte 18 aus, in der für den Sonderstandort 
Rhein-Neckar-Zentrum eine Überplanung als sinnvoll 
bezeichnet wird, während für die Gewerbegebiete 3 
und 4 keine Aussage zu einer möglichen Überplanung 
getroffen wird. 
Hätte man den ermittelten Status quo einer raumord-
nungs- und planungsrechtlichen Bewertung unterzo-
gen, wäre offenkundig geworden, dass das Konzept 
hinsichtlich seiner rechtswirksamen Umsetzung deut-
lich konkretere und verbindlichere Vorgaben enthalten 
muss. Geboten ist eine Setzung von Handlungspriori-
täten und Zeitschienen, aus denen sich die Dringlich-
keit der erforderlichen bauleitplanerischen Schritte 
ergibt. 
 

 
Die Stadt Viernheim verweist hier auf die Notwendig-
keit einer regionalplanerischen Gleichbehandlung im 
Planungsraum Südhessen. Im Einzugsbereich des 
Regionalplanes Südhessen hat die Stadt Viernheim 
bereits mehrfach auf vergleichbare Konstellationen 
hingewiesen. In direkter Nachbarschaft zum Oberzent-
rum Darmstadt mit ca. 155.000 Einwohnern (Rhein-
Main-Region, Landkreis Darmstadt-Dieburg) befindet 
sich das Mittelzentrum Weiterstadt (ca. 24.400 Ein-
wohner) mit einer Einzelhandelsverkaufsfläche von 
159. 250m² (Ermittlung GfK 2008, zuzüglich VK Ein-
kaufszentrum Loop5). Demgegenüber steht hier dem 
Oberzentrum Mannheim mit 327.000 Einwohnern (Re-
gion-Rhein-Neckar, Landkreis Bergstraße) das Mittel-
zentrum Viernheim (ca. 33.100 Einwohner) in unmittel-
barer Nachbarschaft mit einer Einzelhandels-
verkaufsfläche von ca. 123.000m². Das Mittelzentrum 
Weiterstadt weist diese Flächen derzeit im Zuge der 
Änderung des Flächennutzungsplanes als Sonderge-
bietsflächen aus. Nach unserem Kenntnisstand liegt 
hier keine bauplanungsrechtliche Steuerung vor. Eine 
Aufforderung zur Erstbeplanung ist nicht bekannt. 
Die Stadt Viernheim hat im Bereich „Gewerbegebiet 3 
& 4“ bereits Planungen zur Steuerung des Einzelhan-
dels eingeleitet. Die möglichen Ansätze zur Umset-
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zung und entsprechende zeitliche Abläufe sollten unter 
Würdigung der Anregung in der Begründung erörtert 
werden. 
  

Zu 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sortimentsliste 
 
Die Herleitung der Sortimentsliste ist zwar in weiten 
Teilen nachvollziehbar, nicht verständlich ist aber die 
alleinige Bezugnahme auf die Handlungsanleitung des 
Landes Hessen bzw. die Nichtbeachtung des Regio-
nalplans Südhessen bzw. des Einheitlichen Regional- 
plans Rhein-Neckar. Insbesondere ist es erforderlich, 
Abweichungen bzw. Widersprüche zwischen der 
„Viernheimer Sortimentsliste“ und den Listen der Re-
gionalpläne zu begründen. 
 
Im Einzelnen halten wir folgende Korrekturen für er-
forderlich: 
 
• Aufnahme des Sortiments Baby- und Kinderartikel 

in die Liste und Zuordnung als zentrenrelevantes 
Sortiment. 

• Begründung, weshalb Lampen, Leuchten, 
Leuchtmittel entgegen der Zuordnung in den Re-
gionalplänen nicht als zentrenrelevantes Sortiment 
geführt werden. 

• Die Sortimente Kfz- und Motorradzubehör sowie 
Reitsportartikel umfassen eine erhebliche Band-
breite von Artikeln, die teilweise aufgrund ihrer 
Transportfähigkeit und Integrationsfähigkeit 
durchaus als zentrenrelevant angesehen werden 
können, wie z.B. entsprechende Bekleidung, Pfle-
geprodukte, Schmuckgegenstände etc. Eine pau-
schale Zuordnung zu den nicht zentrenrelevanten 
Sortimenten halten wir für nicht gerechtfertigt. 

 

 
 
 
 
Die Anregung wird insoweit gefolgt, dass die Begrün-
dung entsprechend ergänzt wird. 
Die Untersuchung des Einzelhandels ermöglicht ins-
besondere auch eine modifizierte und auf die Viern-
heimer Gegebenheiten abgestimmte Sortimentsliste. 
Der Bedarf von Korrekturen wird nicht gesehen. 
 
 
 
 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, worauf diese Anregung 
beruht. In der Sortimentsliste des Einzelhandelserlas-
ses Hessen wird dieses Sortiment nicht separat ge-
führt. 
 
In die zu ergänzende Begründung sollten entspre-
chende Aussagen aufgenommen werden.   
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6. Entwicklungs- und Tabubereiche 
Zentrale Versorgungsbereiche 
Die Zielstellung, die drei, räumlich klar definierten 
zentralen Versorgungsbereiche zu sichern und das 
Angebotsspektrum ggf. zu erweitern, ist aus unserer 
Sicht nachvollziehbar. Es ist auch unstrittig, das die 
Erhaltung der Funktionsfähigkeit zentraler Versor-
gungsbereiche gewisse Entwicklungsspielräume er-
fordert. Es fehlen aber klare konzeptionelle Leitlinien. 
Für den Entwicklungsbereich Stadtzentrum wird als 
Zielstellung die Funktion eines „Grundzent-
rums/Stadtteilzentrums“ genannt, eine Konkretisierung 
dieser Zielstellung erfolgt leider nicht. Vor dem Hinter-
grund der ebenfalls als Zielstellung genannten „Stär-
kung der Versorgungsfunktion“ entsteht der Eindruck, 
dass aus Sicht des Konzepts im Stadtzentrum im 
Grunde jede Form des Einzelhandels vorstellbar ist. 
Aufgrund des in Viernheim vorhandenen, völlig über-
dimensionierten Einzelhandelsbesatzes insgesamt 
kann eine uneingeschränkte Einzelhandelsentwick-
lung, selbst innerhalb der zentralen Versorgungsbe-
reiche, allerdings nicht ohne Weiteres toleriert wer-
den. Denkbar wäre entweder eine auf die 
Funktionszuweisung als Grundzentrum angepasste 
Beschränkung des Einzelhandelsumfangs hinsichtlich 
der Sortimente und Verkaufsflächengrößen oder die 
Koppelung mit der weiteren Entwicklung außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche. Eine Ausweitung 
der Angebote in der Innenstadt muss also durch die 
Reduzierung des Angebots an anderer Stelle kom-
pensiert werden. 
Für die beiden Nahversorgungszentren wird ebenfalls 
keine Einschränkung hinsichtlich der Sortimente vor-
genommen, immerhin wird die Verkaufsflächengröße 
auf maximal 800 m², also nicht großflächige Einzel-
handelsbetriebe, vorgegeben.  

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Viernheim kann diese Befürchtungen der 
Stadt Weinheim nicht nachvollziehen - die Funktion 
als „Grund-/Stadtteilzentrum“ gibt den Rahmen vor. 
Die bislang erfolglosen Bemühungen, einen Drogerie-
fachmarkt in der Innenstadt anzusiedeln, die Tenden-
zen im Einzelhandel, wie Filialisierung und der Rück-
gang Inhabergeführter Geschäfte, die bestehenden 
Eigentumsverhältnisse/Zuschnitte der Verkaufsflä-
chen, die komplizierte verkehrliche Erschließung, die 
Kaufkraft im Gebiet lassen das dargestellte Szenario, 
dass sich in der Kernstadt eine Einzelhandelsagglo-
meration mit überregionalem Einzugsgebiet entwickelt 
sehr unrealistisch erscheinen. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Anhand der innerhalb des Konzeptentwurfs hergelei-
teten Sortimentsliste lässt sich ablesen, dass inner-
halb der zentrenrelevanten Sortimente nur ein kleiner 
Anteil auch tatsächlich nahversorgungsrelevant ist. 
Insofern stellt sich die Frage, weshalb für die Nahver-
sorgungszentren keine differenzierte Vorgabe ge-
macht wird. Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang, dass durch die Agglomeration nicht 
großflächiger Betriebe durchaus Auswirkungen ent-
stehen können, die denen großflächiger Einzelbetrie-
be entsprechen. Insgesamt ermöglichen auch die 
konzeptionellen Vorgaben für die Nahversorgungs-
zentren eine deutliche Ausweitung des Einzelhan-
delsangebots in Viernheim, womit eine weitere Inten-
sivierung der schädlichen Auswirkungen auf 
angrenzende Kommunen einhergehen kann. Letzte-
res muss unbedingt wirkungsvoll verhindert werden. 

 
Rhein-Neckar-Zentrum 
Die Abgrenzung des Ergänzungsstandorts Rhein-
Neckar-Zentrum, die sich aus der Karte 21 des Kon-
zept-Entwurfs ergibt, erlaubt in Kombination mit den 
konzeptionellen Zielsetzungen die Möglichkeit, das 
Rhein-Neckar-Zentrum massiv zu erweitern. Durch die 
Einbeziehung der gesamten Parkplatzflächen und der 
Gebäude jenseits der Robert-Schumann- Straße bzw. 
des Platzes (Kinopolis, Bauhaus) werden umfangrei-
che Flächen in den Ergänzungsstandort einbezogen, 
die bislang nicht durch zentrenrelevanten Einzelhan-
del belegt sind. Diesem Umstand kommt vor allem im 
Zusammenhang mit dem Entwicklungsgrundsatz 2, 
Ausnahme 4 (s.u.) grundlegende Bedeutung zu. 
 
Die konzeptionelle Zielstellung, das Rhein-Neckar-
Zentrum in seinem Bestand zu „sichern“ bedeutet 

 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Aufgrund der 
Struktur, der Lage und der verfügbaren Flächen wer-
den weitere Vorgaben für die Nahversorgungszentren 
nicht für notwendig erachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abgrenzung erfolgt in einer groben Karte anhand 
der ungefähren Grenzen des alten Bebauungsplanes 
und somit des Gesamtobjekts. Es entspricht dem kriti-
schen Grundgedanken hierin das Streben nach einer 
flächenhaften Erweiterung zu sehen. Die Grundsätze 
in den Eckpunkten widersprechen dieser Vermutung 
jedoch eindeutig. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und in die 
Abwägung eingestellt. Das RNZ besitzt im Rahmen 
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zunächst die Aufrechterhaltung einer Fehlentwicklung, 
die entgegen der Vorgaben aus der Raumordnung 
und dem BauGB und zu Lasten der angrenzenden 
Kommunen entstanden ist. Das Rhein-Neckar-
Zentrum widerspricht dem Integrationsgebot, dem Be- 
einträchtigungsverbot sowie dem Kongruenzgebot, 
wie sie sowohl im Regionalplan Südhessen als auch 
im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar niederge-
legt sind. Aufgrund der absolut außergewöhnlich ho-
hen Ausstattung mit insbesondere zentrenrelevanten 
Sortimenten entstehen schädliche Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche (z.B. auch dem Stadt-
zentrum in Viernheim, wie im Entwurf des Einzelhan-
delskonzepts mehrfach dargelegt), sodass eine pla-
nungsrechtliche Steuerung, in Abstimmung mit den 
betroffenen Nachbarkommunen unabhängig von künf-
tigen Entwicklungen obligatorisch ist. 
 
 
Aufgrund dieser massiven Verstöße gegen die maß-
geblichen Rechtsvorschriften und zur perspektivi-
schen Annäherung an eine regional ausgewogene 
Versorgungsstruktur, die dem in der Regionalplanung 
dargelegten Funktionszuweisungen für die zentralen 
Orte entspricht, kann als Zielstellung eines Einzelhan-
delskonzepts eigentlich nur eine Reduzierung des 
Bestands in Frage kommen. Dabei steht außer Frage, 
dass die behördlicherseits erzwungene Schließung 
bestehender, genehmigter Betriebe ausscheidet. Es 
besteht aber die Möglichkeit und Notwendigkeit, weg-
fallende Nutzungen nicht durch neue zentrenrele- 
vante Angebote zu ersetzen. 
 
Der Konzept-Entwurf sieht lediglich vor, dass grund-
sätzlich „keine Verkaufsflächenerweiterungen von 
Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Kernsortimenten stattfinden“ sollten. Der Ersatz weg-

seiner Genehmigungen einen Bestandsschutz. Nach 
der gängigen Rechtsauffassung ist auch bei einer 
Überplanung das Gewicht der öffentlichen Steue-
rungsbelange der Raumplanung nicht so hoch zu ge-
wichten, dass eine Reduzierung auf den reinen Be-
standsschutz rechtssicher haltbar wäre. Im Rahmen 
der Abwägung zum Bebauungsplan würde ein voll-
ständiger Ausschluss wahrscheinlich in einen erweiter-
ten Bestandsschutz zu ändern sein.  
 
Die Auffassung des Gutachters zur direkten Konkur-
renz zum Zentrum wird seitens der Stadt nur bedingt 
geteilt. Da die Sortimente im Preissegment nicht über-
einstimmen. 
 Mittelfristiger Bedarf ist allerdings zentrenrelevant und 
insoweit könnte durch den in den Eckpunkten empfoh-
lenen Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente in den 
Gebieten GE 3 & 4 die Zentralität in diesem Bereich 
gesenkt werden.  
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genomen. Wie 
bereits erwähnt, erfolgt die Beratung der Stadt Viern-
heim bei Anfragen zum Bestand in den Bereichen GE 
3 & 4 entsprechend dem Entwurf der Eckpunkte. Ein 
Einfluss auf bestehende Genehmigungen besteht 
nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung wird nicht geteilt, das Konzept be-
wegt sich in einem rechtlich haltbaren Rahmen. 
Einfluss auf bestehende Genehmigungen besteht 
nicht. Unter den Bestandschutz fällt, dass die Bewirt-
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fallender Betriebe durch neue wird für das Rhein-
Neckar- Zentrum, im Gegensatz zu den Gewerbege-
bieten 3 und 4, nicht ausgeschlossen, sondern durch 
einen Verweis auf die formulierten Grundsätze für die 
Einzelhandelsentwicklung explizit zugelassen. Damit 
wird einer Fortführung und Verstärkung der bisherigen 
rechtswidrigen Fehlentwicklungen Vorschub geleistet. 
Neben möglichen Erweiterungen im Rhein-Neckar-
Zentrum sollen auch in den zentralen Versorgungsbe-
reichen sowie den Nahversorgungsstandorten weitere 
Ansiedlungen von Einzelhandelsbetrieben mit zen-
tren- relevanten Sortimenten möglich sein. Insgesamt 
legt das Einzelhandelskonzept damit die Grundlage 
für eine weitere Ausweitung des zentrenrelevanten 
Einzelhandels an nicht integrierten Standorten in 
Viernheim. 
 

schaftung des RNZ, d.h. die übliche Fluktuation und 
ein Mieterwechsel in Abständen von 5 – 10 Jahren zu 
managen sein muss. 
 
 
 
 
 
 
 
Der subjektiven Einschätzung des Anregungsträgers 
kann nicht gefolgt werden. Einer weiteren Ausweitung 
zentrenrelevanter Sortimente insbesondere mit regio-
nalplanerisch relevanten überregionalen Auswirkungen 
wird kein Vorschub geleistet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewerbegebiete 3 und 4 
 
Auch die Abgrenzung der Ergänzungsstandorte Ge-
werbegebiete 3 und 4 ist umfassender, als es ange-
sichts des bereits vorhandenen, üppigen Bestands an 
Einzelhandelsbetrieben, gerechtfertigt ist. Es drängt 
sich der Eindruck auf, dass bewusst Flächen für wei-
tere potentielle Ansiedlungen konzeptionell vorgehal-
ten werden sollen, obwohl es dafür weder planerisch 
noch rechtlich eine Rechtfertigung gibt. 
Im Gewerbegebiet 3 werden insbesondere die bislang 
nicht durch Einzelhandelsbetriebe genutzten Flächen 
zwischen OEG und Heidelberger Straße sowie die 
Standorte der Unternehmen Auto Hoock und Busch 
GmbH, in den Ergänzungsstandort einbezogen, ob-
wohl sie sich jeweils in Randlage befinden und damit 
ohne Weiteres ausgespart werden könnten. Im Ge-
werbegebiet 4 sind zumindest die Flächen des Unter-
nehmens Auto Haas sowie des Gevierts Zeppen-

 
 
Die Vermutung der Stadt Weinheim kann hier nicht 
bestätigt werden. Die Abgrenzung des Gutachters ba-
siert auf den kartenhaften Darstellungen des Regio-
nalplanes zum Einzelhandel (Bestands und Ergän-
zungsstandort). 
 
 
 
Im Gewerbegebiet 4, welches hier wahrscheinlich ge-
meint ist, befinden sich nicht zentrenrelevante Waren-
gruppen - Möbel, Autozubehör, Tierzubehör, Erotikarti-
kel und Matratzen alles Angebote, welche auch in der 
Stadt Weinheim gut erreichbar an einer Hauptver-
kehrsstraße der B3 und in Fachmarktzentren verortet 
sind. Weiterhin befinden sich hier die Vertreter der 
einschlägigen Lebensmittelfachmärkte der Anbieter 
Lidl, Edeka, und Aldi. Sie betreiben jeweils den einen 
Markt für den Einzugsbereich Viernheim an diesem 

 



Stadt Viernheim – Einzelhandelskonzept/ Eckpunkte zur Einzelhandelsentwicklung der Stadt Viernheim / Offenlage  
& Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB ANLAGE I 
 

Seite 67 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
 
 
 

Zu 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weg/Heidelberger Straße/Wallstadter Straße ohne 
nachvollziehbare Begründung dem Ergänzungsstand-
ort zugeordnet worden. Auch im Bereich Ladenburger 
Straße/Schwetzinger Straße wurde die Abgrenzung 
recht großzügig gewählt. 
 
Die Gewerbegebiete 3 und 4 sollen künftig als „funkti-
onale Ergänzungsstandorte der zentralen Versor-
gungsbereiche ausschließlich für Einzelhandelsbe-
triebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten“ 
fungieren. Zunächst ist positiv hervorzuheben, dass 
hier Erweiterungen und Neuansiedlungen von zen-
trenrelevanten Einzelhandelsbetrieben nicht mehr 
stattfinden sollen. 
Die Zielstellung, in den Gewerbegebieten 3 und 4 
auch künftig eine Konzentration von Einzelhandelsbe-
trieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten vor-
zunehmen, läuft allerdings auf eine stetige Auswei-
tung des Einzelhandelsangebots in Viernheim hinaus. 
Das gilt umso mehr, als die Umgrenzung der Ergän-
zungsstandorte noch erhebliche Flächenpotentiale 
beinhalten. 
Als Begründung für diese Zielstellung wird angege-
ben, damit würde eine weitere „Zersiedelung“ des 
Stadtgebietes verhindert und Synergieeffekte gene-
riert, die auch Betriebe mit nicht-zentrenrelevanten 
Kernsortimenten aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
bräuchten. Diese Begründung ist nicht stichhaltig. 
Eine Zersiedelung ist umso wahrscheinlicher, umso 
mehr Flächen für die Ansiedlung von Einzelhandels-
betrieben zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem 
Grund wäre es die Aufgabe des Einzelhandelskon-
zepts bzw. der sonstigen städtebaulichen Planung 
und Steuerung, die Spielräume möglichst eng zu fas-
sen. 
Unstrittig ist, dass durch die Ansiedlung mehrerer Ein-
zelhandelsbetriebe an einem Standort Synergieeffekte 

Standort. Die Abgrenzung entspricht dem im Kartenteil 
des Regionalplanes dargestellten Ergänzungsstandort. 
Es werden somit nachweislich keine expansiven Ziele 
verfolgt. 
 
 
Zustimmende Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Wie be-
reits betont beruht die Abgrenzung auf der Darstellung 
des Regionalplanes Südhessen. Erhebliche Flächen-
potentiale werden nicht gesehen. 
Die Gefahr der hier geschilderten Zersiedlung lässt 
sich aufgrund des kompakten Siedlungskörpers und 
der Lage der beiden Ergänzungsbereiche nicht nach-
vollziehen. Auch wenn die Begründung des Gutach-
tens Junker & Kruse der Anregungsträgerin nicht 
schlüssig erscheint, ergibt diese Sinn, wenn man nicht 
von einer stetigen Ausweitung sondern notwendigen 
Flächenpotentialen für die Umstrukturierungen/ An-
passungen des baulichen Bestandes ausgeht. Die 
bestehenden Immobilien haben  teilweise erheblichen 
Sanierungsbedarf, die Infrastruktur insbesondere die 
für den ruhenden Verkehr ist nicht angemessen.  
Die Stadt Viernheim verweist diesbezüglich ergänzend 
auf die aktuelle planungsrechtliche Situation. Die als 
Gewerbegebiet 3 & 4 benannten Bereiche werden in 
den Eckpunkten als Ergänzungsstandorte für nicht 
zentrenrelevanten Einzelhandel beschrieben. Für das 
Gewerbegebiet 4 entspricht dies der Darstellung im 
Regionalplan (Kartenteil). Für das Gewerbegebiet 3 
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entstehen können. Hierbei sind insbesondere die grö-
ßere Anziehungskraft durch die räumliche Nähe un-
terschiedlicher Angebote zu nennen sowie die Mög-
lichkeit der gemeinsamen Nutzung von z.B. 
Werbepylonen und Parkplätzen, wie dies beispiels-
weise bei Fachmarktzentren üblich ist. Die bestehen-
de Agglomeration der einzelnen Betriebe in den Ge-
werbegebieten 3 und 4 ist vom Umfang her bereits 
heute mehr als ausreichend, um eine für ein Mittel-
zentrum übliche Anziehungskraft zu entfalten. Inso-
fern wird das im Konzept-Entwurf angesprochene 
betriebswirtschaftliche Erfordernis der weitergehen-
den Konzentration nicht gesehen. Synergieeffekte 
durch gemeinsame Betriebseinrichtungen etc. sind 
unabhängig von der Verkaufsflächengröße und im 
Übrigen schon bisher kaum vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu befürchten sind aber negative Synergieeffekte 
dergestalt, dass sich die Kombination des Rhein-
Neckar-Zentrums (derzeit 55.000 m² VK), das gemäß 
Konzept-Entwurf auch weiterhin zentrenrelevanten 
Einzelhandel beherbergen soll und der Gewerbege-
biete 3 und 4 (derzeit 44.000 m² VK) mit zentrenrele-
vanten Einzelhandelsbetrieben im Bestand und per-
spektivisch nicht zentrenrelevanten Betrieben, aber 
umfangreichen Randsortimenten, zu einer noch grö-
ßeren Einzelhandelsagglomeration entwickelt, die sich 
noch schädlicher auf andere zentrale Versorgungsbe-

entspricht dies der Darstellung des Bebauungsplanes 
als Sondergebiet großflächiger Einzelhandel in etwa 
3/4 der Fläche und dem damit verbundenen Vertrau-
ensschutz für den Eigentümer. Die Bezeichnung „Ge-
werbegebiet“ entspricht nicht dem geltenden Pla-
nungsrecht. Es handelt sich nicht um einen 
Altbebauungsplan, in welchem aufgrund der Anwen-
dung der alten BauNVO großflächiger Einzelhandel 
zuzulassen ist, sondern um Sondergebiete. Der Be-
reich westlich der Bürgermeister-Neff-Straße ist durch 
die Nichtigkeit des Bebauungsplanes planungsrecht-
lich als 34er Bereich zu bewerten. Es erscheint schwer 
nachvollziehbar, dass am Ergänzungsstandort und im 
rechtskräftigen Sondergebiet der pauschale Aus-
schluss von Einzelhandel, ein massiver Eingriff in die 
Eigentumsbelange durch das Gewicht der öffentlichen 
Steuerungsbelange im Sinne der Raumordnung ge-
rechtfertigt wird. Im Rahmen der Abwägung zum Be-
bauungsplan würde ein vollständiger Ausschluss 
wahrscheinlich in einen erweiterten Bestandsschutz zu 
ändern sein.  
Wie bereits erwähnt lassen sich auch in der Ansied-
lungsstruktur des Einzelhandels in Weinheim die be-
triebswirtschaftlichen Erfordernisse ablesen. Die Be-
denken der Stadt Weinheim können daher nicht 
nachvollzogen werden. 
Nach der Auffassung der Stadt Viernheim ist es nicht 
zielführend, die reinen Gesamtverkaufsflächen zu be-
trachten. Vielmehr muss entsprechend der regional-
planerischen Zielvorgaben die Großflächigkeit der Ver-
kaufsfläche und die Art des Sortiments untersucht 
werden, d.h. in welchem Umfang werden an den 
Standorten die regionalplanerisch kritischen zentrenre-
levanten Sortimente angeboten.  
Am Beispiel des offiziell als „Gewerbegebiet 3“ be-
zeichneten Gebietes in der westlichen Heidelberger 
Straße und der differenzierten Darstellung der Ver-
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reiche in Viernheim und den benachbarten Gemein-
den auswirkt. Der Vorschlag im Konzept-Entwurf, die 
Gewerbegebiete 3 und 4 „als Standort für die Waren-
gruppe Möbel und Einrichtungszubehör zu profilieren“ 
deutet genau in diese Richtung, denn gerade Möbel-
häuser sind für ihr umfassendes zentrenrelevantes 
Randsortiment bekannt, das sich aufgrund der großen 
Verkaufsflächen in der Regel auch nur sehr schwer 
kontrollieren lässt. 
 

kaufsflächen erfolgt dies nachfolgend unter Berück-
sichtigung der seit 2013 erfolgten Veränderungen. Im 
Bereich der Großflächigkeit überwiegen hier nicht-
zentrenrelevante Warengruppen wie Möbel und Bau-
marktsortimente, welche in dieser nicht-integrierten 
Lage und verkehrsgünstigen Erreichbarkeit aus städ-
tebaulicher Sicht ihren richtigen Standort haben. Groß-
flächig ist weiterhin der Elektrofachmarkt. Für dieses 
Sortiment wird bei einem hohen Anteil an der sog. 
„weißen Ware“ (sperrige Güter) ebenfalls ein Standort 
außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche akzep-
tiert. Der Stadt Viernheim ist kein Mittelzentrum be-
kannt, in welchem die Ansiedlung eines derartigen 
Marktes im zentralen gewachsenen Versorgungsbe-
reich gelang. In Mittelzentrum Weinheim befindet sich 
der gleiche Fachmarkt z.B. im Fachmarktzentrum 
„ehemaliger Güterbahnhof“ in Agglomeration mit einem 
Bau- und Gartenfachmarkt, einem Möbelmarkt, Betten- 
und Matratzenfachmarkt und einem Zoomarkt.  
Die im Gutachten aufgeführten Sortimente Bekleidung 
und Schuhe beschränken sich insgesamt auf 3 nicht 
großflächige Anbieter. Der Bereich Sport und Freizeit 
wird nicht mehr abgedeckt. Mit der Verlagerung des 
Edeka-Marktes hat sich die Fläche der  nahversor-
gungs- und zentrenprägende Warengruppe Nahrungs- 
und Genussmittel auf ca. 860m² reduziert. Bei dem 
Anbieter handelt es sich um einen Spezialisten - einen 
Biofachmarkt, welcher gezielt aufgesucht wird. Eine 
direkte Konkurrenz zu den Nahversorgungsmärkten 
vor Ort wird daher ausgeschlossen.  
Die seitens der Anregungsträgerin befürchtete aus-
ufernde Entwicklung zentrenrelevanter Randsortimente  
ist nicht erkennbar.  
 

 
 
 

7. Grundsätze („Die Viernheimer Systematik“) 
 
Vorab ist festzustellen, dass die Beurteilung der 

 
 
Die Behandlung der regionalplanerischen Grundsätze 
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Grundsätze anhand des LEP Hessen und der Hand-
lungsanleitung für großflächige Einzelhandelsvorha-
ben nicht ausreichend ist. Selbstverständlich sind 
auch die Ziele des Regionalplans Südhessen sowie 
des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar zu 
beachten, und die Konformität der Grundsätze mit 
diesen Zielen der Raumordnung ist nachzuweisen. 
 
 
Grundsatz 2 
Der Grundsatz wird von unserer Seite begrüßt. Aller-
dings sind die vier zugehörigen Ausnahmen teilweise 
zu ungenau formuliert, sodass der Grundsatz deutli-
cher als erforderlich und vertretbar unterlaufen wer-
den kann. Die Ausnahme 4 ist aus unserer Sicht nicht 
akzeptabel, weil sie zu einer Ausweitung des zentren-
relevanten Angebots im Rhein-Neckar- Zentrum und 
insgesamt zu einer Vergrößerung des Einzelhandels-
bestandes in Viernheim führt. 
 
Zunächst wird davon ausgegangen, dass die Formu-
lierung in Ausnahme 1: „Es bestehen Ansiedlungsper-
spektiven für Verkaufsstätten“ gleich zu setzen ist mit 
der Formulierung aus Ausnahme 3: „Ausnahmsweise 
können [...] zugelassen werden.“ Eine Vereinheitli-
chung der Wortwahl oder, wenn dies beabsichtigt ist, 
eine deutlichere Herausstellung der Unterschiede, 
würde die Verständlichkeit erleichtern. 
 
In der Begründung wird nicht erläutert, welchen Hin-
tergrund die im Detail unterschiedliche, inhaltliche 
Ausgestaltung der Ausnahmen 1 und 3 hat. Nach un-
serem Verständnis geht es in beiden Fällen um die 
Zulassung von nicht großflächigen, aber ggf. zentren-
relevanten Sortimenten im Zusammenhang mit produ-
zierenden, weiterverarbeitenden oder vertreibenden 
Betrieben. Weshalb in einem Fall (Ausnahme 1) ein 

wird in der Begründung ergänzt. 
Das vom Büro Junker & Kruse vorgelegte Gutachten 
(Anlage: Fortschreibung Einzelhandelskonzept Sep-
tember 2016: Bericht Büro Junker & Kruse) bildet eine 
wesentliche Planungsgrundlage für die Ausformulie-
rung der zu ergänzenden Begründung der vorliegen-
den Eckpunkte bildet. Die verbindliche Formulierung 
der Grundsätze ergibt sich aus den als Entwurf be-
schlossenen Eckpunkten.  
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. Die 
Ausnahme 4 verweist auf eine Einzelfallprüfung und 
Regelungen durch einen Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung bezieht sich auf den Konzeptentwurf 
(Junker & Kruse) S.122/123. Inhaltlich sind hier zwei 
unterschiedliche Tatbestände beschrieben, wie auch 
aus der Erläuterung auf der Seite 123 eindeutig her-
vorgeht: 
In Gewerbe- und Industriegebieten ist die Ansiedlung 
und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit zen-
trenrelevanten Hauptsortimenten unabhängig von der 
Größenordnung generell auszuschließen. Ausnahmen 
bilden hier lediglich das sogenannte „Handwerker-
privileg“ (Ausnahme 1) bzw. der sogenannte „Fab-
rikverkauf“ (Ausnahme 3), der in Verbindung mit Pro-
duktions- bzw. Vertriebsstandorten eine Rolle spielen 
kann. 
In der gängigen Rechtsprechung werden die Ausnah-
men 1 und 3 weitgehend unter dem Begriff „Annex-
handel“ zusammengefasst. Auch in den Eckpunkten 
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betrieblicher Zusammenhang, im anderen Fall (Aus-
nahme 3) eine räumliche Zuordnung zum Fabrikstand- 
ort/Vertriebsstandort gefordert ist, erschließt sich 
nicht. Nachvollziehbar ist eine solche Ausnahmerege-
lung, wenn im betrieblichen Zusammenhang auch ein 
Verkauf von Produkten stattfindet, übrigens sowohl im 
GE als auch im GI. Löst sich die Verkaufsstelle von  
dem zugehörigen Gewerbebetrieb und wird damit zu 
einem eigenständigen Einzelhandelsbetrieb, gibt es 
keinen Grund mehr, von den Anforderungen abzuwei-
chen, die für alle anderen Einzelhandelsbetriebe auch 
gelten. Insofern sollte die Regelung vereinheitlicht und 
auf den reinen Annexhandel (betrieblicher Zusam-
menhang) beschränkt werden. 
Des Weiteren wird die Zulassung eines privilegierten 
Verkaufs von Produkten im Zusammenhang mit einem 
Vertriebsstandort als problematisch angesehen. Denn 
während der Annexhandel eines produzierenden oder 
weiterverarbeitenden Betriebs (z.B. Handwerker) ein-
deutig eine Hauptnutzung in sich trägt, die nur mittel-
bar mit dem angehängten Einzelhandel in Verbindung 
steht, können zwischen einer ohnehin bestehenden 
Vertriebstätigkeit und dem Einzelhandel unmittelbare 
Wechselwirkungen bestehen. So kann durch Gestal-
tung des Vertriebsprogramms die Palette der für den 
Vor-Ort-Verkauf zulässigen Produkte direkt mitgestal-
tet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die 
Vertriebsformen z.B. Großhandel und Einzelhandel, 
vermischen und damit der Umfang des Einzelhandels 
nicht mehr erkennbar ist. 
 
Ausnahme 2 muss klarstellend auf integrierte Standor-
te innerhalb von Wohn- oder Mischgebieten be-
schränkt werden. Weiterhin ist klarzustellen, dass die 
Anforderung der ausschließlichen Nah- bzw. Gebiets-
versorgung unter Beachtung bereits bestehender Ein-
zelhandelsbetriebe zu erfolgen hat. 

zur Einzelhandelsentwicklung (Baustein 4/Grundsätze 
der räumlichen Entwicklung) wird die Differenzierung 
aus dem Gutachten Junker & Kruse nicht aufgenom-
men. In der Begründung der Eckpunkte und den 
Grundsätzen sollten eine Vereinheitlichung auf die 
rechtskonforme Bezeichnung „Annexhandel“ und des-
sen Beschreibung erfolgen. 
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Ausnahme 4 lässt entgegen der Grundsatzregeln 
auch weiterhin die Ansiedlung von zentrenrelevanten 
Einzelhandelsbetrieben im Rhein-Neckar-Zentrum zu. 
Dafür sind zwar drei Voraussetzungen kumulativ zu 
erfüllen, dennoch bestehen von unserer Seite erhebli-
che Bedenken gegen diese Ausnahme. Die Voraus-
setzung, dass es sich bei der Ansiedlung um die Ver-
lagerung eines bereits in Viernheim ansässigen 
Betriebs handeln muss, ändert nichts daran, dass es 
zu einer Angebotsausweitung im Rhein-Neckar-
Zentrum kommt und damit die bestehende Fehlent-
wicklung weiter verstärkt und verfestigt wird. Die An-
forderung, dass an dem Altstandort des verlagerten 
Betriebs keine Nachnutzung mit zentrenrelevanten 
Sortimenten erfolgen soll, verhindert nicht, dass der 
Einzelhandelsbesatz in Viernheim insgesamt weiter 
zunimmt. Zudem können umfangreiche zentrenrele-
vante Randsortimente am Altstandort entstehen, die 
dann zusätzlich zu dem verlagerten zentrenrelevanten 
Einzelhandelsbetrieb bestehen. Zutreffenderweise 
wird in der Begründung  zu Grundsatz 2 auf die mögli-
che Gefährdung zentraler Versorgungsbereiche durch 
zentrenrelevante Randsortimente hingewiesen. Als 
drittes Kriterium ist der Nachweis zu erbringen, dass 
sich durch die Umsiedlung keine negativen Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche ergeben. 
Die Wirkungsweise dieses Kriteriums wird durch die 
große Masse im Bestand des Rhein-Neckar-Zentrums 
erheblich eingeschränkt, wie sich am Beispiel des 
Sortiments Bekleidung deutlich zeigt. Würde ein Ein-
zelhandelsbetrieb mit dem Sortiment Bekleidung auf 
einer Verkaufsfläche von 2.000 m² in das Rhein-
Neckar-Zentrum verlagert, würde sich innerhalb des 
Zentrums die Verkaufsfläche für Bekleidung (derzeit 
35.000 m²) um weniger als 6 % erhöhen. Diese relativ 
betrachtet recht kleine Ausweitung würde sich kaum in 

 
 
Die Eckpunkte formulieren so, dass in einem solchen 
Fall keine Auswirkungen zu erwarten wären, da sich im 
Bestand an der Gesamtverkaufsfläche keine Verände-
rung ergibt. Daher wird dies in den Eckpunkten als 
begünstigender Tatbestand aufgeführt.  
Festzustellen ist allerdings, dass genehmigte zentren-
relevante Verkaufsflächensortimente, die für eine Ver-
lagerung in Frage kämen, nur in begrenztem Umfang 
vorhanden sind. Eine realistische Fallkonstellation ist 
schwer zu entwickeln. Im Falle des Eintretens würde 
diese Erwägung jedoch auch durch ein Verträglich-
keitsgutachten untersucht und als begünstigend er-
kannt, soweit es gelingt eine Übernahme der Be-
standsgenehmigung nachhaltig auszuschließen.  
Den seitens der Stadt Weinheim angesprochenen Ein-
zelhandelsbetrieb von 2000m² mit dem Sortiment Be-
kleidung gibt es im GE3 oder 4 nicht. 
Es wird daher empfohlen, die Anregung insofern zu 
berücksichtigen, dass diese Option aus den Eckpunk-
ten gestrichen wird. 
.  
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Form schädlicher Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche rechnerisch nachweisen lassen. Da 
bei der Verlagerung mehrerer Betriebe in das Rhein-
Neckar- Zentrum keine kumulative Betrachtung vor-
gesehen ist, kann sukzessive eine erhebliche Vergrö-
ßerung des zentrenrelevanten Angebots im Rhein-
Neckar-Zentrum erfolgen, ohne dass gegen die Inhal-
te des Einzelhandelskonzepts verstoßen würde. In 
diesem Punkt widerspricht der vorliegende Konzept-
Entwurf nicht nur der planerischen Vernunft, sondern 
auch sämtlichen Vorgaben aus dem Raumordnungs- 
und Planungsrecht. 
 
Grundsatz 3 
Der Grundsatz wird befürwortet, allerdings halten wir 
den räumlichen Umfang der Ergänzungs- und Son-
derstandorte für überzogen (s.o.). Darüber hinaus ist 
es nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel, dass 
im Entwurf des Einzelhandelkonzepts selbst mit der 
Prüfung der Potentialfläche 2 (Kap. 13) eine diesem 
Grundsatz widersprechende Ansiedlung diskutiert 
wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Zur Abgrenzung s.o. 
 
 
 
Die Potentialflächen sind bereits anderweitig beplant. 
Sie werden in den Eckpunkten nicht thematisiert. 

 
 

Zu 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Wie dargelegt wurde, ist der vorliegende Konzeptent-
wurf auf eine weitergehende Ausweitung sowohl der 
zentrenrelevanten als auch der nicht zentrenrelevan-
ten Einzelhandelsausstattung in Viernheim ausgerich-
tet. Der derzeitige Bestand in Viernheim, insbesonde-
re das Rhein-Neckar-Zentrum sowie die Betriebe in 
den Gewerbegebieten 3 und 4, stehen allerdings ein-
deutig im Widerspruch zu den Zielen der Regionalpla-
nung. Schon die Beibehaltung des derzeitigen Zu-
stands ohne jedwede planungsrechtliche Steuerung, 
noch mehr aber die in dem Konzept angelegte, konti-

 
 
Der Feststellung des Anregungsträgers „zu einer im 
Konzept angelegten kontinuierlichen Ausweitung der 
Einzelhandelsausstattung“ kann nicht gefolgt werden. 
Die Eckpunkte formulieren eindeutig den Grundsatz 
des Ausschlusses von zentrenrelevantem Einzelhan-
del für bestimmte Gebiete. Die Ansiedlung und Erhal-
tung nicht zentrenrelevanter Sortimente an Ergän-
zungsstandorten steht, unter Berücksichtigung des 
Kongruenzgebotes im Einklang mit den Vorgaben des 
Regionalplans. Zutreffend ist, dass nur über eine Bau-
leitplanung der die in den Eckpunkten formulierten 
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nuierliche Ausweitung des Einzelhandelsangebots, 
stehen eindeutig im Widerspruch zu den gesetzlichen 
Verpflichtungen aus dem Raumordnungs- und Pla-
nungsrecht, denen die Stadt Viernheim - wie jede an-
dere Gemeinde auch - unterliegt. 
 
Unabhängig von einem Konzept für die zukünftige 
Entwicklung des Einzelhandels in Viernheim hätten 
schon längst die notwendigen planungsrechtlichen 
Schritte zur allgemeinverbindlichen Steuerung in den 
Bestandsgebieten eingeleitet werden müssen. Die 
Aufstellung von Bebauungsplänen, die notwendig sind 
um weitere schädliche Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche zu verhindern, ist eine Pflicht-
aufgabe der Gemeinde (BVerwG U. v. 17.09.2003 – 4 
C 14/01), die völlig unabhängig von dem Vorliegen 
eines Einzelhandelskonzeptes besteht und der bei 
Bedarf auch durch ein kommunalaufsichtlichtes Ein-
schreiten nachgekommen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Bezug auf das Einzelhandelskonzept ist festzuhal-
ten, dass die Grundlage der weiteren Entwicklung nur 
eine sukzessive Korrektur der bisherigen Fehlentwick-
lungen sein kann. Eine Stärkung der erheblich ge-
schädigten zentralen Versorgungsbereiche von Viern-

Ziele wie der Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente 
und die Reglementierung der Randsortimente umge-
setzt werden kann. 
 
 
 
In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts ist bisher nicht abschließend geklärt, unter wel-
chen bundesrechtlichen Voraussetzungen sich das 
gemeindliche Planungsermessen zu einer (nach Maß-
gabe des Landesrechts durchsetzbaren) Planungs-
pflicht verdichtet. 
Das angeführte Urteil aus dem Jahr 2003 beschäftigt 
sich mit einer regionalplanerisch als Grundzentrum 
ausgewiesenen Kommune, in welcher sich ein "Ge-
werbepark" zu einem "großen Einkaufszentrum" mit 
einer Verkaufsfläche von 120.000 qm (1996) entwi-
ckelte. Die benachbarten Städte (Mittelzentren) mach-
ten eine erhebliche Beeinträchtigung geltend, da die 
Ansiedlung von weiteren 30.000 qm in Form von 2 SB 
Warenhäusern und einer Verkaufshalle in Planung 
war. Der eingetretene Verdrängungswettbewerb sei 
mit einem deutlichen Kaufkraftabfluss aus den Nach-
barstädten in den "Gewerbepark" verbunden gewesen.
Die Stadt Viernheim sieht in beiden Fällen nur eine 
bedingte Vergleichbarkeit. Ohne Einzelhandelskonzept 
ist eine differenzierende Beplanung, d.h. der Aus-
schluss nur zentrenrelevanten Einzelhandels nicht 
rechtssicher begründbar. Ein pauschaler Ausschluss, 
z.B. um Gewerbeflächen zu sichern aufgrund man-
gelnder Entwicklungsfähigkeit – angreifbar. 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen.  
Wie bereits erläutert, geht die Stadt Viernheim nicht 
davon aus, dass der zentrale Versorgungsbereich der 
Stadt Viernheim bei der Orientierung „Grund-/ und 
Nahversorgungszentrum“ einen überregionale Aus-
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heim, insbesondere des Stadtzentrums, darf nicht zu 
Einschränkungen in anderen Städten, z.B. Weinheim, 
führen. Konzeptionelle Grundlage muss daher ein 
„Einfrieren“ des Bestands sein (keine Erweiterung, 
keine Neuansiedlung). Entwicklungen in den zentralen 
Versorgungsbereichen sind durch eine entsprechende 
Reduzierung des Angebots an anderer Stelle zu kom-
pensieren. Das muss jedenfalls für alle Sortimente 
gelten, für die eine Ausstattung mit einer Zentralität 
von über 1,0 (kurzfristiger und langfristiger Bedarf) 
bzw. 1,2 (mittelfristiger Bedarf) vorliegt. Diese idealty-
pische Zielzentralität (Konzept-Entwurf S. 73) muss 
die konzeptionelle Richtschnur eines überarbeiteten 
Einzelhandelskonzepts werden. 
 
Neben der planungsrechtlichen und konzeptionellen 
Steuerung ist es weiterhin erforderlich, auch auf der 
Ebene des konkreten, bauordnungsrechtlichen Voll-
zugs weitere Fehlentwicklungen konsequent zu ver-
hindern. So ist bei der Verlagerung von Betrieben die 
Rückgabe der Baugenehmigung für den Altstandort 
einzufordern, weil andernfalls ggf. schädliche Nach-
folgenutzungen nicht verhindert werden können. Eine 
rein vertragliche Regelung, wie sie z.B. bei der Verla-
gerung des Lebensmittelmarktes von dem Standort im 
Scheck-In-Center an die Heidelberger Straße vorge-
nommen wurde, ist, wie wir bereits zum damaligen 
Zeitpunkt dargestellt hatten, nicht ausreichend. 
 
Die Stadt Weinheim hat bereits in der Vergangenheit 
mehrfach auf das akut bestehende Regelungsbedürf-
nis hingewiesen. Auch weiterhin werden wir uns zum 
Schutz unserer zentralen Versorgungsbereiche gegen 
jedwede Entwicklung wenden, die sich potentiell 
schädlich auswirken kann. Zur Wahrung unserer 
Rechte schließen wir ausdrücklich auch rechtliche 
Schritte nicht aus. 

strahlung erlangt. 
 
 
 
 
 
 
Die Auffassung wird nur bedingt geteilt. Diese Werte 
können nur bei einer gesonderten Bewertung der Ver-
kaufsflächen des Rhein-Neckar-Zentrums erreicht 
werden. 
 
 
 
 
Bezüglich des kritisch zu bewertenden Bestandes 
weist auch der Landkreis Bergstraße auf den der Stadt 
Viernheim bekannten, aber in den Argumentationen 
der Stadt Weinheim stets verdrängten Rechtstatbe-
stand hin, dass die Einzelhandelsnutzung von Betrie-
ben die über eine baurechtliche Genehmigung verfü-
gen, diese Genehmigung auch nach Überplanung 
durch einen Bebauungsplan nicht verlieren. Die Rück-
gabe einer im Rahmen einer Baugenehmigung ge-
nehmigten Nutzung kann nur mit dem Eigentümer der 
Immobilie verhandelt werden. Die in der Örtlichkeit 
anzutreffende Konstellation ist allerdings häufig das 
Mietverhältnis mit dem Nutzer. 
 
Kenntnisnahme, es bleibt der Stadt Weinheim unbe-
nommen Ihre Rechte zu waren. 
Ergänzend wird folgendes angemerkt: Im Rahmen der 
letzten Bauleitplanung der Stadt Weinheim zum Nah-
versorgungszentrum „Nr. 1/03-15 „Nahversorgungs-
zentrum Nordstadt“ (SO Nahversorgung – großflächi-
ger Vollversorger & Discounter) wurde gutachterlich 
festgestellt, dass aufgrund der verkehrlichen und sied-
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 lungsstrukturellen Rahmenbedingungen und der Wett-
bewerbslage nur von einem lokalen Einzugsgebiet der 
geplanten Erweiterungen auszugehen ist. Insbesonde-
re auch aufgrund der Gesamtabdeckung im Einzugs-
bereich sei davon auszugehen, dass die Kaufkraftbin-
dung mit zunehmender Entfernung abnimmt.  
Insoweit wird seitens der Stadt Viernheim davon aus-
gegangen, dass für die Nahversorgungsstandorte in 
Viernheim auch nur lokale Auswirkungen angenom-
men werden können. 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Lorsch  
Stellungnahme vom 20.12.2016 
 
1. In die Potentialanalyse sollten die seit der Erhebung 

2013 erfolgten Veränderungen einbezogen werden, 
wie z.B. die Verlagerung einer Drogerie-Filiale von 
der Innenstadt ins RNZ und die Schließung des 
Edeka-Scheck-In-Centers im Gewerbegebiet östlich 
des RNZ mit ungeklärter Nachnutzung. 
 
 
 
 

2. Die Zielzentralität von 1,2 im mittelfristigen Bedarfs-
bereich sollte aufgrund der heute schon vorhande-
nen stark überdurchschnittlichen Zentralität etlicher 
Branchen reduziert werden. Sonst ist eine zuneh-
mend negative Beeinflussung der benachbarten 
Mittelzentren, zu denen Lorsch gehört und die die 
gleiche Daseinsberechtigung haben, anzunehmen. 

 

Die Anregungen der Stadt Lorsch werden in die Ab-
wägung einbezogen. 
Zu 1) Die erneute Vollerhebung fand 2013 statt. Hierfür 
ist ein erheblicher Aufwand erforderlich. Auch die Ein-
zelhandelskonzepte anderer Kommunen weisen in der 
Erfassung auf einen Stichtag zurück. Die Erfassung/ 
Aktualisierung der Verkaufsflächen erfolgte 2013. Zu 
diesem Zeitpunkt  war die Verlagerung des Edeka-
Fachmarktes noch nicht abgeschlossen. Daher ist die 
Darstellung des Scheck-in in der westlichen der Hei-
delberger Straße zutreffend. Es wird empfohlen, eine 
Ergänzung der Kartendarstellung GE3 und 4 anhand 
der erfolgten Genehmigungen zu prüfen. 
Der Zentralitätswert lässt sich wie folgt beschreiben:  
Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Einzelhandels-
umsatz genauso groß ist wie das lokal vorhandene 
Kaufkraftpotenzial, während Abweichungen oberhalb 
des Basiswertes auf eine Leistungsstärke bzw. Abwei-
chungen unterhalb des Basiswertes auf Struktur-
schwächen des Einzelhandels hinweisen können. Mit-
telfristige Sortimente sind insbesondere Schuhe und 
Bekleidung. Die hohen Zentralitäten lassen sich hierbei 
eindeutig auf das Angebot des Rhein-Neckar-
Zentrums zurückführen. Die Versorgungssituation ist 
insbesondere im aperiodischen bzw. mittelfristigen 
Bedarf (Bekleidung, Schuhe) nicht nur in der Fläche 
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sondern auch im Preissegment überdurchschnittlich 
und ist auf die verkehrsgünstige Lage im Verdichtungs-
raum in Nachbarschaft des Oberzentrums zurückzu-
führen. Entweder müsste man, wenn man die Sonder-
situation des Rhein-Neckar-Zentrums würdigt und den 
Verflechtungsbereich entsprechend erweitert, die ide-
altypische Zentralität insgesamt erhöhen - oder man 
dürfte die Verkaufsflächen nicht vollständig der Stadt 
Viernheim zuordnen. Dies zeigt im Ansatz die Karte 
auf Seite 13 des Gutachtens Junker & Kruse. Hier wird 
der aus Kundenerfassungen belegte Einzugsbereich 
des Rhein-Neckar-Zentrums dargestellt.  
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und in die 
Abwägung eingestellt. Das RNZ besitzt im Rahmen 
seiner Genehmigungen einen Bestandsschutz. Nach 
der gängigen Rechtsauffassung ist auch bei einer 
Überplanung das Gewicht der öffentlichen Steue-
rungsbelange der Raumplanung nicht so hoch zu ge-
wichten, dass eine Reduzierung auf den reinen Be-
standsschutz rechtssicher haltbar wäre. Im Rahmen 
der Abwägung zum Bebauungsplan würde ein voll-
ständiger Ausschluss wahrscheinlich in einen erweiter-
ten Bestandsschutz zu ändern sein. Es ist also nicht 
realistisch. 
 Mittelfristiger Bedarf ist allerdings zentrenrelevant und 
insoweit könnte durch den in den Eckpunkten empfoh-
lenen Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente in den 
Gebieten GE 3 & 4 die Zentralität in diesem Bereich 
gesenkt werden.  
 

 Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB / Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

7 

 
 

Stellungnahme ECE vom 24.11.2016 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind wir von 
Ihnen auf den aktuellen Entwurf des Einzelhandels-
konzeptes von Junker & Kruse aufmerksam gemacht 
worden. Erfahrungsgemäß kommt einem Einzelhan-

 
Die Einschätzung ist zutreffend. Die Eckpunkte mit 
Begründung sollen in eine Form überführt werden, die 
den rechtlichen Rahmen eines Einzelhandels- bzw. 
Entwicklungskonzepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 

 
Die Anregungen werden in die Abwägung 
eingestellt, ihnen wird wie folgt entsprochen; 
 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
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delskonzept nicht nur eine rechtliche, sondern auch 
eine erhebliche politische Bedeutung zu. Jede künfti-
ge Einzelhandelsentwicklung wird an einem beschlos-
senen Einzelhandelskonzept gemessen werden, na-
türlich auch jede Umstrukturierung und I oder 
Erweiterung des Rhein-Neckar-Zentrums (im folgen-
den RNV). Insofern möchten  wir  Ihnen anbei unsere 
Stellungnahme, verbunden mit einer Expertise des 
renommierten Gutachterbüros GfK zuleiten. 
 
Die Anmerkungen der GfK beziehen sich vor allem auf 
die Entwurfsfassung des Einzelhandelskonzeptes aus 
2009 I 2013. Leider haben aber aus Sicht des RNV 
die nachfolgenden Überarbeitungen, so auch die nun 
vorgelegte Fassung, keine wesentlichen Verbesse-
rungen ergeben. Zusammenfassend lässt sich immer 
noch sagen, dass der Entwurf des Einzelhandelskon-
zeptes mehrere für die langfristige Existenzsicherung 
des RNV entscheidende Weichen in die falsche Rich-
tung stellt. 
 
Wir möchten an dieser Stelle davon absehen, uns in 
Details zu verlieren, sondern vielmehr zu den sich 
durch die gesamte Untersuchung durchziehenden 
Kernthesen der Gutachter Stellung nehmen. Dabei 
geht es uns vorliegend nicht darum, die teilweise recht  
akademisch-theoretischen Ausführungen von Junker 
& Kruse in ähnlicher Weise zu beantworten, sondern 
vielmehr den Blick auf die praktischen und oftmals 
ganz simplen Marktrealitäten zu richten. 

 
 
 
 
 

 
 

6 Nr. 11 BauGB erfüllt. Das Gesamtkonzept wird den 
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt und kann so 
in die Verbindlichkeit als Rahmenkonzeption überführt 
werden. 
 
Einleitend sei jedoch folgendes angemerkt. Das Land 
Hessen legt ähnlich wie alle anderen Bundesländer in 
seiner Landesplanung/Regionalplanung Regelungen 
für die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel 
fest. Großflächig sind nach der gängigen Rechtsspre-
chung auch mehrere kleinflächige Läden mit gemein-
samem Management und Zugang. In der Regionalpla-
nung findet das „Zentrale-Orte-Prinzip“ Anwendung, 
welches den Städten die Funktion eines Unter-, Ober- 
oder Mittelzentrums zuordnet. Mit dieser Funktion sind 
im Weiteren Vorgaben zur Ausstattung verbunden. Die 
Stadt Viernheim ist Mittelzentrum. Als Mittelzentrum ist 
sie grundsätzlich als Standort für großflächigen Ein-
zelhandel vorgesehen. Die Standorte unterliegen je-
doch den folgenden vier regionalplanerischen Geboten 
bzw. Verboten 
1.Konzentrationsgebot (Einzelhandelsgroßprojekte
    sind Orten mit bestimmter Zentralität vorbehalten), 
2. Kongruenzgebot (Einzugsbereich der Vorhaben darf 
den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der 
Standortgemeinde nicht wesentlich überschreiten), 
3. Beeinträchtigungsverbot (die verbrauchernahe  
Versorgung der Bevölkerung und die Funk-
tionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne dürfen nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden) und 
4. Integrationsgebot (Einzelhandelsgroßprojekte mit  
zentrenrelevanten Sortimenten werden den Stadt- und 
Ortskernen zugeordnet, nahversorgungsrelevante Sor-
timente auch dem Wohnungsumfeld) 
 
Mit diesen Vorgaben soll der Einzelhandel zurück in 
die Innenstädte gebracht, bzw. dort gehalten werden. 

zeption: 
Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
- erfolgt eine kritische und standortspezifische 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben und Zielen. 
Z3.4.3-3 Großflächige Einzelhandelsvorhaben 
müssen eine enge bauliche und funktionelle 
Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebie-
ten aufweisen. Derartige Handelsbetriebe 
sind unter Berücksichtigung ihres Einflusses 
auf die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung sowie des Immissionsschutzes in das 
Siedlungsgebiet einzufügen. Standorte au-
ßerhalb der gewachsenen zentralörtlichen 
Siedlungsbereiche sind auszuschließen, so-
weit es sich nicht um Vorhaben handelt, die 
für eine Unterbringung im innerstädtischen 
Bereich ungeeignet sind (z.B. Baustoff-, Bau-, 
Garten-, Reifen-, Brennstoffmärkte). Die 
Funktionsfähigkeit der Versorgungsstrukturen 
in den Nachbargemeinden darf nicht beein-
trächtigt werden. 
Z3.4.3-4 Bei der geplanten Errichtung und 
Erweiterung großflächiger Einzelhandelsvor-
haben außerhalb der Innenstadtberei-
che/Ortskerne/Stadtteilzentren sind innen-
stadtrelevante Sortimente auszuschließen. 
Großflächige Einzelhandelsvorhaben dürfen 
nach Art, Lage und Größe die Funktionsfä-
higkeit von – auch benachbarten – zentralen 
Orten und ihrer bereits integrierten Geschäft-
szentren nicht beeinträchtigen. 
Z3.4.3-7 In den „Vorranggebieten Industrie 
und Gewerbe, Bestand und Zuwachs“ wider-
spricht auch die Ansiedlung von nicht großflä-
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Konkurrenz zur Innenstadt 
Junker & Kruse betrachten das RNV als Konkurrenz 
zur Innenstadt. Nach dem Prinzip der kommunizieren-
den Röhren sehen die Gutachter offenbar einen direk-
ten Zusammenhang zwischen dem Zustand der In-
nenstadt und dem des RNV - je stärker das RNV, 
desto schwächer die Innenstadt und umgekehrt. 
Einen solchen Zusammenhang gibt es aber nicht. 
Während die Viernheimer Innenstadt weitgehend auf 
preisgünstige Produkte sowie Nischen- und Nahver-
sorgungsangebote ausgerichtet ist, deckt das RNV 
vor allem den mittel- und langfristigen Bedarf im mitt-
leren bis gehobenen Qualitäts- und Preissegment ab. 
Mit dieser Positionierung richtet sich das RNV primär 
an Kunden aus dem Umland, während die Innenstadt 
in erster Linie die Einwohner Viernheims anspricht.  
Das RNV ist also weniger Konkurrenz zur Innenstadt 
als dessen Ergänzung. Ein attraktives RNV wird daher 
auch immer gewisse "Streukunden" für die Innenstadt 
gewinnen, die dann wiederum den dortigen Geschäf-
ten zugutekommen. 
 
ln den nunmehr über 40 Jahren seit Eröffnung des 
RNV hat sich gezeigt, dass die Konkurrenz des RNV 
nicht in der Innenstadt Viernheims zu suchen ist, son-
dern in den überregional aus- strahlenden Centern der 
umliegenden Oberzentren. Diese Konkurrenz hat in 
den vergangenen Jahren erheblichen Zuwachs erhal-
ten durch neue Center wie das Loop 5 in Darmstadt 

Die Begründung ist rein städtebaulich mit dem Schutz 
der historischen europäischen Stadtstruktur.  
Der kommunalen Planungshoheit sind hiermit die 
Hände gebunden. Die theoretischen und realwirt-
schaftlich kaum nachzuvollziehenden  Ausführungen 
sind nicht ursprünglich auf die Sicht des Gutachters, 
sondern die Ziele der Regionalplanung zurückzufüh-
ren.  
  
Die Stadt Viernheim teilt die Einschätzung des Anre-
gungsträgers.  
Eine Differenzierung nach dem Qualitäts- und Preis-
segment sieht die Regionalplanung nicht vor. Die Aus-
richtung an das Umland d.h. über den Verflechtungs-
bereich der Kommune hinaus darf es für ein 
Mittelzentrum nicht geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Situation an vergleichbaren Standorten wurde sei-
tens der Stadt Viernheim bereits in die Diskussion ein-
gebracht. Allerdings ist das Q6Q7 in Mannheim ein 
aus regionalplanerischer Sicht positives Beispiel, es 
befindet sich in der Kernstadt Mannheims. Die Stadt 
Weiterstadt als Mittelzentrum mit dem Loop 5 ist aller-
dings gleich zu bewerten. Hier wird jedoch nach dem 

chigen Einzelhandelsbetrieben den Zielen der 
Raumordnung. Ausnahmsweise kann im Zu-
ge von Flächenreaktivierungen in den „Vor-
ranggebieten Industrie und Gewerbe Be-
stand“ der Handel mit den Sortimenten 
Baustoffe, Bau- und Ausbaumaterialien, 
Brennstoffe, Reifen, Gartenbedarfe, Kraft-
fahrzeuge und Kraftfahrzeugzubehör, 
Möbel, Elektrogroßgeräte sowie Bodenbeläge 
und Teppichböden zugelassen werden, wenn 
innenstadtrelevante Randsortimente ausge-
schlossen bzw. hinsichtlich der hierfür zuläs-
sigen Verkaufsflächen beschränkt werden. 
Durch verbindliche bauplanungsrechtliche 
Festsetzungen zu den zulässigen Kern- und 
Randsortimenten und den zugehörigen 
Verkaufsflächen ist sicher zu stellen, dass 
keine negativen Auswirkungen auf die städte-
baulich integrierten Geschäftszentren / Ver-
sorgungskerne des zentralen Ortes oder be-
nachbarter zentraler Orte hinsichtlich des 
Umfangs und der Vielfältigkeit des Leistungs-
angebotes zu erwarten sind. 
Z3.4.3-8 Die Anbindung an den ÖPNV ist 
wegen des hohen Publikumsverkehrs sicher-
zustellen. Haltepunkte mit ½-Stunden-Takt an 
Schienentrassen oder im Busverkehr erfüllen 
diese Voraussetzungen. 
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oder jüngst Q6Q7 in Mannheim. 
 
 
 
Rückläufige Anzahl von Einzelhandelsbetrieben 
Von großer Bedeutung ist in unseren Augen die richti-
ge Feststellung von Junker & Kruse, dass die Anzahl 
der Einzelhandelsbetriebe in der Viernheimer Innen-
stadt seit Jahren deutlich rückläufig ist. Die Erfahrung 
aus anderen Städten ähnlicher Größe und regionaler 
Lage (nahe einem Oberzentrum) zeigt, dass sich die-
se Entwicklung im gesamten Bundesgebiet fortsetzen 
wird. Gründe dafür sind insbesondere die gesetzlich 
praktisch unreglementierte und dadurch immer stärker 
werdende Online-Konkurrenz, aber auch häufige 
Nachfolgeprobleme inhabergeführter  Fachgeschäfte. 
Eine Konzentration der Innenstadt auf die Top-Lagen 
und eine Besinnung auf qualitätvolle Nahversorgung 
und Gastronomie ist langfristig die erfolgverspre-
chendste Antwort auf diese im Kern unumkehrbare 
Situation. Eine derartige Ausrichtung wird übrigens 
auch den vergleichsweise geringen Mietflächen und 
Parkplatzkapazitäten der Innenstadt sowie deren 
problematischer verkehrlicher Erschließung am ehes-
ten gerecht. 
Um die marktseitigen Realitäten in diesem Zusam-
menhang ganz deutlich zu machen: Wenn Junker & 
Kruse z.B. rät, Erweiterungen im zentrenrelevanten 
Bereich, also etwa Mode, im RNV auszuschließen, 
heißt dies praktisch, dass eine Ansiedlung attraktiver 
neuer Konzepte im RNV ausscheidet, sofern nicht 
gleichzeitig ein anderes, zufälligerweise ähnlich gro-
ßes Konzept aus dem Center weicht. Während Mann-
heim und der Großraum Frankfurt I Darmstadt immer 
weiter aufrüsten und damit natürlich Kunden aus 
Viernheim und Umgebung abziehen, würde der Han-
del in Viernheim bestenfalls stagnieren, zumal man in 

Rechtstreit um die Baugenehmigung eher tolerant 
gehandelt. In Viernheim wird durch das benachbarte 
Mittelzentrum Weinheim Druck auf die Genehmi-
gungsbehörden ausgeübt.  
 
Die Einschätzung zur Situation und Entwicklungsmög-
lichkeiten der Innenstadt wird geteilt. Der Stadt Viern-
heim sind diese marktseitigen Realitäten verständlich. 
Sie hat immer darauf hingewiesen, dass ein normaler 
Betrieb mit Mieterwechsel, flexibler Zuordnung von 
Nutzungen gesichert sein muss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zielsetzung des Ausschlusses entstammt dem 
Regionalplan. 
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der Regel ausschließen kann, dass sich moderne in-
ternationale Modehändler, wie sie im RNV völlig üblich 
sind, alternativ in der Viernheimer  Innenstadt ansie-
deln werden. 
 
Anderes zu suggerieren, mag einer  hehren politisch-
städtebaulichen Idee entspringen, an der Wirklichkeit 
geht sie aber vorbei. Sie ist insofern sogar brandge-
fährlich, als sie bei bauplanungsrechtlicher Umsetzung 
dazu führen würde, dass das RNV langfristig in 
Schieflage gerät, während gleichzeitig in der Innen-
stadt allenfalls der Status Quo gewahrt bleibt. 
 
Einzugsgebiet 
Nach Einschätzung von Junker & Kruse beträgt  das 
Einzugsgebiet von Viernheim 460.000 Menschen. 
Unseren Analysen zufolge ist die Ausstrahlungskraft 
gerade des RNV und der umliegenden Betriebe dage-
gen (noch) so stark, dass deutlich mehr Menschen 
erreicht werden. Die GfK ging in einer 2005 von der 
Stadt Viemheim beauftragten Untersuchung von 1,68 
Mio. Menschen  aus. Diese Größenordnung entspricht  
auch heute noch in etwa den langjährigen Erfahrun-
gen unseres Centermanagements und wird offenbar  
auch von Junker & Kruse nicht bezweifelt. 
 
Gerade diese große Ausstrahlungskraft des RNV gilt 
es zum Wohle von Viernheim langfristig gegen den 
massiven Wettbewerb von Mannheim und dem Groß-
raum Frankfurt I Darmstadt zu erhalten. Ein derart 
weiträumiges Einzugsgebiet sorgt nämlich für ein ge-
sundes Viernheimer Umfeld, wie selbst Junker & 
Kruse in Bezug auf das Profitieren der Gewerbegebie-
te West und Ost vom RNV einräumen (2016, S. 32f.). 
Darüber hinaus mindert das große Einzugsgebiet 
ganz wesentlich etwaige Umsatzumverteilungen zu-
lasten der innerstädtischen Betriebe. 

 
 
 
 
 
Der Auffassung wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junker & Kruse haben einen regionalplanerisch kon-
formen Verflechtungsbereich für ein Mittelzentrum zu 
Grunde gelegt. Der Darstellung der GfK liegen die 
realen Erfassungen zu Grunde. Dieser nachgewiese-
ne Verflechtungsbereich widerspricht dem Kongru-
enzgebot (Einzugsbereich der Vorhaben darf 
den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der 
Standortgemeinde nicht wesentlich überschreiten) der 
Regionalplanung. Die Stadt will diese Punkte in der 
Begründung in einer kritischen Analyse darlegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Viernheim – Einzelhandelskonzept/ Eckpunkte zur Einzelhandelsentwicklung der Stadt Viernheim / Offenlage  
& Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB ANLAGE I 
 

Seite 82 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
 

Zu 

7. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Bestandssicherung 
 
Damit der Erhalt des Einzugsgebietes gelingt, betonen 
Junker & Kruse richtigerweise die Bedeutung der Be-
standssicherung des RNV für Viernheim. Nicht plausi-
bel ist allerdings, dass dem RNV für eben diese Be-
standssicherung keinerlei Erweiterungsspielräume in 
zentrenrelevanten  Sortimenten zugestanden werden. 
 
Die deutsche Handelslandschaft befindet sich seit 
einigen Jahren in einem fundamentalen Umbruch. 
Niemand kann vorhersagen, wie genau sich der Markt 
entwickeln wird. Die bald 50- jährige Erfahrung der 
ECE hat aber eines immer wieder gezeigt: Die Anfor-
derungen unserer Mieter ändern sich und zwar zu-
nehmend schnell, insbesondere hinsichtlich der jewei-
ligen Flächenbedürfnisse. 
 
Erfolgreiche zentrenrelevante Einzelhändler,  wie sie 
für ein gesundes Center elementar sind, wachsen in 
der Regel flächenmäßig. Kann eine Immobilie diesen 
Anforderungen nicht mehr gerecht werden, ist ein 
Auszug langfristig unvermeidlich. Insofern erfordert 
eine Bestandssicherung im Handel - anders als bei 
Wohn- oder Büroimmobilien - sowohl hohe funktionale 
als auch bauplanungsrechtliche Flexibilität. Moderate 
Erweiterungsspielräume im zentrenrelevanten  Be-
reich sind hierbei ganz wesentlich. 
 
Angemerkt sei in diesem Zusammenhang noch, dass 
Erweiterungsspielräume bezüglich nicht- zentrenrele-
vanter Sortimente, wie sie Junker & Kruse vorschlägt, 
nur scheinbar helfen. Zwischen den Angeboten bei-
spielsweise eines Baumarktes oder eines  Möbelhau-
ses  und Mode- oder Lebensmittelhändlern bestehen 
nämlich keine nennenswerten Synergien. Wer kauft 

 
 
 
Dies ist mit den regionalplanerischen Vorgaben nicht 
vereinbar. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wunsch des Betreibers sowohl hohe funktionale 
als auch bauplanungsrechtliche Flexibilität zu behal-
ten ist verständlich. Allerdings sind auch für andere 
Zentren, überwiegend bei Neubau oder größeren Er-
weiterungen, Bebauungspläne mit Vorgaben zu Sor-
timenten erstellt worden. Im Vorfeld waren durch die 
GfK bereits gutachterlich moderate Erweiterungsspiel-
räume im zentrenrelevanten Bereich für alle Sortimen-
te erarbeitet worden. Der Umfang konnte jedoch nicht 
abschließend mit der Bauaufsicht abgestimmt werden.
 
Die Einschätzung wird seitens der Stadt geteilt. 
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schon ein Sofa und sucht zugleich nach einer neuen 
Jeans? 
 
Integration des Standortes 
 
Diskussionswürdig erscheint uns die von Junker & 
Kruse vorgenommene Einordnung des RNV als nicht-
integrierter Standort. Die GfK hat in ihrer von der Stadt 
beauftragten Untersuchung bereits 2005 aufgrund der 
angrenzenden Wohnbebauung eine Teil-Integration 
des Centers anerkannt. Uns erscheint diese Beurtei-
lung einleuchtender, zumal sich selbst Junker & Kruse 
ihrer abweichenden Einstufung nicht sicher zu sein 
scheint (2016, S. 52). 
 
Juristische Schlussfolgerungen 
Neben den einzelhandelsbezogenen Ausführungen 
ziehen Junker & Kruse weitreichende juristische 
Schlussfolgerungen, etwa zur Erforderlichkeit eines 
Bebauungsplanverfahrens sowie zu Iandesplaneri-
schen und regionalen Abstimmungen. Derartige bau-
rechtliche Empfehlungen sind in einem Einzelhandels-
konzept entbehrlich, zumal sie von Junker & Kruse 
teilweise so formuliert sind, als handele es sich um 
zwangsläufige Gesetzmäßigkeiten. 
 
Richtig ist hingegen, dass die juristischen Ausführun-
gen der Gutachter subjektive Einschätzungen sind. 
Nach rechtlicher Prüfung möchten wir festhalten, dass 
wir diese Einschätzungen nicht teilen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In der zu ergänzenden Begründung der Eckpunkte 
wird der Aspekt der Teil-Integration für den Standort 
erörtert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierungen sollten überprüft werden.  
 
Anzumerken ist folgendes: 
Nach dem Baugesetzbuch besteht eine Erstplanungs-
pflicht zur Beplanung eines Gebietes wenn ein städte-
bauliches Erfordernis besteht. In der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts ist bisher nicht ab-
schließend geklärt, unter welchen bundesrechtlichen 
Voraussetzungen sich das gemeindliche Planungser-
messen zu einer (nach Maßgabe des Landesrechts 
durchsetzbaren) Planungspflicht verdichtet. 
Allerdings gibt es ein Urteil des Bundesverwaltungsge-
richtes aus dem Jahr 2003 in welchem auf Grund einer 
fortlaufend ungesteuerten Einzelhandelsentwicklung 
das Planungserfordernis gesehen wurde. Der Fall be-
traf die regionalplanerisch als Grundzentrum ausge-
wiesenen Kommune Mühlheim-Kehrlich, in welcher 
sich ein "Gewerbepark" zu einem "großen Einkaufs-
zentrum" mit einer Verkaufsfläche von 120.000 qm 
(1996) entwickelt hatte. Die benachbarten Städte (Mit-
telzentren) machten eine erhebliche Beeinträchtigung 
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Verkaufsflächenangaben 
Abschließend sei noch angemerkt, dass wir im Einzel-
handelskonzept teilweise Abweichungen von den  von 
uns zuletzt gegenüber Stadt und Kreis vorgelegten 
Verkaufsflächen des RNV festgestellt haben. Ein ak-
tueller Abgleich wäre hier sicher angezeigt. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, im Interesse der 
langfristigen Existenzsicherung des Rhein-Neckar-
Zentrums ist unsere Bitte, von einer Verabschiedung  
des Einzelhandelskonzeptes in der gegenwärtigen 
Fassung abzusehen. Der Entwurf bedarf an mehreren 
Stellen der Korrektur bzw. Ergänzung. Für ein weiter-
führendes Gespräch dazu stehen wir, ggfs. auch zu-
sammen mit der GfK, gern zur Verfügung. 
 
Angesichts der Bedeutung der Thematik werden wir 
uns erlauben, diese Stellungnahme auch den Fraktio-
nen der Stadtverordneten-Versammlung zuzuleiten. 
 

geltend, da die Ansiedlung von weiteren 30.000 qm in 
Form von 2 SB Warenhäusern und einer Verkaufshalle 
in Planung war. Der eingetretene Verdrängungswett-
bewerb sei mit einem deutlichen Kaufkraftabfluss aus 
den Nachbarstädten in den "Gewerbepark" verbunden 
gewesen.  
Auf dieses Urteil wird durch die Stadt Weinheim ver-
wiesen um so Handlungsdruck zu erzeugen. Im Falle 
der Planung sind dann die Vorgaben der Regionalpla-
nung zu beachten.  
Der Eingriff in das Eigentum wird durch die Festset-
zung eines erweiterten Bestandsschutzes kompen-
siert. In diesem Rahmen ist dann eine Flexibilität ge-
geben. Eine solche Planung würde natürlich in enger 
Abstimmung mit dem Eigentümer erfolgen.   
 
Der Anregung sollte gefolgt werden.  
 
 
 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt, dass die Inhalte 
des Gutachtens Junker & Kruse nur in Auszügen Ein-
gang in eine noch zu ergänzende Begründung zu den 
Eckpunkten des Einzelhandels finden. 
 
 
 
 

8 
 

 

Edeka vom 14.12.2017 
 
Der offen gelegte Entwurf des Einzelhandelskonzeptes 
der Stadt Viernheim weist gravierende Defizite auf und 
bedarf deswegen der grundsätzlichen Überarbeitung. 

 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. 
Eingangs wird angemerkt, dass vom Büro Junker & 
Kruse vorgelegte Gutachten (Anlage: Fortschreibung 

Die Anregungen werden in die Abwägung 
eingestellt, ihnen wird wie folgt entsprochen; 
 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
zeption: 
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Im Einzelnen sind insoweit u.a. die folgenden Mängel 
zu benennen, die auch rechtliche Relevanz besitzen: 
In dem Entwurf des Einzelhandelskonzeptes wird im 
Kapitel 5 („Einzelhandelsrelevantes Standortprofil“) der 
aktuelle Bestand des Einzelhandels in Viernheim be-
schrieben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter Ziffer 5.3 werden die „städtebaulichen Rahmen-
bedingungen der räumlichen Teilbereiche“ beschrie-
ben. Es fehlt jedoch eine Erläuterung, nach welchen 
städtebaulichen Kriterien die räumlichen Teilbereiche 
festgelegt werden.  
In der Karte 10 wird der Einzelhandelsstandort zwi-
schen dem Viernheimer Kreuz und dem Zubringer der 
Anschlussstelle Viernheim der BAB 659 als einheitli-
ches Gebiet dargestellt. Obwohl keine bauliche oder 
natürliche Grenze vorhanden ist und in der Karte 10 
auch keine solche Grenze eingezeichnet ist, wird das 
zusammenhängende Gebiet dann im Text aufgeteilt in 
„Rhein-Neckar-Zentrum“ und „Gewerbegebiet 3 
(West)“. Es drängt sich der Verdacht auf, dass mit die-
ser künstlichen Aufteilung eine Privilegierung des 
Rhein-Neckar-Zentrums beabsichtigt ist und dessen 
Erweiterung vorbereitet werden soll. Umgekehrt wird 
hierdurch das „Gewerbegebiet 3 (West)“ mit dem 
Grundstück Bürgermeister-Neff-Straße 10 ohne städ-
tebauliche Notwendigkeit benachteiligt. 
Für das Rhein-Neckar-Zentrum wird unter Ziffer 5.3.4 
die „gute ÖPNV-Erreichbarkeit“ hervorgehoben. Zu-
dem bestünde eine „fußläufige Verbindung“ zwischen 

Einzelhandelskonzept September 2016: Bericht Büro 
Junker & Kruse) eine wesentliche Planungsgrundlage 
für die Ausformulierung der Eckpunkte bildet. Das vom 
Büro Junker + Kruse erstmals 2009 gefasste und 
letztmals im September 2016 aktualisierte Einzelhan-
delskonzept (im Folgenden Konzept genannt) wurde in 
der Sitzung der Stadtverordneten zur Kenntnis ge-
nommen und ist damit derzeit nicht Bestandteil des 
Beschlusses eines Einzelhandels- bzw. Entwicklungs-
konzepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB. 
Die im Weiteren zu ergänzende Begründung der Eck-
punkte wird die Konzeption vervollständigen und sollte 
Bestandteil der Beschlussfassung werden. 
 
Die entsprechende Erläuterung sollte in der Begrün-
dung ergänzt werden. 
Die Aufteilung ist durch die Genehmigungsgrundlage 
begründet. Das Rhein-Neckar-Zentrum umfasst den 
Bereich seiner Bestandsgenehmigung und dem ur-
sprünglich zu Grunde liegenden Bebauungsplan. 
Räumlich gesehen orientieren sich diese Bestandteile 
zum Stadtplatz (Robert-Schuman-Straße). Der östlich 
angrenzende Bereich folgt ebenfalls der Abgrenzung 
der Bebauungspläne und der städtebaulichen Orien-
tierung. Die Einschätzung einer künstlichen Aufteilung 
ist somit nicht zutreffend. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung sollte gefolgt werden. Die positiven 
Standorteigenschaften werden auch für die Gewerbe-
gebiete 3 & 4 beschrieben. 

Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
- erfolgt eine kritische und standortgerechte 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben bezogen auf das Mittelzent-
rum und die konkreten räumlich definierten 
Versorgungsstandorte 
- werden Aussagen zur verkehrlichen Er-
schließung und städtebaulichen Integration 
der einzelnen Standorte ergänzt 
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Teilen des Stadtgebietes und dem Rhein-Neckar-
Zentrum. Obwohl das Gewerbegebiet 3 (West) eben-
falls gut per ÖPNV erreichbar ist (z.B. über die Stadt-
bahn-Haltestelle Kapellenberg) und auch fußläufig 
problemlos aus den nördlich angrenzenden Wohnge-
bieten erreicht werden kann, wird dies in Ziffer 5.3.5 
mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen wird das Gebiet 
als „fast ausschließlich autokundenorientiert“ bezeich-
net. Dass das benachbarte Rhein-Neckar-Zentrum 
über 3.800 kostenlose Parkplätze für Autokunden ver-
fügt, lässt der Entwurf des Einzelhandelskonzepts un-
ter den Tisch fallen. 
Auch in der Darstellung des Gewerbegebiets 4 (Ost) 
unter Ziffer 5.3.6 wird nicht erwähnt, dass dieser 
Standort fußläufig aus Teilen des Stadtgebietes gut zu 
erreichen ist. Die ÖPNV-Verbindungen werden eben-
falls mit keinem Wort erwähnt. 
In Kapitel 11 zeigen sich dann die Auswirkungen die-
ser willkürlichen und methodisch uneinheitlichen Vor-
gehensweise: So fällt bereits auf, dass in der Karte 21 
plötzlich eine Grenze zwischen dem „Ergänzungs-
standort Rhein-Neckar-Zentrum“ und dem Gewerbe-
gebiet 3 (West) eingezeichnet ist. Der Grenzverlauf 
wird – anders als beispielsweise beim Stadtzentrum 
(Ziffer 11.1.1) – wiederum in keiner Weise sachlich 
begründet. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, 
warum das außerhalb des Rhein-Neckar-Zentrums 
gelegene Bauhaus-Grundstück noch dem Rhein-
Neckar-Zentrum zugeschlagen wird, während das in 
der Bürgermeister-Neff-Straße 10 gelegene Mietobjekt 
unserer Mandantin nicht mehr zu diesem Ergänzungs-
standort zählen soll. Das Einzelhandelskonzept ist 
insoweit nicht nachvollziehbar, willkürlich und damit im 
Ergebnis auch rechtlich angreifbar. 
Unter Ziffer 11.1.5 wird ausgeführt, das Rhein-Neckar-
Zentrum solle als „Hauptversorgungszentrum“ in sei-
nem Bestand gesichert werden.  

 
 
 
 
 
 
Diese Bezeichnung erfolgt aufgrund der Parkplätze, 
die durchgängig zur Heidelberger Straße hin ausge-
richtet sind. Die Beurteilung des Gutachters entspricht 
nicht der Ansicht der Stadt. Der Bedarf zur Ergänzung 
wird hier ebenfalls gesehen.  
 
Die Begründung wird um diese Aussagen ergänzt. 
 
 
 
 
Wie bereits beschrieben geht die Gebietsabgrenzung 
auf die ursprünglichen Genehmigungsvorgänge und 
städtebauliche Anordnung zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die rechtliche Angreifbarkeit wird hier nicht gesehen. 
 
 
Die in den Eckpunkten formulierten Grundsätze spre-
chen von einem Bestandschutz des genehmigten Be-
standes.  
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Sogar die Verlagerung von Verkaufsflächen von den 
Gewerbegebieten 3 (West) und 4 (Ost) in das „Haupt-
versorgungszentrum“ Rhein-Neckar-Zentrum soll mög-
lich sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Gewerbegebiete 3 (West) und 4 (Ost) enthält 
der Entwurf unter Ziffer 11.1.6 hingegen wesentlich 
engere Vorgaben. Wegen des dort vorgesehenen 
Ausschlusses von nahversorgungs- und zentrenrele-
vanten Kernsortimenten ist zu befürchten, dass diese 
Standorte künftig einem „Trading-Down-Effekt“ ausge-
setzt sein werden. Hierdurch wird es in den Gewerbe-
gebieten 3 (West) und 4 (Ost) absehbar zu weiteren 
Leerständen und der Ansiedlung städtebaulich prob-
lematischer Nutzungen kommen. Diese Differenzie-
rung, d.h. die Begünstigung des einen und die Ent-
wicklungsbeschränkung der beiden anderen Standorte 
ist weder zwingend noch nachvollziehbar, da die städ-
tebauliche Ausgangslage für die drei Gebiete – wie 
oben dargestellt – im Wesentlichen gleich ist. 
Hinzu kommt, dass die (willkürliche) Grenzziehung 
zwischen dem Ergänzungsstandort Gewerbegebiet 3 
(West) und dem Ergänzungsstandort Rhein-Neckar-

 
Die Eckpunkte beschreiben, dass in einem solchen 
Fall keine Auswirkungen zu erwarten wären, da sich im 
Bestand an der Gesamtverkaufsfläche keine Verände-
rung ergibt. Daher wird dies in den Eckpunkten als 
begünstigender Tatbestand aufgeführt.  
Festzustellen ist allerdings, dass genehmigte zentren-
relevante Verkaufsflächensortimente, die für eine Ver-
lagerung in Frage kämen, nur in begrenztem Umfang 
vorhanden sind. Eine realistische Fallkonstellation ist 
schwer zu entwickeln. Im Falle des Eintretens würde 
diese Erwägung jedoch auch durch ein Verträglich-
keitsgutachten untersucht und als begünstigend er-
kannt, soweit es gelingt eine Übernahme der Be-
standsgenehmigung nachhaltig auszuschließen.  
Es wird daher empfohlen, die Anregung insofern zu 
berücksichtigen, dass diese Option aus den Eckpunk-
ten gestrichen wird. Der Anregung kann somit gefolgt 
werden. 
Der rechtskräftige Bebauungsplan für Teile des Gebie-
tes sieht bereits Sortimente vor, welche nicht zentren-
relevant sind. Die Grundsätzlichen Vorgaben resultie-
ren aus den Ge- und Verboten der Regionalplanung 
zum großflächigen Einzelhandel. 
 In den vergangenen Monaten erfolgte eine Nutzungs-
änderung in 2 Fachmärkten von Textil bzw. Schuhe zu 
Möbeln – d.h. zu nicht zentrenrelevanten Sortimenten. 
Die Nutzungsänderungen erfolgten völlig unauffällig. 
Ein Trading-Down-Effekt ist derzeit nicht erkennbar. 
 
 
 
 
 
Die Grenzziehung wurde bereits erläutert. 
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Zentrum durch diese unterschiedliche Regelung für 
Neuansiedlungen erhebliche Auswirkungen für die 
betroffenen Grundstücke hat, die hinsichtlich des Er-
gänzungsstandortes Gewerbegebiet 3 (West) abseh-
bar zu negativen städtebaulichen Effekten führen wird. 
Es ist nicht erkennbar, dass eine solche Ungleichbe-
handlung aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt 
sein könnte. 
Zu den Eckpunkten für die Einzelhandelsentwick-
lung 
Zu den (stichpunktartigen) Eckpunkten für die Einzel-
handelsentwicklung ist aus Sicht unserer Mandantin 
auf folgende Punkte hinzuweisen: 
Auf Seite 4 wird das Rhein-Neckar-Zentrum als Son-
derstandort mit Nahversorgungsfunktion eingestuft. 
Dies widerspricht den Ausführungen im Entwurf des 
Einzelhandelskonzeptes. Dort wird unter Ziffer 11.1.5 
ausgeführt, das Rhein-Neckar-Zentrum habe „nur eine 
geringe Nahversorgungsfunktion“. 
Es ist daher widersprüchlich, wenn das Gewerbegebiet 
4 (Ost) trotz der dort tatsächlich vorhandenen Nahver-
sorgungsbetriebe künftig lediglich als bloßer Ergän-
zungsstandort ohne Nahversorgungsfunktion einge-
stuft wird. 
Auf Seite 14 wird der Sonderstandort Rhein-Neckar-
Zentrum von dem Ergänzungsstandort Gewerbegebiet 
3 (West) zeichnerisch abgegrenzt, ohne dass diese 
Grenzziehung städtebaulich begründet wird. Im Übri-
gen besteht hierfür keine städtebauliche Rechtferti-
gung. 
Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung (Art. 3 
Abs. 1 Grundgesetz) ist nicht nachvollziehbar, warum 
nach den Darstellungen auf Seite 17 trotz vergleichba-
rer Rahmenbedingungen für das Gewerbegebiet 3 
(West) strengere Regelungen gelten sollen als für das 
Rhein-Neckar-Zentrum. 
Dies gilt entsprechend für das Gewerbegebiet 4 (Ost) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einstufung berücksichtigt den Lebensmitteldis-
counter und dessen Orientierung zur angrenzenden 
Wohnbebauung. Die Begutachtung differenziert zwi-
schen Nutzung und Ausgestaltung des Standortes. 
Die Lebensmittelmärkte entlang der Heidelberger 
Straße orientieren sich mit ihrer Zufahrt alle zur Hei-
delberger Straße. Die Stadt ist allerdings teilt die Auf-
fassung des Anregungsträgers, dass hier eine Nah-
versorgungsfunktion besteht. Die Begründung wird 
ergänzt. 
 
 
s.o. wurde bereits begründet. 
 
 
 
 
Die Rahmenbedingungen innerhalb des Gebietes sind 
aufgrund der bestehenden Genehmigungen nicht als 
gleich einzustufen. 
 
 
 



Stadt Viernheim – Einzelhandelskonzept/ Eckpunkte zur Einzelhandelsentwicklung der Stadt Viernheim / Offenlage  
& Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB ANLAGE I 
 

Seite 89 

Nr. Inhalt der Stellungnahme Städtebauliche Stellungnahme Beschlussvorschlag 

auf Seite 19. 
 

9 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Edeka Zimmermann Lebensmittelmärkte 
Stellungnahme vom 14.12.2016 
 
Unser EDEKA-Lebensmittelmarkt in der Heidelberger 
Straße 48 wurde im Jahr 2014 eröffnet. Der Standort 
des Marktes beruht auf einer einvernehmlich mit der 
Stadt Viernheim vereinbarten Standortverlagerung 
des ehemaligen „Marktkauf-Scheck-In“ auf dem 
Grundstück Bürgermeister-Neff-Straße 10. Der dort 
befindliche Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsflä-
che von ca. 3.600 m² wurde mit der Eröffnung unseres 
heutigen Marktes geschlossen. Das Gebäude steht 
seither leer. Es liegt im Gewerbegebiet 3 (West) des 
Einzelhandelskonzeptes. 
 
Zum Einzelhandelskonzept: 
Der offen gelegte Entwurf des Einzelhandelskonzeptes 
der Stadt Viernheim weist gravierende Defizite auf und 
bedarf deswegen der grundsätzlichen Überarbeitung. 
Im Einzelnen sind insoweit u.a. die folgenden Mängel 
zu benennen, die auch rechtliche Relevanz besitzen: 
 
 
 
In sämtlichen Karten, die Gegenstand der Eckpunkte 
bzw. des Einzelhandelskonzeptes sind, ist auf dem 
Grundstück Bürgermeister-Neff-Straße 10 jeweils feh-
lerhaft noch der ehemalige „Scheck-In-Center Edeka“ 
dargestellt, der aber seit 2014 geschlossen ist. Hinge-
gen findet sich unser Markt auf keiner der Karten, 
welche den „Ergänzungsstandort Heidelberger Straße 
Ost“ bzw. das Gewerbegebiet 4 (Ost) betreffen. So-
weit es hierzu in der Fußnote 22 des Einzelhandels-
konzeptes heißt, dass die Verlagerung des „Scheck-
In-Centers Edeka“ aus dem Gewerbegebiet 3 (West) 

 
 
 
 
Die Verlagerung der Nutzung wurde über einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan umgesetzt und im 
Durchführungsvertrag abgesichert. 
 
Eingangs wird angemerkt, dass das vom Büro Junker 
& Kruse vorgelegte Gutachten (Anlage: Fortschreibung 
Einzelhandelskonzept September 2016: Bericht Büro 
Junker & Kruse) eine wesentliche Planungsgrundlage 
für die Ausformulierung der Eckpunkte bildet. Das vom 
Büro Junker + Kruse erstmals 2009 gefasste und 
letztmals im September 2016 aktualisierte Einzelhan-
delskonzept (im Folgenden Konzept genannt) wurde in 
der Sitzung der Stadtverordneten zur Kenntnis ge-
nommen und ist damit derzeit nicht Bestandteil des 
Beschlusses eines Einzelhandels- bzw. Entwicklungs-
konzepts auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB. 
Die im Weiteren zu ergänzende Begründung der Eck-
punkte wird die Konzeption vervollständigen und sollte 
Bestandteil der Beschlussfassung werden. 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen, sie ist 
jedoch nicht zutreffend. Die erneute Vollerhebung 
durch das Büro fand 2013 statt. Zu diesem Zeitpunkt  
war die Verlagerung des Edeka-Fachmarktes noch 
nicht abgeschlossen. Daher ist die Darstellung des 
Scheck-in im westlichen in der Heidelberger Straße 
zutreffend. Es wird empfohlen, eine Ergänzung der 
Kartendarstellung GE3 und 4 anhand der erfolgten 
Genehmigungen zu prüfen. 
 

Die Anregungen werden in die Abwägung 
eingestellt, ihnen wird wie folgt entsprochen; 
 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
zeption: 
Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
- erfolgt eine kritische und standortgerechte 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben bezogen auf das Mittelzent-
rum und die konkreten räumlich definierten 
Versorgungsstandorte 
- werden Aussagen zur verkehrlichen Er-
schließung und städtebaulichen Integration 
der einzelnen Standorte ergänzt 
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geplant sei, ist auch dies unzutreffend, denn die Ver-
lagerung ist seit mehr als 2 Jahren abgeschlossen. 
Der Entwurf geht damit ersichtlich von unzutreffenden 
bzw. längst überholten Tatsachen aus. 
In dem Entwurf des Einzelhandelskonzeptes wird im 
Kapitel 5 („Einzelhandelsrelevantes Standortprofil“) der 
aktuelle Bestand des Einzelhandels in Viernheim be-
schrieben. Unter Ziffer 5.3 werden die „städtebaulichen 
Rahmenbedingungen der räumlichen Teilbereiche“ 
beschrieben. Es fehlt jedoch eine Erläuterung, nach 
welchen städtebaulichen Kriterien die räumlichen Teil-
bereiche festgelegt werden. 
In der Karte 10 wird der Einzelhandelsstandort zwi-
schen dem Viernheimer Kreuz und dem Zubringer der 
Anschlussstelle Viernheim der BAB 659 als einheitli-
ches Gebiet dargestellt. Obwohl keine bauliche oder 
natürliche Grenze vorhanden ist und in der Karte 10 
auch keine solche Grenze eingezeichnet ist, wird das 
zusammenhängende Gebiet dann im Text aufgeteilt in 
„Rhein-Neckar-Zentrum“ und „Gewerbegebiet 3 
(West)“. Es drängt sich der Verdacht auf, dass mit die-
ser künstlichen Aufteilung eine Privilegierung des 
Rhein-Neckar-Zentrums beabsichtigt ist und dessen 
Erweiterung vorbereitet werden soll. Umgekehrt wird 
hierdurch das „Gewerbegebiet 3 (West)“ mit dem 
Grundstück Bürgermeister-Neff-Straße 10 ohne städ-
tebauliche Notwendigkeit benachteiligt. 
 
Für das Rhein-Neckar-Zentrum wird unter Ziffer 5.3.4 
die „gute ÖPNV-Erreichbarkeit“ hervorgehoben. Zu-
dem bestünde eine „fußläufige Verbindung“ zwischen 
Teilen des Stadtgebietes und dem Rhein-Neckar-
Zentrum. Obwohl das Gewerbegebiet 3 (West) eben-
falls gut per ÖPNV erreichbar ist (z.B. über die Stadt-
bahn-Haltestelle Kapellenberg) und auch fußläufig 
problemlos aus den nördlich angrenzenden Wohnge-
bieten erreicht werden kann, wird dies in Ziffer 5.3.5 

 
 
 
 
Die entsprechende Erläuterung sollte in der Begrün-
dung ergänzt werden. 
Die Aufteilung ist durch die Genehmigungsgrundlage 
begründet. Das Rhein-Neckar-Zentrum umfasst den 
Bereich seiner Bestandsgenehmigung und dem ur-
sprünglich zu Grunde liegenden Bebauungsplan. 
Räumlich gesehen orientieren sich diese Bestandteile 
zum Stadtplatz (Robert-Schuman-Straße). Der östlich 
angrenzende Bereich folgt ebenfalls der Abgrenzung 
der Bebauungspläne und der städtebaulichen Orien-
tierung. Die Einschätzung einer künstlichen Aufteilung 
ist somit nicht zutreffend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung sollte gefolgt werden. Die positiven 
Standorteigenschaften werden auch für die Gewerbe-
gebiete 3 & 4 beschrieben. 
 
Diese Bezeichnung erfolgt aufgrund der Parkplätze, 
die durchgängig zur Heidelberger Straße hin ausge-
richtet sind.  
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mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen wird das Gebiet 
als „fast ausschließlich autokundenorientiert“ bezeich-
net. Dass das benachbarte Rhein-Neckar-Zentrum 
über 3.800 kostenlose Parkplätze für Autokunden ver-
fügt, lässt der Entwurf des Einzelhandelskonzepts un-
ter den Tisch fallen. 
Auch in der Darstellung des Gewerbegebiets 4 (Ost) 
unter Ziffer 5.3.6 wird nicht erwähnt, dass dieser 
Standort fußläufig aus Teilen des Stadtgebietes gut zu 
erreichen ist. Die ÖPNV-Verbindungen werden eben-
falls mit keinem Wort erwähnt. Dies waren aber we-
sentliche Umstände, weswegen die Stadt Viernheim im 
Jahr 2012 einen städtebaulichen Durchführungsvertrag 
zur Ansiedlung eines Nahversorgungsmarktes an un-
serem heutigen Standort abgeschlossen hat. 
In Kapitel 11 zeigen sich dann die Auswirkungen die-
ser willkürlichen und methodisch uneinheitlichen Vor-
gehensweise: So fällt bereits auf, dass in der Karte 21 
plötzlich eine Grenze zwischen dem „Ergänzungs-
standort Rhein-Neckar-Zentrum“ und dem Gewerbe-
gebiet 3 (West) eingezeichnet ist. Der Grenzverlauf 
wird – anders als beispielsweise beim Stadtzentrum 
(Ziffer 11.1.1) – wiederum in keiner Weise sachlich 
begründet. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, 
warum das außerhalb des Rhein-Neckar-Zentrums 
gelegene Bauhaus-Grundstück noch dem Rhein-
Neckar-Zentrum zugeschlagen wird, während das in 
der Bürgermeister-Neff-Straße 10 gelegene Mietobjekt 
unserer Mandantin nicht mehr zu diesem Ergänzungs-
standort zählen soll.  
Das Einzelhandelskonzept ist insoweit nicht nachvoll-
ziehbar, willkürlich und damit im Ergebnis auch recht-
lich angreifbar. 
Unter Ziffer 11.1.5 wird ausgeführt, das Rhein-Neckar-
Zentrum solle als „Hauptversorgungszentrum“ in sei-
nem Bestand gesichert werden. Sogar die Verlagerung 
von Verkaufsflächen von den Gewerbegebieten 3 

 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird um diese Aussagen ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits beschrieben geht die Gebietsabgrenzung 
auf die ursprünglichen Genehmigungsvorgänge und 
städtebauliche Anordnung zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die rechtliche Angreifbarkeit wird hier nicht gesehen. 
 
 
Die in den Eckpunkten formulierten Grundsätze spre-
chen von einem Bestandschutz des genehmigten Be-
standes.  
Die Eckpunkte beschreiben, dass in einem solchen 
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(West) und 4 (Ost) in das „Hauptversorgungszentrum“ 
Rhein-Neckar-Zentrum soll möglich sein. Für die Ge-
werbegebiete 3 (West) und 4 (Ost) enthält der Entwurf 
unter Ziffer 11.1.6 hingegen wesentlich engere Vorga-
ben. Wegen des dort vorgesehenen Ausschlusses von 
nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimen-
ten ist zu befürchten, dass diese Standorte künftig ei-
nem „Trading-Down-Effekt“ ausgesetzt sein werden. 
Hierdurch wird es in den Gewerbegebieten 3 (West) 
und 4 (Ost) absehbar zu weiteren Leerständen und der 
Ansiedlung städtebaulich problematischer Nutzungen 
kommen. Diese Differenzierung, d.h. die Begünstigung 
des einen und die Entwicklungsbeschränkung der bei-
den anderen Standorte ist weder zwingend noch nach-
vollziehbar, da die städtebauliche Ausgangslage für 
die drei Gebiete – wie oben dargestellt – im Wesentli-
chen gleich ist. 
Hinzu kommt, dass die (willkürliche) Grenzziehung 
zwischen dem Ergänzungsstandort Gewerbegebiet 3 
(West) und dem Ergänzungsstandort Rhein-Neckar-
Zentrum durch diese unterschiedliche Regelung für 
Neuansiedlungen erhebliche Auswirkungen für die 
betroffenen Grundstücke hat, die hinsichtlich des Er-
gänzungsstandortes Gewerbegebiet 3 (West) abseh-
bar zu negativen städtebaulichen Effekten führen wird. 
Es ist nicht erkennbar, dass eine solche Ungleichbe-
handlung aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt 
sein könnte. 
Zu den Eckpunkten für die Einzelhandelsentwick-
lung: 
Zu den (stichpunktartigen) Eckpunkten für die Einzel-
handelsentwicklung ist aus Sicht unserer Mandantin 
auf folgende Punkte hinzuweisen: 
Auf Seite 4 wird das Rhein-Neckar-Zentrum als Son-
derstandort mit Nahversorgungsfunktion eingestuft. 
Dies widerspricht den Ausführungen im Entwurf des 
Einzelhandelskonzeptes. Dort wird unter Ziffer 11.1.5 

Fall keine Auswirkungen zu erwarten wären, da sich im 
Bestand an der Gesamtverkaufsfläche keine Verände-
rung ergibt. Daher wird dies in den Eckpunkten als 
begünstigender Tatbestand aufgeführt.  
Festzustellen ist allerdings, dass genehmigte zentren-
relevante Verkaufsflächensortimente, die für eine Ver-
lagerung in Frage kämen, nur in begrenztem Umfang 
vorhanden sind. Eine realistische Fallkonstellation ist 
schwer zu entwickeln. Im Falle des Eintretens würde 
diese Erwägung jedoch auch durch ein Verträglich-
keitsgutachten untersucht und als begünstigend er-
kannt, soweit es gelingt eine Übernahme der Be-
standsgenehmigung nachhaltig auszuschließen.  
Es wird daher empfohlen, die Anregung insofern zu 
berücksichtigen, dass diese Option aus den Eckpunk-
ten gestrichen wird. Der Anregung kann somit gefolgt 
werden. 
Der rechtskräftige Bebauungsplan für Teile des Gebie-
tes sieht bereits Sortimente vor, welche nicht zentren-
relevant sind. Die Grundsätzlichen Vorgaben resultie-
ren aus den Ge- und Verboten der Regionalplanung 
zum großflächigen Einzelhandel. 
In den vergangenen Monaten erfolgte eine Nutzungs-
änderung in 2 Fachmärkten von Textil bzw. Schuhe zu 
Möbeln – d.h. zu nicht zentrenrelevanten Sortimenten. 
Die Nutzungsänderungen erfolgten völlig unauffällig. 
Ein Trading-Down-Effekt ist derzeit nicht erkennbar. 
 
 
 
 
 
Die Einstufung des Gutachters berücksichtigt den Le-
bensmitteldiscounter und dessen Orientierung zur 
angrenzenden Wohnbebauung. Die Begutachtung 
differenziert zwischen Nutzung und Ausgestaltung des 
Standortes. Die Lebensmittelmärkte entlang der Hei-
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ausgeführt, das Rhein-Neckar-Zentrum habe „nur eine 
geringe Nahversorgungsfunktion“. 
Es ist daher widersprüchlich, wenn das Gewerbegebiet 
4 (Ost) trotz der dort tatsächlich vorhandenen Nahver-
sorgungsbetriebe künftig lediglich als bloßer Ergän-
zungsstandort ohne Nahversorgungsfunktion einge-
stuft wird. Dies ist vor allem auch deswegen willkürlich 
und nicht nachvollziehbar, weil die Stadt Viernheim 
noch im Jahr 2012 in Gestalt des für das Grundstück 
Heidelberger Straße 48 aufgestellten Bebauungspla-
nes „Lebensmittelmarkt“ und dem begleitend hierzu 
abgeschlossenen Durchführungsvertrag für diesen 
Standort aktiv die Ansiedlung eines Nahversorgers 
betrieben hat. Jegliche künftige Entwicklung wäre so-
mit außerordentlich schwierig. Wir sind der moderne 
Vollversorger, der mit seinem Standort am nächsten 
am Stadtkern gelegen ist. Daher ist die Einstufung als 
bloßer Ergänzungsstandort nicht nachvollziehbar. 
Auf Seite 14 wird der Sonderstandort Rhein-Neckar-
Zentrum von dem Ergänzungsstandort Gewerbegebiet 
3 (West) zeichnerisch abgegrenzt, ohne dass diese 
Grenzziehung städtebaulich begründet wird. Im Übri-
gen besteht hierfür keine städtebauliche Rechtferti-
gung. 
Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung (Art. 3 
Abs. 1 Grundgesetz) ist nicht nachvollziehbar, warum 
nach den Darstellungen auf Seite 17 trotz vergleichba-
rer Rahmenbedingungen für das Gewerbegebiet 3 
(West) strengere Regelungen gelten sollen als für das 
Rhein-Neckar-Zentrum. 
Dies gilt entsprechend für das Gewerbegebiet 4 (Ost) 
auf Seite 19. 
 
 
 
 
 

delberger Straße orientieren sich mit ihrer Zufahrt alle 
zur Heidelberger Straße.  
Die Stadt teilt allerdings die Auffassung des Anre-
gungsträgers, dass hier eine Nahversorgungsfunktion 
besteht. Die Begründung wird ergänzt. 
Im Falle einer entsprechenden Bauleitplanung würden 
die Aspekte der Entwicklungsmöglichkeiten durch 
einen erweiterten Bestandsschutz abgedeckt. Die 
Eckpunkte sehen moderate Erweiterungen und An-
passungen nach Einzelfallprüfung vor. Dieses Vorge-
hen wird bereits derzeit bei Erweiterungswünschen 
der bestehenden Lebensmittelmärkte in der Heidel-
berger Straße angewandt und von Seiten der Behör-
den gefordert. 
 
 
 
Die Grenzziehung wurde bereits begründet. 
 
 
 
 
 
Die Rahmenbedingungen innerhalb des Gebietes sind 
aufgrund der bestehenden Genehmigungen nicht als 
gleich einzustufen. 
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10 Baugemeinschaft Schlampp/Langlotz  
vom 13.12.2016 
 
 
 
Wir regen an, für das oben genannte Grundstück 
-  die Abgrenzung zwischen dem Entwicklungsstandort 

Heidelberger Straße West und dem Sonderstandort 
Rhein-Neckar-Zentrum zu korrigieren. 

-  die Sortimente Schuhe/Sportschuhe, Sportartikel/ 
   Sportbekleidung 
zuzulassen. 
- den Bestandsschutz für die genehmigte Nutzung des 
  Objektes als Lebensmittelmarkt zu sichern. 
Die Festlegung für die Einzelhandelsentwicklung 
schränken die Nutzung und Verwertung des Standor-
tes erheblich ein. Die im Gutachten aufgeführten, nicht 
zentrenrelevanten Sortimente sind für eine Belegung 
des Objektes zu eng gefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Für eine alternative Nutzung des Marktes, mit einer 
reinen Verkaufsfläche von ca. 3.600 m² wären von den 
aufgeführten, nicht zentrenrelevanten Sortimenten vor 
allem die für eine Baumarkt-/Gartenmarkt-Nutzung 
relevante Produkte möglich. 
In direkter Anbindung an den vorhandenen Baumarkt, 
welcher auch noch in den Sonderstandort Rhein-
Neckar-Zentrum einbezogen wird, ist die Belegung 
unseres Objektes mit diesen Sortimenten nicht realis-

 
 
Die Anregungsträger sind Eigentümer der Immobilie 
des ehemaligen Edeka-Scheck-In (Bürgermeister-
Neff-Straße 10). 
Die Aufteilung ist durch die Genehmigungsgrundlage 
begründet. Das Rhein-Neckar-Zentrum umfasst den 
Bereich seiner Bestandsgenehmigung und dem ur-
sprünglich zu Grunde liegenden Bebauungsplan. 
Räumlich gesehen orientieren sich diese Bestandteile 
zum Stadtplatz (Robert-Schuman-Straße). Der östlich 
angrenzende Bereich folgt ebenfalls der Abgrenzung 
der Bebauungspläne und der städtebaulichen Orien-
tierung. Der Anregung zur Änderung der Abgrenzung 
kann daher nicht gefolgt werden. 
Die benannten Sortimente Schuhe/Sportschuhe, 
Sportartikel/Sportbekleidung sind zentrenrelevant. Die-
se sind gem. der regionalplanerischen Vorgaben nur in 
den zentralen Versorgungsbereichen zuzulassen. Das 
Einzelhandelskonzept ist bei der Einstufung der Sorti-
mente an die Sortimentsliste des hessischen Einzel-
handelserlasses gebunden. Begründete Modifikationen 
sind möglich – die Einstufung des Schu-
he/Sportschuhe, Sportartikel/Sportbekleidung als nicht 
zentrenrelevant und somit zulässig ist nicht begründ-
bar. 
In Bezug auf den Baumarktstandort zeichnen sich 
Veränderungen ab. Die momentane Flächenverfüg-
barkeit wird durch den aktuellen Mieter nicht als zeit-
gemäß bewertet. Aus Sicht der Stadt wäre es durch-
aus eine Option und wünschenswert, die Objekte 
gemeinsam einer solchen Nutzung zuzuführen. 
 
 
 

Die Anregungen werden in die Abwägung 
eingestellt, ihnen wird wie folgt entsprochen; 
 
Auswirkungen auf die Einzelhandelskon-
zeption: 
Die Eckpunkte werden durch eine Begründung 
ergänzt. 
In der Begründung 
- erfolgt eine kritische und standortgerechte 
Auseinandersetzung mit den regionalplaneri-
schen Vorgaben bezogen auf das Mittelzent-
rum und die konkreten räumlich definierten 
Versorgungsstandorte 
- werden Aussagen zur verkehrlichen Er-
schließung und städtebaulichen Integration 
der einzelnen Standorte ergänzt 
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tisch. 
Die restlichen aufgelisteten, nicht zentralrelevanten 
Sortimente sind für diesen Standort nicht oder nur sehr 
bedingt geeignet. 
Eine grundsätzliche Problematik besteht in der Ab-
grenzung des Ergänzungsstandorts Heidelberger 
Straße West zum Sonderstandort Rhein-Neckar-
Zentrum. 
Es ist aus dem Entwurf des Einzelhandelskonzeptes 
nicht nachvollziehbar, warum für den Sonderstandort 
Rhein-Neckar-Zentrum die fußläufige Anbindung an 
Teile des Stadtgebietes angeführt wird, dieselbe An-
bindung des Scheck-In-Centers im Gebiet Heidelber-
ger Straße West mit nicht erwähnt wird. Die fußläufige 
Anbindung an das Stadtzentrum ist in gleichem Maß 
gegeben. Auch die Anbindung an den ÖPNV ist eben-
falls, im gleichen Maß wie zum Sonderstandort Rhein-
Neckar-Zentrum, vorhanden. 
Die Feststellung, dass der Ergänzungsstandort Hei-
delberger Straße West fast ausschließlich autoorien-
tiert sei, ist somit nicht nachvollziehbar. 
Die Grenzziehung zwischen den Entwicklungsberei-
chen Rhein-Neckar-Zentrum und Heidelberger Straße 
West erscheint daher willkürlich, ist nicht begründet 
und städtebaulich nicht nachvollziehbar.  
Ein langfristiger Leerstand dieses, dem Ergänzungs-
standort Heidelberger Straße West zugeordneten 
Standortes, wäre auch für die Attraktivität und städte-
bauliche Entwicklung des gesamten Gebiets schädlich.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits erläutert umfasst das Rhein-Neckar-
Zentrum den Bereich seiner Bestandsgenehmigung 
und den ursprünglich zu Grunde liegenden Bebau-
ungsplanes. 
Die Einschätzung zur vergleichbaren Erreichbarkeit 
des Standortes wird seitens der Stadt geteilt. Die Aus-
sagen des Gutachtens Junker & Kruse sind hier nicht 
ausreichend. Der Anregung sollte gefolgt werden. Die 
positiven Standorteigenschaften sollten in der zu er-
gänzenden Begründung der Eckpunkte auch für die 
Gewerbegebiete 3 & 4 beschrieben werden. 
 
 
Die Abgrenzung sollte in der Begründung erläutert  
werden. Die Anregung kann so berücksichtigt werden. 
 
 
Die Aussage zum negativen Erscheinungsbild eines 
dauerhaften Leerstands an dieser Lage wird zustim-
mend zu Kenntnis genommen. Allerdings bewegt sich 
das Objekt in einer Verkaufsflächengröße, auf der  
ohne regionalplanerische und behördliche Abstim-
mung keine Einzelhandelsnutzung ausgeübt werden 
kann. Die kommunale Planungshoheit ist hier durch 
die engen Vorgaben der Regionalplanung begrenzt. 
 

aufgestellt: 
Stadt Viernheim Magistrat der Stadt Viernheim 
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08.08.2017 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 
 i.A. gez. Wagner 




